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1 Einführung 

Für die im Zuge der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) geforder-
ten Maßnahmenprogramme nach § 82 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist gemäß § 35 in Verbin-
dung mit Nr. 1.4 der Anlage 5 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine 
Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. 

Nordrhein-Westfalen erstellt zur Umsetzung der EG-WRRL einen Bewirtschaftungsplan für die 
auf der Landesfläche liegenden Anteile der Flussgebietseinheiten (FGE) Rhein, Weser, Ems 
und Maas, im Folgenden auch als BWP NRW bezeichnet. Die zur Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele für die Wasserkörper in diesen Flussgebietsanteilen erforderlichen Maßnahmen 
werden als „Maßnahmenprogramme für die nordrhein-westfälischen Anteile der Flussgebiets-
einheiten Rhein, Weser, Ems und Maas“ zusammengefasst dargestellt. Als Kurzform wird im 
Folgenden dafür der Begriff „Maßnahmenprogramm NRW“ verwendet. 

Mit der SUP soll gewährleistet werden, dass aus der Durchführung der Maßnahmenprogramme 
resultierende Umweltauswirkungen bereits frühzeitig bei der Ausarbeitung und vor der Annahme 
des Programms systematisch berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung soll ein hohes Umweltschutzniveau sichergestellt werden. Prüfgegenstand 
dieser SUP sind alle Maßnahmen, die in das Maßnahmenprogramm NRW aufgenommen wur-
den. Zentrales Element der SUP ist der Umweltbericht, in dem die voraussichtlich erheblichen 
positiven und negativen Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms NRW auf die im 
UVPG genannten Schutzgüter ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht 
dient dazu, die Arbeitsschritte und Ergebnisse der SUP zu dokumentieren und in die Entschei-
dungsfindung einzubringen. Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an den rechtlich 
geforderten Mindestinhalten des § 40 UVPG. Der Umweltbericht wurde auf Grundlage des Maß-
nahmenprogramms NRW vom Dezember 2021 erstellt. Der Untersuchungsrahmen des Umwelt-
berichts wurde im Rahmen eines Scoping-Verfahrens im Mai/Juni 2020 mit den Behörden, deren 
umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich durch das Maßnahmenprogramm NRW 
berührt wird, abgestimmt (§ 39 UVPG). Der Umweltbericht bildet die Grundlage für die Beteiligung 
der Behörden und der Öffentlichkeit nach den §§ 41, 42, 60 bis 63 UVPG. 
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2 Gegenstand des Maßnahmenprogramms NRW 

Gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 1 UVPG sind im Umweltbericht die Inhalte und wichtigsten Ziele des Pro-
gramms kurz darzustellen und die Beziehungen zu anderen relevanten Plänen und Programmen 
darzulegen. 

Das Maßnahmenprogramm NRW gilt für die nordrhein-westfälischen Anteile der Flussgebietsein-
heiten von Rhein, Weser, Ems und Maas. Das nordrhein-westfälische Einzugsgebiet des Rheins 
gliedert sich in Anteile an den Bearbeitungsgebieten Deltarhein (Issel und kleinere Deltarheinzu-
flüsse), Mittelrhein (Ahr, Lahn), Mosel/Saar (Kyll) und Niederrhein (Rheingraben Nord, Erft, Sieg, 
Wupper, Ruhr, Lippe, Emscher) (Abbildung 1).  

 

Abbildung 1:  Flussgebietseinheiten und Teileinzugsgebiete in NRW (MULNV 2020); keine Ver-
änderungen im Vergleich zum 2. Bewirtschaftungszeitraum 
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2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des 
Maßnahmenprogramms NRW 

Ziele des Maßnahmenprogramms NRW 

Das Maßnahmenprogramm NRW in Verbindung mit dem entsprechenden Bewirtschaftungsplan 
gem. den §§ 82 und 83 WHG dient der Erreichung der Umweltziele der EG-WRRL.  

Das Maßnahmenprogramm NRW für den 3. Bewirtschaftungszeitraum gilt von 2022 bis 2027. Es 
basiert auf dem standardisierten LAWA-Maßnahmenkatalog aus dem Jahr 2020 (Anhang I). Die-
ser tabellarische Maßnahmenkatalog legt die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen mit Zuordnung 
zu den signifikanten Belastungen (nach EG-WRRL), spezifische Bezeichnungen für jede Maß-
nahme und weitere Zuordnungen fest. Alle im Maßnahmenprogramm NRW behördenverbindlich 
enthaltenen Maßnahmen werden diesem standardisierten LAWA-Maßnahmenkatalog entnom-
men. Das Maßnahmenprogramm NRW beinhaltet die erforderlichen Maßnahmen, die notwendig 
sind, um die in Artikel 4 der EG-WRRL festgelegten Ziele bei Oberflächengewässern, beim 
Grundwasser und bei Schutzgebieten zu erreichen. Diese Ziele sind (vgl. Kapitel 5 BWP NRW):  

• Für als natürlich eingestufte Oberflächengewässer sind der gute chemische und der gute 
ökologische Zustand zu erreichen. 

• Für künstliche Oberflächengewässer und für solche, die aufgrund Veränderungen der 
Gewässerstruktur und bestimmter Nutzungen als erheblich verändert eingestuft wurden, 
sind der gute chemische Zustand und das gute ökologische Potenzial das Ziel. 

• Bei den Grundwasserkörpern sind der gute mengenmäßige und der gute chemische Zu-
stand zu erreichen. 

• Bei signifikant und anhaltend steigenden Schadstofftrends im Grundwasser ist die 
Trendumkehr bei als gefährdet eingestuften Grundwasserkörpern ein weiteres Ziel. 

• Darüber hinaus sollen die Verschmutzung der Gewässer mit prioritären Stoffen reduziert 
und Einleitungen von prioritär gefährlichen Stoffen (Phasing-out) ganz eingestellt werden.  

• Generell gilt ein Verschlechterungsverbot für alle Wasserkörper. 

Beim Grundwasser ist ein guter chemischer und guter mengenmäßiger Zustand zu erreichen. 
Der chemische und mengenmäßige Grundwasserzustand ist gut, wenn 

a) die Schwellenwerte nach Anlage 2 der Grundwasserverordnung (GrwV) an keiner Grund-
wassermessstelle überschritten werden oder festgestellt wird, dass es keine Anzeichen 
für Einträge von Schadstoffen aufgrund menschlicher Tätigkeiten gibt, 

b) die langfristige mittlere jährliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdar-
gebot nicht übersteigt, 

c) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des ökologischen  
oder chemischen Zustands der Oberflächengewässer zur Folge hat und dementspre-
chend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grundwasser 
in hydraulischer Verbindung stehenden Oberflächengewässern führt und 

d) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schädigung unmittelbar von 
dem Grundwasserkörper abhängender Landökosysteme führt. 

Es sind alle signifikanten und anhaltenden Trends einer Steigerung der Konzentration von Schad-
stoffen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umzukehren. Die Verschmutzung 
des Grundwassers ist schrittweise zu reduzieren. 

Die EG-WRRL fordert die Erreichung der Bewirtschaftungsziele bis 2015, ermöglicht aber auch 
Fristverlängerungen. Bei der Aufstellung der beiden Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme 2009 und 2015 hat Nordrhein-Westfalen von der Möglichkeit der Fristverlängerung ge-
mäß § 29 WHG Gebrauch gemacht. Nach § 29 Abs. 2 WHG (bzw. Art. 4 Abs. 4 EG-WRRL) kann 
die Frist für die Zielerreichung höchstens zweimal für einen Zeitraum von jeweils sechs Jahren 
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(bei „natürlichen Gegebenheiten“ auch darüber hinaus) verlängert werden, wenn sich der Gewäs-
serzustand nicht weiter verschlechtert und mindestens einer der folgenden Gründe für die Inan-
spruchnahme einer Fristverlängerung vorliegt: natürliche Gegebenheiten, technische Durchführ-
barkeit bzw. unverhältnismäßig hoherer Aufwand.  

Die Gründe für die verzögerte Zielerreichung, in aller Regel Fristverlängerung aus technischen 
oder natürlichen Gründen, wurden im jeweiligen Bewirtschaftungsplan eingehend erläutert und in 
den Planungseinheiten-Steckbriefen (www.flussgebiete.nrw.de/node/8444) für die einzelnen 
Wasserkörper dargelegt. Wie sich inzwischen gezeigt hat, konnten die für 2015 angestrebten 
Ziele einschließlich der ersten Fristverlängerung bis 2021 noch nicht vollständig erreicht werden. 
Die Gründe hierfür sind im Einzelnen in Kapitel 13 des Bewirtschaftungsplans beschrieben 
(MULNV 2020). Auch für den dritten Bewirtschaftungszeitraum zur Umsetzung der EG-WRRL 
werden Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Gegebenheiten, technischer Undurchführbar-
keit oder unverhältnismäßig hohem Aufwand sowie Ausnahmeregelungen nach § 31 WHG in 
Anspruch genommen. 

Innerhalb des dritten Bewirtschaftungszeitraums werden alle Anstrengungen unternommen, um 
bis Ende 2027 möglichst viele Wasserkörper in den guten Zustand zu bringen und so viele Maß-
nahmen wie möglich umzusetzen. Es wird jedoch Wasserkörper geben, in denen zwar das Errei-
chen der in der EG-WRRL gesetzten Ziele möglich ist, aber nicht alle dafür notwendigen Maß-
nahmen bis 2027 ergriffen werden können. Gründe dafür sind z. B. technische Probleme oder 
fehlende personelle und/oder finanzielle Ressourcen. Für jeden Wasserkörper wird abgeschätzt, 
bis wann voraussichtlich die Bewirtschaftungsziele erreicht werden. Die Schätzung setzt sich zu-
sammen aus dem Zeitraum, der zur Umsetzung aller Programmmaßnahmen voraussichtlich be-
nötigt wird, und dem Zeitraum, der für die Wirkung dieser Maßnahmen und damit die Erreichung 
der Bewirtschaftungsziele benötigt wird (s. auch Maßnahmenprogramm). Bei langsam wirkenden 
Maßnahmen kann dieser Zeitraum viele Jahre umfassen. 

Bei Schutzgebieten nach Anhang IV der EG-WRRL sind gemäß § 29 Abs. 4 WHG alle Normen 
und Ziele der EG-WRRL zu erfüllen, sofern die Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaft, auf deren Grundlage die einzelnen Schutzgebiete ausgewiesen wurden, keine anderwei-
tigen Bestimmungen enthalten. 

Inhalte des Maßnahmenprogramms NRW 

Entsprechend dem oben genannten Ziel, möglichst viele Wasserkörper in den guten Zustand zu 
bringen und so viele Maßnahmen wie möglich umzusetzen, enthält das Maßnahmenprogramm 
NRW für die nordrhein-westfälische Anteile von Rhein, Weser, Ems und Maas alle grundlegenden 
sowie ergänzende Maßnahmen, die zur Erreichung der im Bewirtschaftungsplan konkret festge-
legten Bewirtschaftungsziele notwendig sind.  

Das Maßnahmenprogramm NRW beschränkt sich auf die gegenüber der EG berichtspflichtigen 
Gewässer und damit auf alle Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 km², auf 
Seen mit einer Fläche größer als 0,5 km² und auf die Grundwasserkörper. 

Erforderliche Maßnahmen an kleineren Gewässern werden nach Maßgabe des WHG und Lan-
deswassergesetzes (LWG) unabhängig davon durchgeführt und können bei gegebenen Voraus-
setzungen der einschlägigen Förderrichtlinien gefördert werden, da sie ebenfalls zur Erreichung 
der für alle Gewässer geltenden Bewirtschaftungsziele der §§ 25 und 33 WHG notwendig sind. 

Das Maßnahmenprogramm NRW ist im Wortsinne als „Programm“ zu verstehen. Es hat nicht die 
Detailschärfe einer konkreten Ausführungsplanung und greift nicht den für den Einzelfall erfor-
derlichen Verwaltungsverfahren und -entscheidungen vorweg. Das Maßnahmenprogramm stellt 
insoweit eine fachliche Rahmenplanung dar, die alle sechs Jahre überprüft wird. Es enthält alle 
nach derzeitigem Kenntnisstand für die Zielerreichung notwendigen Maßnahmen. Damit ist vor 
allem für die Maßnahmenträger eine langfristige Planungssicherheit gegeben. Gleichzeitig wird 

https://www.flussgebiete.nrw.de/node/8444
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dadurch sichergestellt, dass zeitaufwendige Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden können, 
damit die Bewirtschaftungsziele so zeitnah wie möglich erreicht werden können. 

Ein regionaler Bezug ergibt sich aus den im Internet unter www.flussgebiete.nrw.de/node/8444 
abrufbaren Planungseinheiten-Steckbriefen, in denen die Eigenschaften des Naturraums und der 
Grundwasserkörper sowie der Zustand der Gewässer und Bewirtschaftungsziele für jede Pla-
nungseinheit beschrieben werden. Zusätzlich sind für die jeweils in der Planungseinheit vorkom-
menden Wasserkörper (Grund- und Oberflächengewässer) Maßnahmentabellen dargestellt. Dort 
werden die in Tabelle 3 und Tabelle 4 dargestellten Programmmaßnahmen aufgeführt. Die 
Maßnahmen werden als Programmmaßnahmen bezeichnet, da sie nur in allgemeiner Form – 
also programmatisch – und nicht im Detail und damit auch ohne genaue Verortung beschrieben 
werden. Die konkrete Ausführungsplanung ist Sache des jeweiligen Maßnahmenträgers und der 
behördlichen Vollzugsentscheidung. 

Im Maßnahmenprogramm NRW werden Programmmaßnahmen für Grund- und Oberflächenge-
wässer nach den Belastungsarten Punktquellen, diffuse Belastungen, Wasserentnahmen 
und sonstige Belastungen unterschieden (Tabelle 2). Bei den Oberflächengewässern sind zu-
sätzlich hydromorphologische Veränderungen zu beachten (Tabelle 1). Den fünf (Oberflä-
chengewässer OW) bzw. vier (Grundwasser GW) Belastungsarten sind nach den Belastungs-
quellen verschiedene Belastungsbereiche mit jeweils einer oder mehreren Programmmaßnah-
men zugeordnet worden. Die Programmmaßnahmen sind unter www.flussgebiete.nrw.de
/node/8779 in Maßnahmensteckbriefen beschrieben. Die Zuordnung der Belastungsbereiche zu 
den Belastungsarten entspricht der Einteilung aus dem LAWA-Maßnahmenkatalog 2020. Im 
Maßnahmenprogramm NRW sind insgesamt 20 Belastungsbereiche ausgewiesen worden, zu 
denen Programmmaßnahmen vorgesehen sind. 

Bei den Programmmaßnahmen wird zwischen Umsetzungs- und konzeptionellen Maßnahmen 
unterschieden. Die Umsetzungsmaßnahmen haben einen unmittelbaren positiven Einfluss auf 
den Zustand der Gewässer oder des Grundwassers bzw. tragen zum Erhalt des erreichten Ge-
wässerzustands bei. Dagegen haben die aus Forschung, Gutachten, Fortbildung, Beratung und 
Zertifizierung bestehenden konzeptionellen Maßnahmen zunächst keine konkreten Auswirkun-
gen auf die Ziele des Umweltschutzes bzw. die Schutzgüter, sondern weisen flankierenden Cha-
rakter auf. Es handelt sich um vorbereitende und begleitende Tätigkeiten. Sie dienen häufig der 
Ursachenanalyse bzw. der Planung kosteneffizienter Maßnahmenkombinationen (zum Beispiel 
zur ökologischen Entwicklung von Gewässersystemen). 

https://www.flussgebiete.nrw.de/node/8444
http://www.flussgebiete.nrw.de/node/8779
http://www.flussgebiete.nrw.de/node/8779
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Tabelle 1: Belastungsarten und Belastungsbereiche für Maßnahmen zu Oberflächenge-
wässern 

Belastungsarten Oberflächengewässer 

Punktquellen Diffuse Quellen Hydromorphologi-
sche Belastungen 

Wasserentnah-
men 

Sonstige anthro-
pogene Belastun-
gen 

Belastungsbereiche Oberflächengewässer 

Misch- u. Nieder- 
schlagswasser 

Bebaute Gebiete Morphologie Fischereiwirt-
schaft 

Fischereiwirt-
schaft 

Kommunen und 
Haushalte 

Landwirtschaft Wasserhaushalt Landwirtschaft Eingeschleppte 
Spezies 

Industrie/Gewerbe Altlasten/Altstand-
orte 

Durchgängigkeit Industrie/Gewerbe Erholungsaktivitä-
ten 

Bergbau Bergbau Sonstige hydro-
morphologische 
Belastungen 

Sonstige Wasser-
entnahme 

Sonstige anthro-
pogene Belastun-
gen 

Wärmebelastung - - Wasserversor-
gung 

- 

Sonstige Punkt-
quellen 

Sonstige diffuse 
Quellen 

- - - 

 

Tabelle 2: Belastungsarten und Belastungsbereiche für Maßnahmen zum Grundwasser 

Belastungsarten Grundwasser 

Punktquellen Diffuse Quellen Wasserentnahmen Sonstige anthropogene 
Belastungen 

Belastungsbereiche Grundwasser 

Altlasten/Altstandorte Landwirtschaft Bergbau Sonstige anthropogene 
Belastungen 

Bergbau Bergbau Industrie/Gewerbe - 

Industrie/Gewerbe Bebaute Gebiete Sonstige Wasserent-
nahme 

- 

- Sonstige diffuse Quel-
len 

- - 

 

In Tabelle 3 und Tabelle 4 sind die Anzahlen der Wasserkörper mit vorgesehenen Programm-
maßnahmen dargestellt. Zusätzlich sind die zu den Belastungsbereichen gehörenden Programm-
maßnahmen aufgeführt. Die im Maßnahmenprogramm NRW vorgeschlagenen Programmmaß-
nahmen sind das Ergebnis fachplanerischer Abstimmungen sämtlicher Maßnahmenträger, der 
zuständigen Behörden und Interessengruppen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele für die 
Grundwasser- und Oberflächenwasserkörper in NRW. 

Im Maßnahmenprogramm NRW finden sich zudem Karten mit der räumlichen Verbreitung der zu 
den einzelnen Belastungsbereichen vorgesehenen Maßnahmen. Diese werden in Kapitel 7.2 des 
vorliegenden Umweltberichts in sogenannten „Umweltsteckbriefen“ abgebildet. Bei diesen Dar-
stellungen erfolgt keine Unterscheidung, ob eine kleine Einzelmaßnahme oder sehr viele Maß-
nahmen innerhalb eines Wasserkörpers vorgesehen sind. Ebenso kann der finanzielle Aufwand 
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für verschiedene Programmmaßnahmen und zwischen Maßnahmen verschiedener Belastungs-
bereiche sehr unterschiedlich sein. Trotz dieser Einschränkungen ist erkennbar, dass der 
Schwerpunkt des Maßnahmenprogramms NRW auf Maßnahmen zur Verbesserung der Durch-
gängigkeit (an ca. 70 % der Oberflächengewässer) und der Gewässermorphologie, Maßnahmen 
zur Minderung von Stoffeinträgen aus Punktquellen durch Misch- und Niederschlagswasser oder 
kommunalen Kläranlagen (Belastungsbereich Kommunen und Haushalte) sowie auf Maßnahmen 
zur Reduktion der Stoffeinträge aus der Landwirtschaft (diffuse Quellen) liegt. 

Tabelle 3: Anzahl der Wasserkörper mit Maßnahmen zur Minderung von Oberflächenge-
wässerbelastungen 

Belastungsbereiche Programmmaßnahmen Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW 
gesamt 

  Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

  1.066 230 205 226 1.727 

Belastungsart: Punktquellen 

Misch- und Nieder-
schlagswasser 

Summe 1.053 202 188 292 1.735 

010a Neubau/Anpassung Mischsys-
teme 

218 19 14 75 326 

010b Neubau/Anpassung Trennsys-
teme 

584 145 154 148 1.031 

011a Optimierung von Mischsyste-
men 

81 18 10 10 119 

011b Optimierung von Trennsyste-
men 

73 16 9 34 132 

012 Reduzierung Stoffeinträge 
Misch- und Niederschlags-
wasser 

15 4 1 1 21 

 Umsetzungsmaßnahmen 971 202 188 268 1.629 

 Konzeptionelle Maßnahmen 82 0 0 24 106 

Kommunen und 
Haushalte 

Summe 401 73 58 67 599 

001 Neubau und Anpassung von 
kommunalen Kläranlagen 

14 3 2 4 23 

002 Ausbau komm. Kläranlagen - 
Reduzierung Stickstoffeinträge 

21 3 3 3 30 

003 Ausbau kommunaler Kläranla-
gen - Reduzierung Phospho-
reinträge 

42 3 5 2 52 

004 Ausbau komm. Kläranlagen - 
Reduzierung sonstige Einträge 

57 9 14 18 98 

005 Optimierung kommunaler Klär-
anlagen 

46 31 17 4 98 

006 Zusammenschlüsse und Still-
legung von Kläranlagen 

47 4 3 10 64 

007 Neubau/Umrüstung von Klein-
kläranlagen 

2 0 0 1 3 

008 Neuanschluss an bestehende 
Kläranlagen 

59 0 11 2 72 

009 Reduzierung Stoffeinträge 
kommunale Abwassereinlei-
tungen 

82 17 1 14 114 

 Umsetzungsmaßnahmen 370 70 56 58 554 

 Konzeptionelle Maßnahmen 31 3 2 9 45 
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Belastungsbereiche Programmmaßnahmen Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW 
gesamt 

  Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

  1.066 230 205 226 1.727 

Industrie/Gewerbe Summe 55 4 9 7 75 

013 Neubau und Anpassung von 
Kläranlagen  

5 1 0 1 7 

014 Optimierung von Kläranlagen  11 1 2 0 14 

015 Reduzierung Stoffeinträge Ab-
wassereinleitungen  

13 1 3 0 17 

 Umsetzungsmaßnahmen 29 3 5 1 38 

 Konzeptionelle Maßnahmen 26 1 4 6 37 

Bergbau Summe 44 1 3 0 48 

016 Reduzierung Punktquelle 
Bergbau (OW) 

13 0 1 0 14 

 Umsetzungsmaßnahmen 13 0 1 0 14 

 Konzeptionelle Maßnahmen 31 1 2 0 34 

Wärmebelastung Summe 7 0 0 0 7 

017 Reduzierung von Wärmeeinlei-
tungen 

7 0 0 0 7 

 Umsetzungsmaßnahmen 7 0 0 0 7 

 Konzeptionelle Maßnahmen 0 0 0 0 0 

Sonstige Punkt-
quellen 

Summe 19 2 1 2 24 

018 Reduzierung Stoffeinträge aus 
anderen Punktquellen 

11 1 1 2 15 

 Umsetzungsmaßnahmen 11 1 1 2 15 

 Konzeptionelle Maßnahmen 8 1 0 0 9 

Belastungsart: diffuse Quellen 

Landwirtschaft Summe 1.028 384 407 271 2.090 

027 Reduzierung direkter Nähr-
stoffeinträge Landwirtschaft 

6 0 0 7 13 

028 Reduzierung Nährstoffeinträge 
durch Randstreifen 

2 0 0 4 6 

029 Reduzierung Erosion und Ab-
schwemmung 

258 86 118 64 526 

030 Reduzierung Nährstoffauswa-
schung Landwirtschaft (OW) 

183 131 94 56 464 

032 PBSM-Reduzierung Landwirt-
schaft (OW) 

136 21 28 50 235 

 Umsetzungsmaßnahmen 585 238 240 181 1.244 

 Konzeptionelle Maßnahmen 443 146 167 90 846 

Bebaute Gebiete Summe 6 0 3 1 10 

026 Reduzierung diffuser Einträge 
von befestigten Flächen 

1 0 2 0 3 

 Umsetzungsmaßnahmen 1 0 2 0 3 

 Konzeptionelle Maßnahmen 5 0 1 1 7 

Altlasten/Altstand-
orte 

Summe 49 0 8 9 66 

025 Reduzierung diffuser Einträge 
Altlasten/Altstandorte 

27 0 1 6 34 

 Umsetzungsmaßnahmen 27 0 1 6 34 

 Konzeptionelle Maßnahmen 22 0 7 3 32 
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Belastungsbereiche Programmmaßnahmen Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW 
gesamt 

  Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

  1.066 230 205 226 1.727 

Bergbau Summe 33 1 2 0 36 

024 Reduzierung diffuser Belastun-
gen Bergbau (OW) 

2 0 0 0 2 

 Umsetzungsmaßnahmen 2 0 0 0 2 

 Konzeptionelle Maßnahmen 31 1 2 0 34 

Sonstige diffuse 
Quellen 

Summe 48 2 4 18 72 

036 Reduzierung Belastungen an-
derer diffuser Quellen (OW) 

2 1 0 0 3 

 Umsetzungsmaßnahmen 2 1 0 0 3 

 Konzeptionelle Maßnahmen 46 1 4 18 69 

Belastungsart: hydromorphologische Belastungen 

Morphologie Summe 2.447 469 676 773 4.365 

070 Initiierung eigendynamische 
Gewässerentwicklung 

436 23 88 65 612 

071 Habitatverbesserung im Profil 535 176 193 151 1.055 

072 Habitatverbesserung im Ge-
wässer 

412 176 131 135 854 

073 Habitatverbesserung im Ufer-
bereich 

454 11 156 154 775 

074 Maßnahmen zur Auenentwick-
lung  

353 71 91 132 647 

075 Anschluss von Seitengewäs-
sern, Altarmen (Quervernet-
zung) 

85 8 3 36 132 

076 Fischschutzmaßnahmen an 
wasserbaulichen Anlagen  

27 1 8 1 37 

077 Verbesserung Geschiebehaus-
halt/Sedimentmanagement  

19 3 6 10 38 

079 Optimierung der Gewässerun-
terhaltung 

124 0 0 88 212 

080 Verbesserung der Morphologie 
von Stehgewässern 

0 0 0 1 1 

 Umsetzungsmaßnahmen 2.445 469 676 773 4.363 

 Konzeptionelle Maßnahmen 2 0 0 0 2 

Durchgängigkeit Summe 715 185 161 155 1.216 

068 Durchgängigkeit an Stauanla-
gen 

36 1 1 5 43 

069 Durchgängigkeit an Quer- und 
Kreuzungsbauwerken 

677 184 160 150 1.171 

 Umsetzungsmaßnahmen 713 185 161 155 1.214 

 Konzeptionelle Maßnahmen 2 0 0 0 2 
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Belastungsbereiche Programmmaßnahmen Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW 
gesamt 

  Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

  1.066 230 205 226 1.727 

Wasserhaushalt Summe 178 9 14 39 240 

061 Gewährleistung Mindestab-
fluss 

48 5 0 4 57 

062 Verkürzung Rückstaubereiche 31 0 0 6 37 

063 Wiederherstellung gewässerty-
pisches Abflussverhalten 

21 2 6 14 43 

064 Reduzierung von Abflussspit-
zen 

38 0 5 0 43 

065 Förderung des natürlichen 
Wasserrückhalts 

26 1 3 10 40 

 Umsetzungsmaßnahmen 164 8 14 34 220 

 Konzeptionelle Maßnahmen 14 1 0 5 20 

Sonstige hydromor-
phologische Belas-
tungen 

Summe 53 4 0 10 67 

085 Reduzierung anderer hydro-
morph. Belastungen – Fließge-
wässer 

47 3 0 8 58 

086 Reduzierung anderer hydro-
morph. Belastungen – Stehge-
wässer 

4 0 0 2 6 

 Umsetzungsmaßnahmen 51 3 0 10 64 

 Konzeptionelle Maßnahmen 2 1 0 0 3 

Belastungsart: Wasserentnahmen 

Industrie/Gewerbe Summe 28 1 5 6 40 

045 Reduzierung Wasserentnahme 
Industrie/Gewerbe 

0 0 1 0 1 

047 Reduzierung Entnahmen für 
Wasserkraftwerke 

2 0 0 0 2 

 Umsetzungsmaßnahmen 2 0 1 0 3 

 Konzeptionelle Maßnahmen 26 1 4 6 37 

Fischereiwirtschaft Summe 11 0 0 0 11 

049 Reduzierung Wasserentnah-
men Fischereiwirtschaft 

9 0 0 0 9 

 Umsetzungsmaßnahmen 9 0 0 0 9 

 Konzeptionelle Maßnahmen 2 0 0 0 2 

Landwirtschaft Summe 470 146 194 102 912 

048 Reduzierung Wasserentnah-
men Landwirtschaft 

27 0 27 12 66 

 Umsetzungsmaßnahmen 27 0 27 12 66 

 Konzeptionelle Maßnahmen 443 146 167 90 846 

Wasserversorgung Summe 2 0 1 0 3 

050 Reduzierung Wasserentnahme 
für öffentl. Wasserversorgung 

2 0 1 0 3 

 Umsetzungsmaßnahmen 2 0 1 0 3 

 Konzeptionelle Maßnahmen 0 0 0 0 0 
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Belastungsbereiche Programmmaßnahmen Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW 
gesamt 

  Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

  1.066 230 205 226 1.727 

Sonstige Wasser-
entnahme 

Summe 7 0 0 0 7 

053 Reduzierung anderer Wasser-
entnahmen (OW) 

7 0 0 0 7 

 Umsetzungsmaßnahmen 7 0 0 0 7 

 Konzeptionelle Maßnahmen 0 0 0 0 0 

Belastungsart: Sonstige anthropogene Belastungen 

Eingeschleppte 
Spezies 

Summe 12 0 0 0 12 

094 Eindämmung eingeschleppter 
Spezies 

12 0 0 0 12 

 Umsetzungsmaßnahmen 12 0 0 0 12 

 Konzeptionelle Maßnahmen 0 0 0 0 0 

Fischereiwirtschaft Summe 12 1 5 2 20 

088 Initialbesatz/Besatzstützung 
(Fische) 

2 0 0 0 2 

089 Reduzierung Belastungen 
durch Fischerei – Fließgewäs-
ser 

0 0 0 0 0 

090 Reduzierung Belastungen 
durch Fischerei – Stehgewäs-
ser 

0 0 0 0 0 

092 Reduzierung Belastungen 
durch Fischteiche 

8 1 5 2 16 

 Umsetzungsmaßnahmen 10 1 5 2 18 

 Konzeptionelle Maßnahmen 2 0 0 0 2 

Erholungsaktivitä-
ten 

Summe 5 0 0 0 5 

095 Reduzierung Belastungen 
durch Freizeitaktivitäten 

4 0 0 0 4 

 Umsetzungsmaßnahmen 4 0 0 0 4 

 Konzeptionelle Maßnahmen 1 0 0 0 1 

Sonstige anthropo-
gene Belastungen 

Summe 41 21 9 13 84 

096 Reduzierung anderer anthro-
pogener Belastungen (OW) 

3 0 0 12 15 

 Umsetzungsmaßnahmen 3 0 0 12 15 

 Konzeptionelle Maßnahmen 38 21 9 1 69 
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Tabelle 4: Anzahl der Wasserkörper mit Maßnahmen zur Minderung von Grundwasser-
belastungen 

Belastungsbereiche Programmmaßnahmen Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW 
gesamt 

  Anzahl Wasserkörper 

  179 40 24 32 275 

Belastungsart: Punktquellen 

Altlasten/Altstand-
orte 

Summe 
15 0 1 0 16 

021 Reduzierung Punktquellen Alt-
lasten/Altstandorte 

15 0 1 0 16 

 Umsetzungsmaßnahmen 15 0 1 0 16 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

Bergbau Summe 2 0 0 1 3 

020 Reduzierung Punktquellen 
Bergbau (GW) 

2 0 0 1 3 

 Umsetzungsmaßnahmen 2 0 0 1 3 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

Industrie/Gewerbe Summe 3 0 0 0 3 

019 Reduzierung Stoffeinträge aus 
Punktquellen  

3 0 0 0 3 

 Umsetzungsmaßnahmen 3 0 0 0 3 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

Belastungsart: diffuse Quellen 

Bergbau Summe 2 0 0 5 7 

037 Reduzierung Versauerung aus 
Bergbau 

2 0 0 2 4 

038 Reduzierung diffuser Belastun-
gen Bergbau (GW) 

0 0 0 3 3 

 Umsetzungsmaßnahmen 2 0 0 5 7 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

Bebaute Gebiete Summe 7 0 0 0 7 

039 Sanierung Kanalisation/Ab-
wasserbehandlungsanlagen 

7 0 0 0 7 

 Umsetzungsmaßnahmen 7 0 0 0 7 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

Landwirtschaft Summe 149 41 40 49 279 

041 Reduzierung Nährstoffauswa-
schungen Landwirtschaft (GW) 

64 17 16 19 116 

042 PBSM-Reduzierung Landwirt-
schaft (GW) 

3 0 1 0 4 

043 Reduzierung Nährstoffeinträge 
in Wasserschutzgebiete (GW) 

8 4 1 7 20 

102 Reduzierung Grundwasserver-
sauerung durch Landwirtschaft 

12 1 6 4 23 

 Umsetzungsmaßnahmen 87 22 24 30 163 

 Konzeptionelle Maßnahmen 62 19 16 19 116 

Sonstige diffuse 
Quellen 

Summe 
8 0 5 0 13 

044 Reduzierung Belastungen an-
derer diffuser Quellen (GW) 

8 0 5 0 13 

 Umsetzungsmaßnahmen 8 0 5 0 13 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 
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Belastungsbereiche Programmmaßnahmen Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW 
gesamt 

  Anzahl Wasserkörper 

  179 40 24 32 275 

Belastungsart: Wasserentnahme 

Bergbau Summe 17 0 0 14 31 

056 Reduzierung Wasserent-
nahme Bergbau 

17 0 0 14 31 

 Umsetzungsmaßnahmen 17 0 0 14 31 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

Industrie/Gewerbe Summe 3 0 0 0 3 

054 Reduzierung Wasser- 
entnahme IE-Anlagen 

1 0 0 0 1 

055 Reduzierung Wasser- 
entnahme Industrie/Gewerbe 

2 0 0 0 2 

 Umsetzungsmaßnahmen 3 0 0 0 3 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

Sonstige Wasser-
entnahme 

Summe 
3 0 0 8 11 

059 Grundwasseranreicherung 3 0 0 8 11 

 Umsetzungsmaßnahmen 3 0 0 8 11 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

Belastungsart: Andere anthropogene Belastungen 

Sonstige anthropo-
gene Belastungen 

Summe 
0 0 1 0 1 

099 Reduzierung anderer anthro-
pogener Belastungen (GW) 

0 0 1 0 1 

 Umsetzungsmaßnahmen 0 0 1 0 1 

 Konzeptionelle Maßnahmen  0 0 0 0 0 

 

2.2 Beziehungen zu anderen relevanten Plänen und Programmen 

Das Maßnahmenprogramm NRW ist Bestandteil des Bewirtschaftungsplans NRW 2022-2027. 
Das Maßnahmenprogramm NRW und der Bewirtschaftungsplan sind nach § 88 Abs. 2 LWG für 
alle behördlichen Entscheidungen verbindlich. Sie sind damit auch bei allen querschnittsorientier-
ten Planungen und Fachplanungen zu berücksichtigen.  

Gemäß § 83 WHG ist für jedes Flussgebiet ein Bewirtschaftungsplan zu erstellen. NRW hat An-
teile an den drei internationalen Flussgebietseinheiten Rhein, Ems und Maas und der nationalen 
Flussgebietseinheit Weser.  

Während die Flussgebietsgemeinschaften Ems und Weser jeweils einen eigenen übergeordne-
ten Bewirtschaftungsplan erstellen, sind für die Flussgebietseinheiten Rhein und Maas lediglich 
sehr grobmaßstäbliche Pläne vorgesehen. Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenpro-
gramm für Nordrhein-Westfalen erreichen einen wesentlich höheren Detaillierungsgrad. Der 
nordrhein-westfälische Rheinanteil wurde in die Teileinzugsgebiete Rheingraben Nord, Sieg, 
Wupper, Erft, Ruhr, Emscher, Lippe, Deltarhein NRW und Mittelrhein/Mosel NRW unterteilt, der 
Maasanteil in die Teileinzugsgebiete Maas Süd NRW für das Einzugsgebiet der Eifel-Rur und 
Maas Nord NRW, welches die nordrhein-westfälischen Anteile des Niers- und Schwalmeinzugs-
gebiets umfasst. Das Ems- und das Wesereinzugsgebiet wurden in Nordrhein-Westfalen nicht 
weiter unterteilt. 

Gemäß Art. 7 der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) bzw. § 75 WHG sind bis 
zum 22. Dezember 2021 koordinierte Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRM-Pläne) zu 
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erstellen und zu veröffentlichen. NRW erstellt derzeit Beiträge zu den HWRM-Plänen der Fluss-
gebietsgemeinschaften Rhein, Weser, Ems und Maas.  

Die Zielausrichtungen von WRRL und HWRM-RL unterscheiden sich, jedoch steht die Umset-
zung der Ziele beider Richtlinien in engem Zusammenhang mit dem „Schutzgut Wasser“. 
Dadurch wirken die Richtlinien in „überwiegend identischen Gebietskulissen“, wodurch Synergien 
wie auch Konflikte durch Maßnahmen zur Förderung der Zielumsetzung beider Richtlinien nicht 
auszuschließen sind (LAWA 2013). Die EG-HWRM-RL sieht ausdrücklich eine enge Koordination 
mit der Umsetzung der Ziele der EG-WRRL vor. 

Die Relevanz einer Maßnahme in Bezug auf die Wirksamkeit für den jeweils anderen Richtlinien-
bereich ist Inhalt des LAWA-Maßnahmenkatalogs (LAWA 2020). Gemäß dem Katalog unterstüt-
zen Maßnahmen der Gruppe M1 die Ziele der jeweils anderen Richtlinie, während bei M3-Maß-
nahmen die Ziele der jeweils anderen Richtlinie i. d. R. nicht relevant sind. Dagegen müssen M2-
Maßnahmen einer Einzelfallprüfung unterzogen werden, da Zielkonflikte zur jeweils anderen 
Richtlinie auftreten können. 

Beziehungen bestehen auch zur Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) vom 
17. Juni 2008. Gemäß § 45a Abs. 1 WHG ist das Ziel bis zum 31. Dezember 2020 die Mee-
resumwelt in ihren jeweiligen Meeresgewässern in einen guten Zustand zu führen. Die Realisie-
rung erfolgte auf der Grundlage von festgelegten Zielen in einem bis Ende 2015 aufgestellten 
Maßnahmenprogramm NRW. Im Hinblick auf die Zielausrichtung der MSRL und der WRRL be-
stehen Synergien beim Schutzgut Wasser. 

Die nationale Berichterstattung im Jahr 2018 zum Zustand der Meere an die Europäische Kom-
mission war gleichzeitig der Start des zweiten Zyklus in der Umsetzung der MSRL 
(www.meeresschutz.info). 

Der Bericht aus 2018 zeigt, dass die marine biologische Vielfalt und die Meeresökosysteme auch 
2011–2016 zu hohen Belastungen ausgesetzt waren. Die von Deutschland zu bewirtschaftenden 
Nordseegewässer erreichen den guten Zustand bislang nicht. Die 2012 festgelegten Bewirtschaf-
tungsziele haben weiterhin Gültigkeit. Um den guten Zustand der Nordsee zu erreichen, bedarf 
es fortgesetzter Anstrengungen (www.meeresschutz.info) 

Generell sind die in den Plänen und Programmen der Raumordnung festgelegten Ziele und 
Grundsätze (§§ 2 und 3 Raumordnungsgesetz) der Raumordnung und Landesplanung zu be-
achten bzw. zu berücksichtigen (z. B. Beachtung von Vorranggebieten für Natur und Landschaft 
oder Rohstoffgewinnung). Die maßgeblichen Ziele der Landschaftsplanung sind in der Regel in 
die Pläne und Programme der Raumordnung integriert (z. B. über Vorranggebiete Natur und 
Landschaft). Die weitere Berücksichtigung erfolgt im konkreten Umsetzungsfall einer WRRL-
Maßnahme. 

Weiterhin existieren zahlreiche Förderprogramme der Europäischen Kommission, des Bundes 
und des Landes NRW, mit denen die finanziellen Belastungen aus dem Maßnahmenprogramm 
NRW abgefedert werden. 

Die Europäische Union (EU) stellt im Rahmen ihrer Förderpolitik Finanzmittel zur Verfügung, die 
auch für Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRRL verwendet werden können. Einmal ist hier 
der „Europäische Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums“ (ELER) 
zu nennen. Weitere Fördermittel werden über den „Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung“ (EFRE) oder den „Europäischen Fischereifonds“ (EFF) zur Verfügung gestellt. Die 
aktuelle EU-Förderperiode ist auf einen Förderzeitraum von sieben Jahren (2021–2027) ange-
legt. Die Abwicklung der Förderung erfolgt auf Basis von nordrhein-westfälischen Förderprogram-
men. 

Über die „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ (GAK) des Bundes werden ebenfalls Fördermittel für Maßnahmen zur Umsetzung der EG-
WRRL, wie Renaturierungsmaßnahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer-

http://www.meeresschutz.info/
http://www.meeresschutz.info/
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durchgängigkeit, zur Verfügung gestellt. Der Umfang der GAK-Fördermittel wird jährlich im Bun-
deshaushalt festgelegt. Die Abwicklung der Förderung erfolgt ebenfalls auf Grundlage von nord-
rhein-westfälischen Förderprogrammen. 

Der ELER fördert Maßnahmen im Rahmen der „Agrarumweltmaßnahmen“. Agrarumweltmaßnah-
men, welche die Umsetzung der EG-WRRL unterstützen, sind beispielsweise die Anlage von 
Uferrandstreifen, die extensive Bewirtschaftung von Dauergrünland, die Anwendung von ökolo-
gischen Produktionsverfahren in der Landwirtschaft („ökologischer Landbau“) oder Erosions-
schutzmaßnahmen im Ackerbaund zusätzlich können Renaturierungsmaßnahmen über den För-
derschwerpunkt „Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz“ ge-
fördert werden. 

Über die Förderrichtlinie „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung NRW II“ werden Zu-
wendungen für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung aus dem zweckge-
bundenen Aufkommen der Abwasserabgabe gewährt. Darunter fallen beispielsweise Maßnah-
men an Kläranlagen, Bodenfilteranlagen oder Maßnahmen an Kanalisationsnetzen. 

Bei Maßnahmen zur Renaturierung von Gewässern und bei Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerdurchgängigkeit kann eine Förderung entsprechend den „Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen für Maßnahmen des Wasserbaus einschließlich Talsperren“ 
bzw. des Programms „Lebendige Gewässer“ sowie dem „Aktionsprogramm zur naturnahen 
Entwicklung der Gewässer 2. Ordnung“ erfolgen. 

Die EG-WRRL gibt vor, alle Normen und Ziele auch bei wasserabhängigen Schutzgebieten, ein-
schließlich der Natura 2000-Gebiete zu erfüllen (Art. 4 Abs. 1c i. V. m. Anh. IV 1v WRRL). Über-
schneidungsbereiche hinsichtlich vorgesehener Maßnahmen bestehen zwischen dem Maßnah-
menprogramm NRW und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL 92/43/EWG) und der Vo-
gelschutzrichtlinie (VS-RL 79/409/EWG). In den sogenannten FFH-Managementplänen sind un-
ter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Qualität der Fließgewässer bzw. 
für eine Aufwertung der Biotop-/Habitatqualitäten der wasserabhängigen Landökosysteme vor-
gesehen. Aufgrund der zahlreichen fließgewässerbezogenen FFH-Gebiete im Bereich der Fluss-
gebietseinheiten Rhein, Weser, Ems und Maas sind Synergie-Effekte aufgrund der vorgesehenen 
Maßnahmen hinsichtlich der Erreichung der Ziele der FFH-RL sowie der WRRL zu erwarten. 
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3 Methodisches Vorgehen 

Überblick 

Die SUP zum Maßnahmenprogramm NRW für den 3. Bewirtschaftungszyklus basiert im Grund-
satz auf der Vorgehensweise der SUP zum 1. Bewirtschaftungszyklus und 2. Bewirtschaftungs-
zyklus. Die Methode wurde im 1. Bewirtschaftungszyklus maßgeblich von Jestaedt+Partner ent-
wickelt. 

Prüfgegenstand der SUP ist die Gesamtheit der im Maßnahmenprogramm NRW festgelegten 
Maßnahmen zum Erreichen der in der EG-WRRL definierten Umweltziele für Oberflächengewäs-
ser (in NRW für: Fließgewässer und Standgewässer) und das Grundwasser. Für diese Maßnah-
men ist zu prüfen, ob bzw. inwieweit bei der Realisierung erhebliche Umweltauswirkungen posi-
tiver oder negativer Art in Bezug auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG auftreten können. 
Die Prüfintensität orientiert sich dabei an der Ebene der planerischen Festlegungen des Maßnah-
menprogramms NRW. 

Prüfgegenstand sind die in Kapitel 2.1 dargestellten Belastungsbereiche, denen jeweils eine 
oder mehrere Programmmaßnahmen zugeordnet wurden. Im Umweltbericht werden die voraus-
sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen für die Schutzgüter bzw. für die Ziele des Umwelt-
schutzes differenziert für jeden Belastungsbereich ermittelt und beschrieben. 

Derzeitiger Umweltzustand, Umweltprobleme und Prognose bei Nichtdurchführung des 
Maßnahmenprogramms 

Die Beschreibung des Zustands der Umwelt bzw. der Schutzgüter basiert ausschließlich auf vor-
handenen Daten und Informationen. Originäre Erhebungen zur Umweltsituation werden im Rah-
men der SUP nicht durchgeführt. 

Die Darstellung des Umweltzustands gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 3 UVPG bezieht sich auf die formu-
lierten Ziele des Umweltschutzes (Kapitel 4). 

Die Darstellung des Umweltzustandes inklusive der für das Programm bedeutsamen Umwelt-
probleme (§ 40 Abs. 2 Nr. 4 UVPG) wird aufgrund der Zielausrichtung des Maßnahmenpro-
gramms NRW, die Erhaltung und Entwicklung des ökologischen und chemischen Zustands der 
Gewässer in NRW zu gewährleisten, auf das Schutzgut Wasser fokussiert. Die Zustandsbe-
schreibung der Oberflächengewässer und des Grundwassers der nordrhein-westfälischen Ein-
zugsgebiete wird auf der Basis des aktuellen Bewirtschaftungsplans (MULNV 2021) dargestellt. 
Der Zeithorizont für diese Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des Zustands der Schutzgü-
ter richtet sich mit dem Jahr 2027 nach dem Ende der Frist der EG-WRRL zur Umsetzung der 
Zielvorgaben. 

Ziele des Umweltschutzes als „Roter Faden“ 

Von besonderer Bedeutung für das methodische Vorgehen bei der SUP sind die für das Maß-
nahmenprogramm NRW maßgeblichen Ziele des Umweltschutzes, die gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 2 
UVPG im Umweltbericht darzustellen sind. Die Ziele stellen den „Roten Faden“ im Umweltbericht 
dar, da sie bei sämtlichen Arbeitsschritten zur Erstellung des Umweltberichts herangezogen wer-
den und somit der Überschaubarkeit und Transparenz des Umweltberichts dienen. 

Aus der Vielzahl der existierenden Zielvorgaben werden diejenigen ausgewählt, die von sachli-
cher Relevanz für das Maßnahmenprogramm NRW sind und gleichzeitig einen entsprechenden 
räumlichen Bezug und Abstraktionsgrad besitzen. Bei der Ausarbeitung der Umweltziele wurde 
vor allem auf nordrhein-westfälische Gesetze und bundesweit gültige Rechtsnormen zurückge-
griffen. Welche Ziele dem Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW zugrunde gelegt wer-
den, wird in Kapitel 4 dargestellt. 
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Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Der Schwerpunkt des Umweltberichtes wird in Kapitel 7 dargestellt. Hier werden die voraussicht-
lich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet. Zu jedem Belas-
tungsbereich wird ein standardisierter Umweltsteckbrief (insgesamt 32) (Kapitel 7.2) erzeugt, in 
dem die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die in § 2 UVPG genannten 
Schutzgüter auf Grundlage der geltenden Umweltziele bewertet werden. Für jedes Schutzgut er-
folgt eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen. Darüber hinaus erfolgt eine 
schutzgutübergreifende Gesamtbewertung der Programmmaßnahmen eines Belastungsberei-
ches. Die Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen erfolgt auf Grundlage 
von vorhandenen Daten und Unterlagen im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung. Bewertet 
werden die Umsetzungsmaßnahmen. Die konzeptionellen Maßnahmen werden im Allgemeinen 
von der Bewertung ausgeklammert, da diese keine direkten Umweltauswirkungen haben. Es wer-
den für jedes Schutzgut Hinweise zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich negativer 
bis stark negativer Umweltauswirkungen aufgeführt, die in nachfolgenden Prüfverfahren aufzu-
greifen und zu prüfen sind. 
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4 Geltende Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 2 UVPG sind im Umweltbericht die „geltenden Ziele des Umweltschut-
zes“ darzustellen. Es ist auszuführen, wie diese Umweltziele bei der Ausarbeitung des Maßnah-
menprogramms NRW berücksichtigt wurden. 

Die Umweltziele werden im Umweltbericht für die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen als Prüfkriterien herangezogen. Die Ableitung der Ziele ist somit von be-
sonderer Bedeutung. 

Umweltziele sind auf internationaler und europäischer Ebene sowie auf Ebene des Bundes und 
des Landes Nordrhein-Westfalen in zahlreichen Rechtsnormen (Gesetze, Verordnungen), Plä-
nen oder Programmen festgelegt worden. 

Im Umweltbericht werden Ziele dargestellt, die einen Bezug zu den für das Maßnahmenpro-
gramm NRW voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen haben. Die Ziele werden auf die 
wesentlichen Inhalte begrenzt (Tabelle 5). 

Das Maßnahmenprogramm NRW dient selbst zur Umsetzung der Umweltziele im Hinblick auf 
das Schutzgut Wasser. In Bezug auf die Umweltziele anderer Schutzgüter bestehen häufig posi-
tive Auswirkungen. 

Tabelle 5:  Umweltziele der Schutzgüter - Prüfkriterien zur Bewertung der voraussichtlich 
erheblichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Kurzfassung Umweltziele Umweltziele 

Menschen Schutz der menschlichen 
Gesundheit 

Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigun-
gen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbei-
zuführen, z. B. durch Luftverunreinigungen, Lärm (Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG)), gefährliche 
Stoffe (z. B. Biozide (Chemikaliengesetz ChemG)) und 
Keime. Insbesondere die Aspekte des Trinkwasserschut-
zes (Trinkwasserverordnung), aber auch die Qualität der 
zur Erholung nutzbaren Badegewässer (Badegewässer-
Richtlinie mit Badegewässerverordnung) und gewässer-
bezogenen Landschaftsräume, die der Naherholung die-
nen, sind von Bedeutung (dauerhafte Sicherung des Er-
holungswertes von Natur und Landschaft (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 
i. V. m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG), § 13 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), 
Landesentwicklungsplan NRW (LEP): Kap. 7.2-2 Ziel Ge-
biete für den Schutz der Natur). 

Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes 
zur Vermeidung bzw. Verringerung nachteiliger Folgen 
von Hochwasserereignissen für die menschliche Gesund-
heit (§ 73 - § 79 WHG, LEP: Kap. 7.4-2 Grundsatz Ober-
flächengewässer) 
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Schutzgut Kurzfassung Umweltziele Umweltziele 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologi-
sche Viel-
falt 

Schutz von Tieren, Pflan-
zen und deren Lebensräu-
men 

Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen, ihrer Lebensge-
meinschaften sowie ihrer Biotope und Lebensstätten (§ 1 
Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG, § 31 bis § 36 BNatSchG, § 48 
LNatSchG, LEP: Kap. 7.1 Freiraumsicherung und Boden-
schutz) 

 Sicherung und Wiederher-
stellung eines ausreichen-
den Biotopverbundes  

Schaffung eines Biotopverbundes/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern (§ 20 Abs. 1 BNatSchG, § 21 BNatSchG, 
§ 34 WHG, § 35 LNatSchG, § 64 LNatSchG, LEP: Kap. 
7.2-1 Ziel landesweiter Biotopverbund) 

 Schutz der biologischen 
Vielfalt 

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt (§ 1 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG, § 1 Abs. 2 BNatSchG, LEP: Kap. 7.2-5 
Grundsatz Landschaftsschutz und Landschaftspflege, Na-
turschutz-Offensive 2020, UN Convention on Biological 
Diversity) 

Fläche Sparsamer Umgang mit 
Grund und Boden 

Sparsamer und schonender Umgang mit dem Boden, da-
bei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
zu beschränken (Landesbodenschutzgesetz LBodSchG). 
Ziel ist gemäß nationaler Nachhaltigkeitsstrategie die Flä-
cheninanspruchnahme von Versiegelung und Verkehr in 
Deutschland von 69 ha/Tag (gleitender Vierjahresdurch-
schnitt im Jahr 2014) bis zum Jahr 2030 auf weniger als 
30 ha/Tag zu senken (Bundesregierung 2021). Für NRW 
entspricht dies einem Rückgang von 15,5 ha/Tag auf 5 
ha/Tag (§ 1a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie, LEP: Kap. 7.1-4 Grundsatz Bo-
denschutz, § 1 Abs. 1 LBodSchG) 

Boden Schutz, Erhaltung und Wie-
derherstellung der natürli-
chen Bodenfunktionen und 
der Bodenstruktur (Erosion, 
Verdichtung) 

Sicherung oder Wiederherstellung der natürlichen Boden-
funktionen, Vermeidung schädlicher Bodenveränderun-
gen inkl. Schutz der Bodenstruktur sowie Sicherung und 
Wiederherstellung des Biotopentwicklungspotenzials (ex-
treme/seltene Standorteigenschaften des Bodens) (§ 1 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), § 1 Abs. 2 
LBodSchG) 

 Senkung der Schadstoffbe-
lastung 

Senkung der Schadstoffbelastung und Vorsorge vor 
schädlichen Bodenveränderungen insbesondere durch 
Eintrag schädlicher Stoffe (§ 2 Abs. 7 BBodSchG, § 4 
Abs. 3 BBodSchG, § 15 Abs. 3 LBodSchG) 

 Schutz des Ertragspotenzi-
als 

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Er-
tragsfunktionen der Böden (Ertragspotenzial) (§ 17 
BBodSchG, § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe c BBodSchG, § 1 
Abs. 2 LBodSchG) 
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Schutzgut Kurzfassung Umweltziele Umweltziele 

Wasser guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Erreichen und Erhalten eines guten ökologischen Zu-
stands bzw. Potenzials der Oberflächengewässer (§ 27 
WHG, § 1 LWG, LEP: Kap. 7.4-2 Grundsatz Oberflächen-
gewässer) 

 guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Erreichen und Erhalten eines guten chemischen Zustands 
der Oberflächengewässer (§ 27 WHG, § 1 LWG, Richtli-
nien zum Abwasser, Trinkwasser und zum Nitrat) 

 guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

Erreichen und Erhalten eines guten chemischen Zustands 
des Grundwassers (§ 47 WHG, § 32 LWG) 

 guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwassers 

Erreichen und Erhalten eines guten mengenmäßigen Zu-
stands des Grundwassers (§ 47 WHG, § 53 LWG) 

 guter Zustand der Meeres-
umwelt 

Reduzierung von Schadstoffeinträgen in die Meeresum-
welt auf das Niveau der natürlichen Hintergrundkonzent-
rationen und bei synthetischen Stoffen auf nahe Null. Ein-
träge in die Meeresumwelt sind zu verhindern und zu ver-
ringern (Nationale Strategie für die nachhaltige Nutzung 
und den Schutz der Meere 2008, § 45b WHG). 

Klima/Luft Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

Verminderung von Treibhausgasemissionen: Ziel ist eine 
Minderung der bundesweiten Treibhausgasemissionen 
von ca. 40 % bis 2020 gemäß des „Aktionsprogramms 
Klimaschutz 2020“. Gemäß des Klimaschutzgesetzes 
NRW soll die Gesamtsumme der Treibhausgasemissio-
nen in NRW bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 % und 
bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 % im Vergleich zu 
den Gesamtemissionen des Jahres 1990 verringert wer-
den (§ 3 Bundes-Klimaschutzgesetz, Klimaschutzgesetz 
NRW) 

 Erhalt und Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

Schutz/Erhalt, Entwicklung und Wiederherstellung von 
Wald und sonstigen Gebieten mit günstiger klimatischer 
Wirkung sowie von Luftaustauschbahnen (§ 1 Abs. 3 Nr. 
4 BNatSchG, § 10 Abs. 1 Nr. 5 LNatSchG, § 1 Bun-
deswaldgesetz (BWaldG)) 

Land-
schaft 

Sicherung der Vielfalt, na-
tur- und kulturräumlichen 
Eigenarten und Schönheit 

Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, naturräumlichen Eigen-
arten und Schönheit sowie des Erholungswertes der 
Landschaft (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG, § 13 LNatSchG, 
§ 1 BWaldG, LEP: Kap. 7.2-5 Grundsatz Landschafts-
schutz und Landschaftspflege) 

Kulturelles 
Erbe 

Erhalt schützenswerter Kul-
tur-, Bau- und Bodendenk-
mäler 

Erhalt von ober- und unterirdisch gelegenen Kultur- und 
Baudenkmälern sowie historisch gewachsenen Kultur-
landschaften und archäologischen Fundstellen (§ 1 Abs. 4 
Nr. 1 BNatSchG, § 1 Malta Konvention, Übereinkommen 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, § 11 
Denkmalschutzgesetz (DSchG), LEP: Kap. 3 Erhaltende 
Kulturlandschaftsentwicklung) 

Sonstige 
Sachgüter 

Schutz von Sachgütern Schutz von Gütern mit wirtschaftlicher Bedeutung für die 
Allgemeinheit (§ 73 WHG) 
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5 Darstellung der Merkmale der Umwelt und des derzei-
tigen Umweltzustandes sowie der Umweltprobleme 

Gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 3 und 4 UVPG sind im Umweltbericht die Merkmale der Umwelt und des 
derzeitigen Umweltzustands sowie die für das Maßnahmenprogramm NRW bedeutsamen Um-
weltprobleme darzustellen. Die Darstellung der Merkmale der Umwelt und des derzeitigen Um-
weltzustands dient als Grundlage für die Beschreibung, Ermittlung und Bewertung der voraus-
sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms NRW. Der Umweltzu-
stand wird nur insoweit beschrieben, wie dies zum Verständnis der Inhalte und Wirkungen des 
Maßnahmenprogramms bedeutsam ist. Für das Programm bedeutsame Umweltprobleme sind 
solche, die einen Einfluss auf die Ausgestaltung des Programms haben (z. B. Berücksichtigung 
bereits bestehender Vorbelastungen bei der Standortwahl) oder die durch das Maßnahmenpro-
gramm NRW vermindert oder verstärkt werden (hier insbesondere Umweltprobleme beim Schutz-
gut Wasser). Anzugeben sind hierbei insbesondere Probleme, die sich auf ökologisch empfindli-
che Gebiete nach Nummer 2.6 der Anlage 6 bzw. Anlage 3 Nummer 2.3 des UVPG beziehen. 

Das Maßnahmenprogramm NRW verfolgt im Wesentlichen Umweltziele, die auf eine Verbesse-
rung des Gewässerzustandes zielen und lässt auch für andere Schutzgüter in der Regel positive 
Umweltwirkungen erwarten. Wenn im Einzelfall oder lokal negative Wirkungen für andere Schutz-
güter auftreten können, ist eine großräumige Verschlechterung des Umweltzustandes bei Um-
setzung des Maßnahmenprogramms NRW nicht zu erwarten. 

Die Darstellung der Merkmale der Umwelt, des derzeitigen Umweltzustands und der Umweltpro-
bleme wird deshalb im Sinne einer prägnanten Darstellung auf das Schutzgut Wasser fokussiert. 
Für die anderen Schutzgüter wird auf eine detaillierte Beschreibung des landesweiten Umweltzu-
standes verzichtet, da eine solche Darstellung keinen Erkenntnisgewinn im Hinblick auf die Be-
schreibung, Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des 
Maßnahmenprogramms NRW bringt. Die wesentlichen, d. h. planungsrelevanten Ausprägungen 
und Merkmale der anderen Schutzgüter werden in Kapitel 5.2 zusammenfassend tabellarisch 
dargestellt. 

Der derzeitige Umweltzustand ist in Kapitel 4 des Bewirtschaftungsplans für die Oberflächenge-
wässer und das Grundwasser ausführlich beschrieben (MULNV 2020). Die Ergebnisse werden 
nachfolgend kurz zusammengefasst. 

5.1 Landesweite Situation zum Schutzgut Wasser 

Fließgewässer 

Der ökologische Zustand der Gewässer beurteilt die biologischen Lebensgemeinschaften. Die 
Gewässer sollen den Lebensgemeinschaften Raum bieten, die dort heimisch sind. Die Beurtei-
lung des ökologischen Zustands beinhaltet außerdem die Prüfung auf Einhaltung der Güteanfor-
derungen für bestimmte Schadstoffe. Es geht darum, dass die Wasserqualität den Anforderungen 
der in den Gewässern lebenden Tiere und Pflanzen entspricht. Ergänzt wird die Beurteilung des 
ökologischen Zustands durch die Bewertung des chemischen Zustands. Bei dieser Bewertung 
werden weitere Stoffe berücksichtigt, die europaweit geregelt worden sind und über die deshalb 
gesondert berichtet wird. 

Der ökologische Zustand der Fließgewässer in NRW ist trotz kostenintensiver Anstrengungen 
noch nicht als gut zu bewerten. Insgesamt erreichen mehr als 8 % der Gewässerstrecken den 
guten ökologischen Zustand oder das gute ökologische Potenzial. Bezogen auf die Zahl der Was-
serkörper erreichen 13 % der Wasserkörper den guten ökologischen Zustand oder das gute öko-
logische Potenzial.  

Etwa die Hälfte der Fließgewässer in NRW unterliegt einer intensiven Nutzung für unterschiedli-
che Zwecke, von der Landentwässerungsfunktion vieler Gewässer im ländlichen Raum bis hin 
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zum schiffbaren Rhein. Diese Gewässer sind als „erheblich verändert“ (HMWB = heavily modified 
waterbody) ausgewiesen, für die es das gute ökologische Potenzial zu erreichen gilt.  

Der chemische Zustand ist bei rund 73,5 % aller bewerteten Fließgewässerstrecken gut, wenn 
die ubiquitären Stoffe wie Quecksilber, polychlorierte Biphenyle PCB, polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe PAK und einige weitere nicht berücksichtigt werden. Wird berücksichtigt, 
dass die Qualitätsnormen für Quecksilber und bromierte Diphenylether (BDE) in Biota nach den 
derzeitigen Erkenntnissen in allen Oberflächengewässern überschritten sind, bedeutet dies nach 
dem Prinzip „One out, all out“ den schlechten chemischen Zustand. 

Der zusammenfassenden Beurteilung des ökologischen und chemischen Zustands liegen Be-
wertungen für viele einzelne Faktoren zugrunde. Erst die Betrachtung dieser Einzelfaktoren lässt 
es zu, den Handlungsbedarf zu beschreiben. 

Die Lebensgemeinschaft des Makrozoobenthos ist ein Indikator für die Wasserqualität (Sapro-
bie), für die Qualität des Lebensraums einschließlich der hydromorphologischen und hydrauli-
schen Verhältnisse (allgemeine Degradation) und in den dafür empfindlichen Gewässertypen für 
die Versauerung. Die Saprobie ist bei 62,5 % der Gewässerlängen gut bis sehr gut. Im Mittelge-
birgsraum ist die Saprobie im überwiegenden Teil der Gewässer in einem guten Zustand. Abwei-
chungen sind vielfach in den Tieflandgewässern dort festzustellen, wo die Gewässer einen hohen 
Abwasseranteil haben oder aber wo es aufgrund starker struktureller Veränderungen und fehlen-
der Beschattung der Gewässer zu entsprechenden Belastungen für die Lebensgemeinschaft des 
Makrozoobenthos kommt. Die allgemeine Degradation ist in knapp 30 % der Gewässerlängen 
mit gut bzw. sehr gut zu bezeichnen. Auch hier ist der Tieflandbereich, meist geprägt durch einen 
hohen Anteil an erheblich veränderten oder künstlichen Gewässern, eher in einem schlechten 
Zustand. 

Zu den biologischen Komponenten gehört die Fischfauna. Sie ist in ca. 58 % der Gewässerlängen 
als nicht gut zu beurteilen. Mitteldistanzwanderfische (potamodrome Fischarten) werden zwar in 
vielen Gewässern nachgewiesen. Es werden aber in der Regel nicht alle zu erwartenden Zielar-
ten vorgefunden. Im Vergleich zu den vorherigen Bewirtschaftungsplänen ist ein deutlicher Trend 
zur Verbesserung festzuhalten. Für die vom Meer aus aufsteigenden (anadromen) Fischarten 
Lachs, Fluss- und Meerneunauge und Maifisch wurden ebenfalls Verbesserungen erzielt. Der 
nordrhein-westfälische Rhein, die untere Sieg, die untere Dhünn im Wuppersystem, die Lippe in 
den ersten 80 km sowie der Unterlauf der Eifel-Rur sind vollständig durchgängig. Für die zum 
Meer hin wandernde (katadrome) Zielart Aal wurde die Abwärtspassierbarkeit in einigen Ab-
schnitten verbessert. Die stärksten Defizite liegen - wie in den letzten Bewirtschaftungsplänen 
auch - im Wesereinzugsgebiet, im Mittellauf der Ems, an der Erft, der Wupper, der Ruhr und dem 
Lippe-Oberlauf.  

Die Pflanzen in und an den Gewässern, unterschieden nach Makrophyten (mit bloßem Auge er-
kennbare Pflanzen), Kieselalgen und sonstige Algen, spiegeln strukturelle Defizite wider. Letztere 
sind vor allem Indikatoren für die Nährstoffbelastung. Insbesondere zu hohe Phosphorkonzen-
trationen tragen zu Eutrophierungserscheinungen und damit zu Abweichungen vom guten ökolo-
gischen Zustand bei. Stickstoff kann grundsätzlich auch zur Eutrophierung beitragen. Dies ist 
aber in NRW weniger der Fall. Die im Binnenland emittierten Stickstofffrachten tragen aber zur 
Belastung der Nordsee bei. 

Der ökologische Zustand kann darüber hinaus durch Überschreitung der Umweltqualitätsnormen 
(UQN) (nach Anlage 6 Oberflächengewässerverordnung (OGewV)) bei den Metallen Zink und 
Kupfer in vielen Gewässern nur als mäßig bewertet werden. Einträge werden zum Teil auf den 
Bergbau, zum großen Teil aber auch auf die Verwendung dieser Metalle in zahlreichen Bauma-
terialien zurückgeführt. Auch durch Überschreitungen der Grenzmenge einiger Pflanzenschutz-
mittel der Anlage 6 OGewV in 12,6 % der Gewässerlängen, i. d. R. regional und in kleineren Ge-
wässern, wird der ökologische Zustand beeinträchtigt.  

Schadstoffe, für die europaweit bei Inkrafttreten der Richtlinie eine Relevanz angenommen 
wurde, zeigen den chemischen Zustand an und sind in der UQN-Richtlinie und in Anlage 8 der 
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OGewV geregelt. Durch Änderungen der Umweltqualitätsnormen und durch die Aufnahme neuer 
Stoffe in Anlage 8 der OGewV sind neue Aufgaben und neue Fristen zur Erreichung dieser Ziele 
hinzugekommen. Von den vier prioritären Metallen der Anlage 8 wurden in der Wasserphase an 
den Überblicksmessstellen für Cadmium, Quecksilber und Nickel Überschreitungen festgestellt, 
in den Teileinzugsgebieten wurde für Blei, Cadmium und Nickel Überschreitungen an mehr als 
10 % der Gewässerlänge beobachtet.  

Für Quecksilber legt die Oberflächengewässerverordnung neben einer Umweltqualitätsnorm für 
die Wasserphase eine Umweltqualitätsnorm in Biota von 20 µg/kg Frischgewicht fest. Die Unter-
suchungen erfolgen dabei in Fischen. Diese Norm wird aufgrund der ubiquitären Verteilung von 
Quecksilber und der hohen Akkumulationsfähigkeit des Metalls in Organismen in Nordrhein-
Westfalen an allen 36 untersuchten Messstellen überschritten. Aufgrund der gleichen Beobach-
tung in allen anderen Bundesländern ist gemäß Beschluss der LAWA davon auszugehen, dass 
die Umweltqualitätsnorm in der Bundesrepublik und damit auch in Nordrhein-Westfalen flächen-
deckend überschritten ist. Insgesamt können an ca. 17 % der Gewässerlänge in NRW Über-
schreitungen der Werte für Metalle der Anlage 8 OGewV festgestellt werden. Überschreitungen 
der UQN werden zum Teil auch für persistente Schadstoffe verzeichnet, die aus früheren Belas-
tungen (z. B. PCB-Verbindungen) oder aus Verbrennungsprozessen (PAK) stammen. 

Etwa 7,1 % des Gewässernetzes in NRW sind mit Pflanzenschutzmitteln der Anlage 8 der 
OGewV belastet. Die festgestellten Belastungen gehen in fast 90 % der Fälle auf Überschreitun-
gen der Umweltqualitätsnormen für die Summe aus Heptachlor und Heptachlorepoxid (Biota) zu-
rück, dabei handelt es sich um Stoffe, die bereits seit 1992 nicht mehr angewendet werden dürfen, 
deren langlebiges Abbauprodukt sich aber in der Umwelt angereichert hat. Die Belastungen mit 
Diuron und Isoproturon sind hingegen im Vergleich zu den Ergebnissen, die dem letzten Bewirt-
schaftungsplan zugrunde lagen (Jahre 2009 bis 2011), rückläufig. 

Tabelle 6: Ökologischer Zustand der Fließgewässer in NRW (Angaben in Prozent der 
Gewässerlänge) 

 Klassifizierung Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW ge-
samt 

Makrozoobenthos Modul 
Saprobie 

 

gut, sehr gut 65,8 70,6 44,5 55,8 62,5 

nicht gut 19,3 24,7 41,8 31,5 24,5 

nicht bewertet 14,9 4,7 13,7 12,7 13,0 

Makrozoobenthos Modul 
Allgemeine Degradation 

 

gut, sehr gut 33,3 26,5 19,2 28,7 29,8 

nicht gut 51,5 69,5 67,9 59,3 57,2 

nicht bewertet 15,3 3,9 12,9 12,0 12,9 

Makrozoobenthos Gesamt-
bewertung 

 

gut, sehr gut 33,1 26,5 15,3 28,7 29,2 

nicht gut 57,0 69,9 76,7 63,5 62,3 

nicht bewertet 9,9 3,6 8,0 7,8 8,5 

Fischfauna 

 

gut, sehr gut 18,6 32,6 1,7 16,0 18,1 

nicht gut 54,7 55,0 78,6 53,9 57,9 

nicht bewertet 26,7 12,4 19,6 30,1 24,0 

Gewässerflora, Makrophy-
ten 

 

gut, sehr gut 28,0 34,5 12,7 13,1 25,2 

nicht gut 35,3 29,7 51,0 37,3 36,8 

nicht bewertet 36,7 35,7 36,3 49,6 38,0 

Diatomeen 

 

gut, sehr gut 27,1 39,4 7,3 38,2 27,4 

nicht gut 51,2 49,5 61,9 46,9 51,9 

nicht bewertet 21,8 11,2 30,8 14,9 20,7 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

33 

 Klassifizierung Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW ge-
samt 

Phytobenthos gut, sehr gut 17,7 25,8 5,4 13,5 16,8 

nicht gut 21,9 18,9 4,7 7,8 17,5 

nicht bewertet 60,4 55,3 89,9 78,8 65,7 

Summe Pflanzenschutz-
mittel der Anlage 6 OGewV 

sehr gut 3,1 2,7 1,1 4,2 2,9 

gut 26,7 29,2 21,6 14,1 24,9 

höchstens mä-
ßig 

10,6 10,9 21,3 15,0 12,6 

keine Bewer-
tung 

61,0 57,2 57,5 66,7 59,6 

Summe Metalle Anlage 6 
OGewV 

 

sehr gut 3,5 - 2,2 1,4 2,5 

gut 51,5 69,5 58,0 49,0 54,8 

davon gut (H) 1) 22,7 7,3 36,7 19,3 21,9 

höchstens mä-
ßig 

35,5 21,6 32,9 39,2 33,5 

keine Bewer-
tung 

9,5 8,9 6,9 10,4 9,2 

Summe sonstiger Stoffe 
der Anlage 6 OGewV 

 

sehr gut 16,7 20,8 17,2 17,7 17,5 

gut 3,6 - 2,1 1,7 2,6 

höchstens mä-
ßig 

1,9 - - 1,5 1,3 

keine Bewer-
tung 

77,9 79,2 80,7 79,1 78,6 

1) (H) kennzeichnet die Anteile, welche aufgrund der Berücksichtigung von Hintergrundwerten mit „gut“ bewertet werden 

Tabelle 7: Beurteilung des ökologischen Zustands in NRW, Gesamtübersicht natürliche, 
erheblich veränderte und künstliche Wasserkörper (Angaben in Prozent der 
Gewässerlänge) 

Klassifizierung Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW ge-
samt 

sehr gut 0,2 0,0 0,0 1,3 0,3 

gut 7,3 10,9 0,0 7,9 6,9 

gut (vorläufige Einschätzung) 1,4 1,4 0,0 3,4 1,4 

Summe 8,9 12,4 0,0 12,6 8,6 

mäßig 30,1 25,3 5,2 23,9 25,3 

unbefriedigend 34,4 30,8 59,8 33,7 37,2 

schlecht 20,2 28,7 28,0 26,0 23,2 

Summe 84,7 84,8 93,0 83,6 85,7 

nicht bewertet bzw. nicht bewertbar 6,4 2,8 7,0 3,8 5,7 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

34 

Tabelle 8: Beurteilung der Stoffgruppen der Anlage 8 OGewV in den Fließgewässern in 
NRW (Angaben in Prozent der Gewässerlänge) 

 Klassifizierung Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

NRW 
ge-
samt 

Summe Metalle nach An-
lage 8 OGewV 

gut 59,1 48,9 69,3 59,3 59,0 

nicht gut 17,7 13,1 15,6 16,3 16,5 

keine Bewertung 23,2 38,0 15,1 24,4 24,4 

Summe Pflanzenschutz-
mittel der Anlage 8 OGewV 

gut 32,7 33,0 34,3 29,0 32,5 

nicht gut 6,8 9,8 7,8 4,3 7,1 

keine Bewertung 60,5 57,2 57,9 66,7 60,4 

Summe sonstige Stoffe der 
Anlage 8 OGewV 

gut 68,1 71,3 73,3 71,4 69,7 

nicht gut 23,9 21,1 20,3 18,5 22,4 

keine Bewertung 8,0 7,5 6,4 10,1 7,9 

Seen 

In NRW gibt es 25 nach EG-WRRL bewertete Seen und 24 Talsperren, die als Seen bewertet 
werden. Es gibt nur zwei natürliche Seen. Die übrigen Seen sind künstlich entstandene Abgra-
bungsgewässer, Talsperren sind erheblich veränderte Fließgewässer. 

Die beiden natürlichen Seen sind Altgewässer des Rheins und weisen keinen guten ökologischen 
Zustand auf. Sie sind durch das ganzjährig sehr hohe Phosphor-Angebot aus Faulschlammabla-
gerungen und Rheinhochwässern stark eutrophiert. Die beiden natürlichen Seen sind mit 
„schlecht“ zu beurteilen. 

Bei den Talsperren beruht die Bewertung ausschließlich auf der Beurteilung des Phytoplanktons. 
Demnach sind 80 % der Talsperren in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand. Nur 
die Bigge-Talsperre, Möhnetalsperre, Wuppertalsperre und Aggertalsperre erreichen mit „mäßig“ 
sowie die Hennetalsperre mit „unbefriedigend“ nicht den guten Zustand.  

Von den künstlichen Seen erreichen ca. 20 % das gute ökologische Potenzial. Die Bewertung hat 
sich verschlechtert, im 2. Bewirtschaftungszyklus wurde der ökologische Zustand noch von 
ca. 48 % der Seen mit „gut“ bis „sehr gut“ bewertet. Ein Grund für die schlechtere Bewertung sind 
Strukturmängel im Uferbereich. Denn durch das überwiegend unzureichende Angebot an Flach-
wasserzonen in den Abgrabungsseen ist die Ausbildung einer naturnahen seetypischen Vegeta-
tionszonierung in weiten Bereichen erschwert oder unmöglich. 

Der chemische Zustand umfasst die Bewertung der Metalle, Pflanzenbehandlungs- und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel (PBSM) und sonstigen Stoffe nach Anlage 8 der OGewV. Der chemische 
Zustand der Seen und Talsperren wird, wie für alle anderen Oberflächenwasserkörper auch, auf-
grund der bundesweit festgestellten Belastung mit Quecksilber und polybromierten Diphe-
nylethern in Biota mit „nicht gut“ bewertet. Gemessene Überschreitungen mit ubiquitär verbreite-
ten Stoffen wurden an zwei Gewässern beobachtet (Bienener Altrhein (Benzo(a)pyren) und Möh-
netalsperre (Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)). Der chemische Zustand ohne ubiquitäre Stoffe 
der untersuchten Seen und Talsperren wurde generell mit „gut“ bewertet. 

Grundwasser 

Der überwiegende Anteil der Grundwasserkörper ist bezüglich der Grundwassermenge in einem 
guten Zustand (Tabelle 9). In den bergbaulichen Regionen mit einer intensiven Wasserhaltung 
zur Trockenhaltung der Tagebaue sind die Grundwasserkörper im schlechten Zustand. Dies be-
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trifft den großräumigen Bereich der Erft und der Rur sowie rechtsrheinisch zwei Grundwasserkör-
per, deren mengenmäßig schlechter Zustand durch den Kalksteinabbau im Bereich des Wupper-
taler Massenkalkes hervorgerufen wird. 

Der chemische Zustand ist bei 183 von 275 Grundwasserkörpern gut. Die Belastung des Grund-
wassers durch Nitrat konnte im Vergleich zum 2. Bewirtschaftungszyklus deutlich von ca. 40 % 
auf ca. 26 % der Landesfläche verringert werden.  

Tabelle 9: Anzahl der Grundwasserkörper (GWK) in gutem bzw. schlechtem Zustand 

Mengenmäßiger bzw. chemischer  
Zustand 

GWK 
Rhein 
NRW 

GWK 
Weser 
NRW 

GWK 
Ems 
NRW 

GWK 
Maas 
NRW 

GWK 
NRW 
gesamt 

guter mengenmäßiger Zustand 162 40 24 18 244 

schlechter mengenmäßiger Zustand 17 0 0 14 31 

guter chemischer Zustand gesamt 125 32 12 14 183 

schlechter chemischer Zustand gesamt 54 8 12 18 92 

 

Im Hinblick auf grundwasserabhängige Landökosysteme sind insgesamt 15 Grundwasserkörper 
durch chemische Belastungen und 16 aufgrund der mengenmäßigen Belastung als schlecht ein-
zustufen. 

Im Folgenden wird auf die besonderen Belastungen der einzelnen Flussgebietseinheiten einge-
gangen. 

5.1.1 Flussgebietseinheit Rhein 

Das nordrhein-westfälische Einzugsgebiet des Rheins teilt sich landschaftlich in die Mittelgebirgs-
region und die Tieflandregion auf und gliedert sich in Anteile an den Bearbeitungsgebieten Del-
tarhein (Issel und kleinere Deltarheinzuflüsse), Mittelrhein (Ahr, Lahn), Mosel/Saar (Kyll), Nieder-
rhein (Rheingraben Nord, Erft, Sieg, Wupper, Ruhr, Lippe, Emscher) (Abbildung 1). Das nord-
rhein-westfälische Einzugsgebiet des Deltarheins und der nördliche Niederrhein sind überwie-
gend landwirtschaftlich geprägt. Neben dem dicht besiedelten Ruhrgebiet mit seiner hohen In-
dustriedichte befinden sich Mischgebiete aus naturnaher Bewaldung und Siedlung/Industrie (Ber-
gisches Land, Siegerland) und vor allem im Einzugsgebiet des südlichen Niederrheins und auch 
am Mittelrhein größere bewaldete Flächen. Der Ballungsraum Rhein/Ruhr ist aufgrund der hohen 
Industrie- und Bevölkerungsdichte sowie der bergbaulichen Nutzung unabhängig vom Land-
schaftsraum gesondert zu betrachten. Die Einzugsgebiete der Erft und zahlreicher linksrheini-
scher Zuflüsse sind vom Braunkohletagebau betroffen, die Einzugsgebiete der Emscher, der 
Lippe und kleinere Nebengewässer des Rheingrabens von den Folgen des Steinkohlebergbaus. 
Im Bearbeitungsgebiet Mittelrhein/Mosel überwiegen bewaldete Gebiete sowie Wiesen und Wei-
den. 

Der Rhein ist aufgrund seiner Nutzung als Schifffahrtsstraße erheblich verändert. Er ist aber, und 
damit unterscheidet sich der untere Rheinabschnitt von anderen großen Strömen, u. a. für die 
Fischwanderung durchgängig. Dies wird durch Erfolge wie die Wiederansiedlung von Lachs und 
Maifisch verdeutlicht. 

Im Vergleich zur Vergangenheit sind die stofflichen Belastungen des Rheins in Nordrhein-West-
falen bereits deutlich gemindert worden. Zur Belastung des Rheinstroms tragen neben den Ober-
liegern die Einträge über die Nebenflüsse und direkte Einleitungen in den Rhein bei. 

Wegen der Größe des Einzugsgebiets wird hier auf eine differenzierte Darstellung verzichtet und 
auf das Kapitel 4.3 des Bewirtschaftungsplans verwiesen. 
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Im Hinblick auf den ökologischen Zustand der Fließgewässer ist die Situation in den vergleichs-
weise dünn besiedelten und überwiegend bewaldeten Mittelgebirgsregionen des nordrhein-west-
fälischen Rheineinzugsgebiets (obere Wupper, obere Ruhr, Sieg) und des Mittelrheins am güns-
tigsten in Nordrhein-Westfalen. Bezüglich des Makrozoobenthos ist die Saprobie hier überwie-
gend „gut“. Der Zustand der allgemeinen Degradation ist in dieser Region noch bei einem Drittel 
der Gewässerlängen „gut“ bzw. „sehr gut“.  

Die Fischfauna ist insgesamt bei knapp 1/5 der Gewässerlänge mit dem „guten“ oder „sehr guten“ 
Zustand zu bewerten. Allerdings ist zu beachten, dass es große regionale Unterschiede gibt. 
Südlich des Niederrheins (Ahr, obere Ruhr, obere Wupper, Sieg) ist die Fischfauna in einem 
deutlich besseren Zustand als in den anderen Teileinzugsgebieten.  

Bei den Makrophyten liegen in allen Teileinzugsgebieten des Rheins überwiegend mäßige und 
unbefriedigende Zustände vor oder sie sind aufgrund zu geringer Vorkommen nicht bewertbar. 
In den vergleichsweise unbeeinflussten Gebieten, wie der oberen Ruhr, der oberen Wupper und 
der Sieg erreichen die mit „gut“ oder „sehr gut“ bewerteten Gewässerstrecken etwa 1/4 der Ge-
wässerlänge. 

54 der 179 Grundwasserkörper im Rheineinzugsgebiet sind in einem schlechten chemischen Zu-
stand (Tabelle 9). Gegenüber dem zweiten Bewirtschaftungsplan ist für das nordrhein-westfäli-
sche Rheineinzugsgebiet die Anzahl der Grundwasserkörper mit schlechtem chemischem Zu-
stand insgesamt von 41,3 % auf 30,2 % zurückgegangen. Die in chemischer Hinsicht als 
„schlecht“ ausgewiesenen Grundwasserkörper verteilen sich im gesamten Flusseinzugsgebiet 
des Rheins insbesondere über die Lockergesteinsgebiete. Als häufigste und weit verbreitete Ur-
sache sind Nitratbelastungen aus der Landwirtschaft, aber auch diffuse Belastungen durch Pflan-
zenschutzmittel, Ammonium, Schwermetalle sowie Schadstoffbelastungen aus Punkquellen (Alt-
lasten) im Rheineinzugsgebiet in einigen Grundwasserkörpern zu nennen. Im Teileinzugsgebiet 
Rheingraben Nord sind trotz der nach wie vor intensiven ackerbaulichen Nutzung inzwischen 
auch viele (insgesamt neun) Lockergesteins-GWK im guten chemischen Zustand. 

Weitere Informationen zu den chemischen Belastungen der Grundwasserkörper im Rheinein-
zugsgebiet finden sich im Kapitel 4.3.2.2 des Bewirtschaftungsplans. 

5.1.2 Flussgebietseinheit Weser 

Der ökologische Gesamtzustand des nordrhein-westfälischen Anteils des Wesereinzugsgebietes 
zeigt eine klare Nord-Süd-Differenzierung. Die ackerbauliche Nutzung und deutlich höhere Be-
siedlungsdichte des nördlichen Wesereinzugsgebiets führen zu überwiegend unbefriedigenden 
und schlechten Bewertungen. Im südlichen, teilweise bewaldeten Teil mit den Gewässertypen 
des Mittelgebirges, ist der Anteil der mit „gut“ oder „mäßig“ bewerteten Wasserkörper deutlich 
höher. Der gute Zustand wird bei der Saprobie bei 70 % der Gewässerlänge erreicht. Deutlich 
ungünstiger sieht es beim Modul „Allgemeine Degradation“ aus. Im nördlichen Einzugsgebiet liegt 
der Anteil strukturell mit „gut“ bewerteter Gewässerstrecken unter 20 %. Bessere Ergebnisse  
(30–60 %) sind im weniger dicht besiedelten südlichen Einzugsgebiet zu finden. Besonders gute 
Bewertungen (bis zu 95 %) liegen nur in waldreichen und dünn besiedelten Einzugsgebieten vor. 
Im Modul „Allgemeine Degradation“ wurden keine Verbesserungen im zweiten Bewirtschaftungs-
zyklus erreicht. 

Beim Gesamtphosphor kommt es bei 47,5 % der Fließstrecken zu deutlichen Überschreitungen 
der Orientierungswerte, was die Gewässerflora (Diatomeen, Phytobenthos ohne Diatomeen 
(PoD)) beeinflusst. Aufgrund der strukturellen Defizite ist der Zustand der Makrophyten nur bei 
35 % der Gewässerlängen „gut“. In 11,7 % der Gewässerlängen im Wesereinzugsgebiet, in der 
gesamten Weser und in dem durch Salze beeinflussten Abschnitt der Werre wird der bundesweit 
geltende Orientierungswert für Chlorid von 200 mg/l nicht eingehalten. Die Quelle der Salzbelas-
tung der Weser sind Einleitungen aus dem Kalibergbau in die Werra. 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

37 

Der ökologische Zustand der Fischfauna wird im Hauptlauf der Weser weiterhin als „unbefriedi-
gend“ eingestuft. Eine Ausnahme stellt die Oberweser dar, die mit „mäßig“ bewertet wurde. Au-
ßerdem gibt es Unterschiede zwischen dem südlichen und dem nördlichen Weserabschnitt be-
züglich Artenspektrum und Abundanz typspezifischer Arten. 

Die besten Ergebnisse im nördlichen Bereich konnten in den Planungseinheiten Bega und Em-
mer festgestellt werden. Abgesehen von einzelnen Gewässern (z. B. Twiste, Eselsbach und Em-
der-Bach), die hinsichtlich der Fischfauna stark defizitär sind, gibt es im südlichen Wesereinzugs-
gebiet zahlreiche Gewässer mit guter Bewertung (z. B. Nuhne, Orke, Eder und Aa). Allerdings 
weisen empfindlichere Arten wie Bachforelle und Äsche häufig keine ausreichende Dichte oder 
Reproduktion auf, sodass der sehr gute ökologische Zustand nicht erreicht wird. Hierfür sind vor 
allem die fehlende Strukturvielfalt im Sohl- und Uferbereich sowie die mangelnde Qualität der 
Laichhabitate ursächlich. 

Bei den Weserzuflüssen spiegelt auch die Fischfauna die Unterschiede zwischen nördlichem und 
südlichem Einzugsgebiet der Weser wider. Die besten Ergebnisse konnten in den Planungsein-
heiten Bega und Emmer festgestellt werden, hier gibt es zahlreiche Gewässer mit guter Bewer-
tung (z. B. Nuhne, Orke, Eder und Aa). Etwas ungünstiger stellt sich die Situation an Diemel, 
Nethe, Else, Werre und Kalle dar. In diesen Einzugsgebieten ist die Fischfauna in mehr als der 
Hälfte der untersuchten Gewässer in keinem guten Zustand. Neben teilweise sehr geringen 
Fischdichten in den Oberläufen fehlen häufig gerade die typspezifischen Vertreter im Artenspek-
trum der Gewässer. Auch die Reproduktion der Leitarten ist meist nicht ausreichend. Dies gilt vor 
allem für anspruchsvollere Fischarten wie Äsche, Bachforelle und Groppe. Allerdings weisen die 
Befunde einzelner Befischungsstellen mit Nachweisen wichtiger Arten (z. B. Groppe, Barbe, 
Steinbeißer oder Elritze) teilweise auf ein vorhandenes Entwicklungspotenzial hin. Die größten 
Abweichungen vom guten Zustand bestehen in der Planungseinheit Johannisbach/Aa, in der le-
diglich Johannisbach und Beckendorfer Mühlenbach „unbefriedigend“ ausfielen. Alle übrigen Ge-
wässer wurden mit „schlecht“ beurteilt. Dies ist eines der schlechtesten Ergebnisse in Nordrhein-
Westfalen. Auch im Bereich der Großen Aue und der Mittelweser (Kreis Minden-Lübbecke) fiel 
die Fischbewertung schlecht aus. Die Defizite beziehen sich hier auf alle relevanten Aspekte der 
Fischfauna. Gleichwohl sind am vorgefundenen Artenspektrum auch hier Entwicklungspotenziale 
zu erkennen. Im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Weser sind sämtliche Wasserkörper 
hinsichtlich der potamodromen Fischarten mit ausgedehntem Wanderverhalten defizitär und 
sämtliche Wander- und Laichhabitate im Einzugsgebiet der Weser sind für anadrome Fischarten 
nicht erreichbar. Die Möglichkeit der Abwärtswanderung ist z. B. durch die Nutzung der Wasser-
kraft im Hauptlauf stark eingeschränkt. 

Entsprechend der deutschlandweit gültigen Konvention der LAWA sind die UQN von Quecksilber 
und bromierten Diphenylethern in der Flussgebietseinheit Weser flächendeckend überschritten. 
Davon abgesehen, stellt sich der chemische Zustand in der Flussgebietseinheit Weser positiv 
dar: Überschreitungen der UQN für die untersuchten Stoffe betreffen zumeist deutlich unter 10 % 
der Gewässerlängen (bezogen auf die gesamte Flussgebietseinheit). Besonders bei den Metallen 
der Anlage 8 OGewV sind nur wenige Belastungen festzustellen: Hier zeigt Blei mit 2,1 % der 
Gewässerlängen die häufigsten Überschreitungen, bei den Pflanzenbehandlungsmitteln wurden 
Überschreitungen am häufigsten beim Heptachlor und seinen Abbauprodukten festgestellt (8,7 % 
der Gewässerlängen) und bei den sonstigen Stoffen bei den verschiedenen Verbindungen aus 
der Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) mit bis zu 11,9 % der 
Gewässerlängen. 

Im Einzugsgebiet der Weser sind 8 von 40 Grundwasserkörpern in einem schlechten chemischen 
Zustand (Tabelle 9). Der schlechte Zustand ist ausschließlich auf Nitrat zurückzuführen. Der men-
genmäßige Zustand ist überall mit „gut“ bewertet. 
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5.1.3 Flussgebietseinheit Ems 

Die Flussgebietseinheit Ems ist eine Tieflandregion mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. 
Die Gewässerveränderungen, im Wesentlichen zugunsten der Landentwässerung, sind sehr 
stark ausgeprägt und wirken sich auf die Kleinlebewesen aus, sodass auch der Indikator „Sapro-
bie“ beeinflusst ist. 

So befindet sich nur knapp die Hälfte der Gewässerstrecken saprobiell in einem guten oder sehr 
guten Zustand. Bei der Allgemeinen Degradation liegt der Anteil der mit „gut“ oder „sehr gut“ 
beurteilten Gewässerabschnitte unter einem Drittel. Bei den Makrophyten besteht in weiten Teilen 
des Einzugsgebietes der Ems höchstens ein mäßiger Zustand. Es liegen verbreitet hohe Phos-
phorgehalte vor. Die Fischfauna ist überwiegend defizitär. Die Durchgängigkeit ist stark einge-
schränkt. Es liegen erhebliche Defizite bei weitwandernden Flussfischarten vor. Sämtliche Wan-
derstrecken und Laichhabitate sind für anadrome Fischarten nicht erreichbar. 

Der ökologische Zustand ist durch Überschreitung der UQN (nach Anlage 6 OGewV) für Kupfer 
in 24,5 % der Gewässerlängen und für Zink in 18,7 % der Gewässerlängen nur mäßig. Des Wei-
teren sind in wenigen Fällen die UQN bzw. Orientierungswerte für Pflanzenschutzmittelwirkstoffe 
und polychlorierte Biphenyle (PCB-52) überschritten worden. 

Gegenüber dem zweiten Bewirtschaftungsplan ist bei den durch NRW bewerteten Grundwasser-
körpern im nordrhein-westfälischen Emseinzugsgebiet die Anzahl der GWK mit schlechtem che-
mischem Zustand insgesamt zurückgegangen. Allerdings ist es durch das schärfere Flächenkri-
terium gemäß GrwV bei einigen weiteren GWK, die teilweise in Niedersachsen liegen, zu Ver-
schlechterungen des Bewertungsergebnisses (von „gut“ nach „schlecht“) gekommen, sodass ins-
gesamt nur zwei GWK weniger belastet sind als im zweiten Bewirtschaftungsplan. Die Summe 
der belasteten GWK-Flächen hat im Ergebnis von 78 auf 72,4 % abgenommen. 

Im Einzugsgebiet der Ems sind 12 der 24 Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen 
Zustand (Tabelle 9). Der schlechte Zustand ist hauptsächlich auf Nitrat zurückzuführen und ist 
fast durchgängig entlang der Ems vorzufinden. Sechs mit Nitrat belastete Grundwasserkörper 
sind zusätzlich aufgrund von Pflanzenschutzmitteleinträgen im schlechten Zustand. Der mengen-
mäßige Zustand ist überall mit „gut“ bewertet. 

5.1.4 Flussgebietseinheit Maas 

Der nordrhein-westfälische Teil der Flussgebietseinheit Maas umfasst die Einzugsgebiete von 
Rur, Schwalm und Niers sowie die sogenannten sonstigen Maaszuflüsse: kleine, direkte Zuflüsse 
der Maas, die nach relativ kurzer Fließstrecke in NRW die Landesgrenze erreichen. Der ökologi-
sche Gesamtzustand im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Maas zeigt eine deutliche 
Dreigliederung. Einen herausragend hohen Anteil an Gewässern mit gutem oder sehr gutem Zu-
stand hat das Einzugsgebiet der oberen Rur. Es besteht in der Hauptsache aus bewaldetem 
Mittelgebirge und weist demgemäß den geringsten Anteil an strukturell beeinträchtigten Gewäs-
serabschnitten auf. Auch die Nährstoffstoffbelastungen sind gering. Die untere Rur und das Ein-
zugsgebiet der Schwalm sind dagegen deutlich anthropogen beeinflusst. Die stärkste Beeinträch-
tigung zeigen das Einzugsgebiet der Niers und Teile der unteren Rur: Hier wird der gute ökologi-
sche Zustand in keinem Fall erreicht. Die Gewässer wurden dort entsprechend den vorherrschen-
den Nutzungen zum großen Teil naturfern ausgebaut und werden z. T. intensiv unterhalten. In 
den erheblich veränderten Gewässerstrecken kann nur das gute ökologische Potenzial ange-
strebt werden. 

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Prozentangaben im nachfolgenden Text auf 
die gesamte nordrhein-westfälische Flussgebietseinheit der Maas. 

Die Saprobie ist mit 60 % der Gewässerlängen überwiegend positiv. Das Modul „Allgemeine De-
gradation“ zeigt überwiegend große Defizite an. Der Anteil der mit „gut“ oder „sehr gut“ bewerte-
ten Gewässerlängen liegt in fast allen Planungseinheiten deutlich unter einem Drittel. 
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Große Defizite bestehen bei der Fischfauna. In einem guten Zustand befinden sich einzig Ge-
wässer in den Oberläufen der Planungseinheiten Obere Rur und Inde sowie an der Urft. Insge-
samt sind ca. 16 % der bewerteten Gewässerstrecken in einem sehr guten oder guten Zustand. 
Sämtliche Wander- und Laichhabitate sind aktuell für anadrome Fischarten nicht erreichbar. Au-
ßerdem bestehen deutliche Defizite hinsichtlich der Durchgängigkeit für potamodrome Fischarten 
mit ausgeprägtem Wanderverhalten. 

Der Orientierungswert für Gesamtphosphor wurde an ca. 31 % der Gewässerlängen nicht einge-
halten. Nitrat überschreitet im Einzugsgebiet der Maas in etwa 6 % der untersuchten Gewässer-
längen den Wert von 50 mg/l.  

Der chemische Zustand ist ohne Berücksichtigung der ubiquitären Stoffe in 63,5 % der Gewäs-
serlänge gut. Von den Pflanzenschutzmitteln wurden gemäß der UQN Überschreitungen für Di-
uron in den südlichen Maaszuflüssen, im Wesentlichen in den Planungseinheiten Mittlere und 
Untere Rur, festgestellt. Bei den prioritären Pflanzenschutzmitteln wurden außerdem die UQN 
von Isoproturon bei 0,6 % der Gewässerlängen überschritten. Ebenfalls wurden die UQN für Ni-
ckel an 5,5 % und für Cadmium an 4,8 % der Gewässerlängen mit einem Schwerpunkt im Teil-
einzugsgebiet Maas Süd (Folgen des Altbergbaus) überschritten. In Maas Nord sind außerdem 
die UQN für polybromierte Diphenylether (PBDE) nicht eingehalten worden. Die UQN für Queck-
silber in Biota (Fischen) ist an allen untersuchten Messstellen überschritten. 

Im Einzugsgebiet der Maas sind 18 der 32 Grundwasserkörper in einem chemisch schlechten 
Zustand (Tabelle 9). Maßgebliche Ursachen sind die intensive landwirtschaftliche Flächennut-
zung, insbesondere in Maas Nord, aber auch bergbaubedingte Altlasten (Schwermetalle, Chlorid, 
Sulfat) und sonstige diffuse Belastungen. Der mengenmäßige Zustand ist bei 14 von 32 Grund-
wasserkörpern aufgrund des Braunkohleabbaus mit „schlecht“ bewertet. 
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5.2 Umweltzustand der Schutzgüter 

Im Folgenden sind die planungsrelevanten Ausprägungen und Merkmale der Schutzgüter sowie 
die relevanten Umweltprobleme tabellarisch dargestellt. 

Tabelle 10: Planungsrelevante Ausprägungen und Merkmale sowie Umweltprobleme der 
Schutzgüter 

Schutzgut Teilaspekte Aktuelle Ausprägung und Merkmale sowie Umweltprobleme 

Menschen Schutz der menschli-
chen Gesundheit 

Bedeutung der Gewässer und ihres Umfeldes für die 
menschliche Gesundheit 

Die Bewirtschaftung der Gewässer und des Grundwassers er-
folgt mit dem schutzgutbezogenen Ziel, die Gesundheit der 
Menschen zu erhalten und zu schützen. 

Aus 81 Oberflächenwasserkörpern in NRW wird Trinkwasser 
gewonnen, das nach der Aufbereitung alle Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung erfüllt, auch wenn die Bewirtschaftungs-
ziele der EG-WRRL nicht in allen Wasserkörpern erreicht sind. 

Der größte Teil des Trinkwasserbedarfs wird durch Entnahme 
aus Grundwasserkörpern gedeckt. In 33 Grundwasserkörpern 
gibt es signifikante Belastungen für die Trinkwassergewinnung, 
insbesondere aufgrund einer Schwellenwertüberschreitung 
durch Nitrat. Durch Aufbereitung können aber in diesen Fällen 
die Vorgaben der Trinkwasserverordnung eingehalten werden. 

Bedeutung der Gewässer und ihres Umfeldes für die 
menschliche Erholung  

Oberflächengewässer und die begleitenden Landschaften wer-
den in unterschiedlicher Intensität zur Erholung genutzt. Lokal, 
z. B. im Bereich von Talsperren, bestehen Schwerpunkträume 
für die Naherholung. Die Gewässer und ihr Umfeld werden vor-
rangig im Rahmen der stillen Erholung (z. B. Wandern, Natur 
beobachten) oder aktiven Erholung (z. B. Kanufahren) genutzt. 
In NRW sind bisher 82 Seen und Talsperren entsprechend der 
Badegewässerrichtlinie (2006/7/EG) durch die zuständigen Be-
hörden ausgewiesen. 96 % der Badegewässer wurden mit „aus-
gezeichnet“, weitere mit „gut“ und nur eine mit „ausreichend“ be-
wertet. 

Hochwasserschutz/Hochwassergefährdung 

Die aktuelle Hochwassergefährdung entlang der Fließgewässer 
in NRW wird ausführlich in den Hochwasserrisikomanagement-
plänen dargestellt. Aufgrund der teilweise dichten Besiedelung 
entlang der großen Fließgewässer sind zahlreiche Menschen 
potenziell durch Hochwasser betroffen. Die HWRM-Pläne ent-
halten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Hoch-
wasserrisiken. Die Aufstellung der HWRM-Pläne wurde mit dem 
Bewirtschaftungsplan koordiniert.  
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Schutzgut Teilaspekte Aktuelle Ausprägung und Merkmale sowie Umweltprobleme 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologi-
sche Viel-
falt 

Schutz von Tieren, 
Pflanzen und deren 
Lebensräumen 

Sicherung und Wie-
derherstellung eines 
ausreichenden Bio-
topverbunds 

Schutz der biologi-
schen Vielfalt 

Bedeutung der Gewässer und ihres Umfeldes als Lebens-
raum  

Naturnahe Gewässer und die begleitenden Auen stellen die ar-
tenreichsten Ökosysteme Mitteleuropas dar. Zudem besitzen sie 
aufgrund ihrer linearen Struktur und der Vernetzung eine zent-
rale Bedeutung für den Biotopverbund. 

Die lange und intensive Nutzungsgeschichte in Nordrhein-West-
falen hat zu einer Degradierung der Lebensräume und damit der 
naturraumtypischen Lebewelt geführt. 

Verschiedenste Belastungen wirken auf die Lebensräume, 
Pflanzen und Tiere: 

• Der Druck auf geschützte und schutzwürdige Bereiche in 
Natur und Landschaft durch Nutzungen, u. a. ungelenkte 
Freizeitaktivitäten, steigt. 

• Grundwasserabsenkungen, Eutrophierung, Versauerung 
und andere regional bis weltweit wirkende Schad-
stoffimmissionen und Belastungen verändern anhaltend 
viele Lebensräume und Biozönosen bis hin zur völligen 
Vernichtung. 

• Der Freiflächenverbrauch hält ebenso wie Zersiedelung 
und Zerschneidung der Landschaft unvermindert an. 

• Der Nutzungsdruck vor allem in den ländlichen Räumen 
wirkt unvermindert fort. 

• Es fehlen größere Flächenkomplexe, die einer natürli-
chen Entwicklung überlassen sind.  

Um diesen Effekten entgegenzuwirken, wurde neben nationalen 
Schutzkategorien (Naturschutzgebiet (NSG), Landschafts-
schutzgebiet (LSG)) und raumplanerischen Vorgaben das inter-
nationale Schutzgebietssystem Natura 2000 etabliert, dessen 
zentrale Aufgabe der Schutz und die Entwicklung einer kohären-
ten Gebietskulisse der FFH-Gebiete darstellt. 

Dabei bestehen umfängliche Schnittmengen zwischen den aus-
gewiesenen wasserabhängigen FFH-Gebieten und den Gewäs-
sern und ihrem Umfeld. Große Anteile des berichtspflichtigen 
Gewässernetzes liegen in Biotopverbundflächen und Natura 
2000-Gebieten. In NRW gelten 443 von insgesamt 517 FFH-
Gebieten und 26 von 28 EU-Vogelschutzgebieten als wasserab-
hängig und unterliegen somit auch der Verantwortung der 
WRRL. Die wasserabhängigen FFH-Lebensraumtypen befinden 
sich v. a. in der atlantischen Region, d. h. dem Tiefland, in ei-
nem ungünstigen oder schlechten Erhaltungszustand. Für ca. 
40 % der wasserabhängigen FFH-Arten und ungefähr die Hälfte 
der VS-RL-Arten besteht ebenfalls Verbesserungsbedarf im Hin-
blick auf den Erhaltungszustand der Populationen. 

Fläche sparsamer Umgang 
mit Grund und Bo-
den 

Flächeninanspruchnahme 

Die Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr ist mit 
5,2 ha pro Tag im Jahr 2018 in Vergleich zum Jahr 2017 um 1,1 
ha pro Tag gesunken (IT NRW 2020). 
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Schutzgut Teilaspekte Aktuelle Ausprägung und Merkmale sowie Umweltprobleme 

Boden Schutz, Erhaltung 
und Wiederherstel-
lung der natürlichen 
Bodenfunktionen und 
der Bodenstruktur 
(Erosion, Verdich-
tung) 

Senkung der Schad-
stoffbelastung 

Schutz des Er-
tragspotenzials 

 

Ausprägung der Bodenverhältnisse in planungsrelevanten 
Bereichen 

Gewässerbegleitend bzw. in den Auen der Gewässer finden 
sich vorrangig die charakteristischen Auenböden, deren Genese 
im Wesentlichen durch die Akkumulation und Erosion von fluvia-
tilen Feinsedimenten geprägt wird. Daneben treten verschie-
dene semiterrestrische Bodenbildungen, wie beispielsweise An-
moorgleye und Niedermoorböden, auf. Allen Böden gemeinsam 
ist natürlicherweise die enge Verbundenheit ihrer Pedogenese 
mit dem Wasser. 

Aufgrund von historischen Gewässerumbaumaßnahmen und 
nahezu flächendeckenden Meliorationen sind diese Böden zu 
großen Teilen nur in reliktären Ausprägungen zu finden, da die 
prägenden Faktoren der Überflutungen, hohe und stark schwan-
kende Grundwasserstände und die Umlagerung fehlen bzw. 
stark reduziert sind. 

Dennoch finden sich in den Auen z. T. besonders schutzwürdige 
Böden, deren Erhalt und Entwicklung von Bedeutung ist. 

Viele der Böden weisen Schadstoffbelastungen auf, die vor al-
lem auf die lange Industriegeschichte zurückzuführen sind. 

In einigen Gebieten Nordrhein-Westfalens liegt eine sehr hohe 
potenzielle Erosionsgefährdung der Böden vor. Dies betrifft ins-
besondere die Teileinzugsgebiete Maas Süd, Wupper, Ruhr, 
Sieg und Weser. In den übrigen Flachlandregionen ist die poten-
zielle Erosionsgefährdung meist sehr gering. Bei Erosionsge-
fährdung und ackerbaulicher Nutzung bzw. bei bestimmten Son-
derkulturen liegen teils hohe Bodenabträge vor, da bodenscho-
nende Bearbeitungsverfahren selten angewendet werden. 

Wasser guter ökologischer 
Zustand der Ober-
flächengewässer 

 

Ausprägungen und Merkmale der Gewässer und des Grund-
wassers 

(detaillierte Darstellung s. Kapitel 5) 

50 % der Gewässer wurden aufgrund der intensiven Nutzung er-
heblich verändert. 

Diese Gewässer(abschnitte) als auch die verbliebenen als na-
türlich ausgewiesenen Wasserkörper weisen hinsichtlich der bi-
ologischen Qualitätskomponenten Defizite auf, sodass die Ziel-
erreichung i. S. der EG-WRRL nicht gegeben ist. 

Die Defizite sind i. W. auf hydromorphologische Defizite und Un-
terbrechungen der Durchgängigkeit und kleinräumig auf stoffli-
che Belastungen zurückzuführen. 

Die saprobielle Belastung liegt aktuell bei 62,5 %, sie hat sich 
damit gegenüber dem vorhergehenden Bewirtschaftungsplan 
leicht verändert. Die trophische Belastung der Gewässer besteht 
in Teilen weiterhin. 
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Schutzgut Teilaspekte Aktuelle Ausprägung und Merkmale sowie Umweltprobleme 

 guter chemischer Zu-
stand der Oberflä-
chengewässer 

Der chemische Zustand, der die Einhaltung der Umweltqualitäts-
normen bestimmter europaweit geregelter prioritärer Stoffe bein-
haltet, ist ohne ubiquitäre Stoffe bei 73,5 % der Fließgewässer 
gut. Wird berücksichtigt, dass die Qualitätsnorm für Quecksilber 
in Biota nach den derzeitigen Erkenntnissen in allen Oberflä-
chengewässern überschritten ist, gilt der chemische Zustand al-
ler Oberflächengewässer als schlecht. 

Lokal begrenzt treten Belastungen mit prioritären Metallen wie 
Cadmium und weniger stark ausgeprägt Blei vor allem infolge 
von Bergbau bzw. aufgrund geogener Hintergrundbelastung auf. 
Die nicht prioritären Metalle Zink und Kupfer werden in vielen 
Gewässern in Konzentrationen oberhalb der Umweltqualitäts-
norm gemessen. 

 guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

Der überwiegende Teil der Grundwasserkörper ist einem guten 
chemischen Zustand. Etwa 35 % der Grundwasserkörper sind, 
insbesondere aufgrund von Nitratbelastungen, in einem schlech-
ten chemischen Zustand. Zudem sind lokal Belastungen mit an-
deren Stoffen feststellbar, die aus der industriellen Vorge-
schichte sowie anderen Nutzungen herrühren. 

 guter mengenmäßi-
ger Zustand des 
Grundwassers 

Die Mehrzahl der Grundwasserkörper (etwa 88 %) ist bezüglich 
der Grundwassermenge im guten Zustand, regional treten Be-
einträchtigungen durch die Trockenhaltung von Tagebauen auf. 

 guter Zustand der 
Meeresumwelt 

Einträge in die Meeresumwelt (Nährstoffe und sonstige Stoffe) 
erfolgen i. W. über die Fließgewässer. Hierbei ist insbesondere 
die Nitratbelastung zu nennen. 

Klima/Luft Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

Treibhausgasemissionen 

Die intensive Nutzung und landesspezifische Wirtschaftsstruktur 
(energieintensive Industrie, Schwerindustrie etc.) und die ver-
kehrliche Situation bedingen einen erheblichen Anfall an klima-
relevanten Emissionen. 

Zur Reduzierung der Emissionen klimarelevanter Gase durch 
Energieeinsparung und stärkere Verwendung regenerativer 
Energien bestehen umfangreiche Zielvereinbarungen und Vor-
gaben (Tabelle 5). 

 Erhalt und Entwick-
lung klimarelevanter 
Räume 

Klimarelevante Räume 

Die verbliebenen Freiflächen um die Gewässer sind von großer 
Bedeutung für den Frischluft- und Kaltlufttransport. Die intensive 
Flächennutzung hat zu einer erheblichen Reduzierung der Funk-
tionsfähigkeit der gewässerbegleitenden klimarelevanten 
Räume geführt. 

Land-
schaft 

Sicherung der Viel-
falt, natur- und kultur-
räumlichen Eigenar-
ten und Schönheit 

Ausprägung der Landschaft in planungsrelevanten Berei-
chen 

Die gewässerbegleitenden Landschaften sind - in Abhängigkeit 
von den Nutzungen - in unterschiedlichster Weise entwickelt. 
Neben den dicht besiedelten Räumen und intensiv genutzten 
landwirtschaftlichen Bereichen bestehen Landschaftsräume - 
insbesondere in erhaltenen Auen - in denen kulturlandschaftli-
che und naturschutzrelevante Räume erhalten sind (s. u.). Klein-
räumig bestehen landschaftsästhetisch hochwertige Bereiche, 
die erhaltenswert sind (z. B. die Ems-Aue zwischen Warendorf 
und Rheine, Abschnitte der Lippe und der Ruhr im Regierungs-
bezirk Arnsberg). 
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Schutzgut Teilaspekte Aktuelle Ausprägung und Merkmale sowie Umweltprobleme 

Kulturelles 
Erbe 

Erhalt schützenswer-
ter Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmäler 

Schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler 

In und an Gewässern bestehen zahlreiche Bau- und Boden-
denkmäler, die zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und 
wissenschaftlich zu erforschen sind. Neben zahlreichen anderen 
Kulturdenkmälern zählen hierzu insbesondere die Mühlen und 
andere historische Wasserkraftanlagen. 

Zudem sind gewachsene Kulturlandschaften und Bodendenk-
mäler in den Auen zu finden. Das Vorhandensein von unent-
deckten Fundstellen entlang von Gewässern hat daher eine hö-
here Wahrscheinlichkeit als an anderen Stellen. In Flussland-
schaften liegen bzw. lagen vielfach Feuchtgebiete mit besonde-
ren Konservierungsbedingungen für organisches Material. Hier 
können sich unter Sauerstoffabschluss komplette Holzkonstruk-
tionen, Knochen aber auch Leder-, Textil- und Pflanzenobjekte 
erhalten. Damit können die Auen Bodenarchive zur Rekonstruk-
tion von Landschaft, Flora, Fauna und Klimaentwicklung sein. 
Ausführliche Informationen über historische Kulturlandschaften 
in NRW sowie zu (landes-)bedeutsamen Kulturlandschaftsberei-
chen sind dem Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landes-
entwicklungsplanung NRW aus 2007 (LWL; LVR 2007) und dem 
Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Köln (LVR 
2016) zu entnehmen. 

Sonstige 
Sachgüter 

Schutz von Sachgü-
tern 

An Gewässern und im Gewässerumfeld befinden sich sehr 
große Werte bzw. Sachgüter, die zu schützen sind, insbeson-
dere durch Vermeidung von schädlichen Wasserabflüssen. 
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6 Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-
rung des Maßnahmenprogramms 

Im Umweltbericht ist neben einer Beschreibung der Wirkungen der geplanten Maßnahmen auch 
die voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms gemäß § 40 
Abs. 2 Nr. 3 UVPG im Umweltbericht darzulegen.  

Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers 

Punktquellen 

Die Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie hat bisher zu einer deutlichen Reduzierung der 
Schmutzfrachten aus kommunalen Kläranlagen geführt. In den letzten Jahren ist keine signifi-
kante Verbesserung der Reinigungsleistung bezüglich der Parameter gesamter organischer Koh-
lenstoff (TOC), Stickstoff und Phosphor, bezogen auf ganz NRW, feststellbar, da die Anforderun-
gen der Kommunalabwasserrichtlinie bereits seit einigen Jahren in NRW erfüllt werden 
(MULNV 2018). Trotzdem ist eine 100-prozentige Rückhaltung von Nähr- und Schadstoffen nicht 
möglich und durch Veränderungen in der Gesellschaft, wie dem demographischen Wandel, ent-
stehen neue Belastungen durch Pharmaka. Ein weiterer negativer Einfluss für 60 % der Oberflä-
chenwasserkörper wird durch Einleitungen von Regenwassereinleitungen verursacht, insbeson-
dere der Eintrag von Kupfer und Zink erfolgt zu 76 % aus diesen Quellen. Im Gegensatz zu frühe-
ren Auswertungen ist ein höherer Anteil von Schmutzfrachten aus Trennsystemregenbecken im 
Vergleich zu Schmutzfrachten aus Mischsystemen zu beobachten. Voraussichtlich werden in et-
was weniger als 1/3 der Oberflächenwasserkörper bis 2027 nicht alle Maßnahmen im Bereich 
Niederschlagsentwässerung ergriffen sein (Begründung: technische Durchführbarkeit, hohe Kos-
ten).  

In Bezug auf die Stoffeinträge aus industriellen Direkteinleitern ist eine rückläufige Fracht-Ent-
wicklung zu verzeichnen (MULNV 2018). Es ist zu erwarten, dass auch weiterhin die Maßnahmen 
des integrierten Umweltschutzes sowohl zu rückläufigen Abwasserfrachten als auch zu geringe-
ren Abwassermengen führen. Die Verminderung der Belastung aus Punktquellen wird zudem 
durch finanzielle Anreize des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewäs-
ser (AbwAG) und auch durch Fördermaßnahmen u. a. aus dem Förderprogramm „Ressourcen-
effiziente Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen“ gewährleistet. 

Der Steinkohlebergbau in Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2018 eingestellt. Die zentralen 
Wasserhaltungen, bei denen das Grubenwasser gehoben und in die Fließgewässer abgeleitet 
wird, wird jedoch fortgesetzt. Der Steinkohlebergbau ist in den Flussgebietseinheiten Rhein und 
Ems relevant. Die Gewässer werden im Wesentlichen durch mitgeführte Chloridfrachten belastet, 
die voraussichtlich nach und nach sinken werden. Darüber hinaus betreffen hohe Chloridbelas-
tungen – insbesondere aufgrund des Kalibergbaus – die Flussgebietseinheit Weser. 

Belastungen durch den Braunkohlebergbau sind in den Flussgebietseinheiten Rhein und Maas 
bedeutsam. Braunkohle wird dort in den Tagebauen Garzweiler, Hambach und Inden bis über 
das Jahr 2027 hinaus abgebaut werden. Die Grundwasserkörper in den Gebieten haben heute 
aufgrund der Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohletagebaus einen schlechten mengenmäßi-
gen Zustand, der auch über das Jahr 2027 noch bestehen bleibt. Die Wasserentnahmen wirken 
sich auf die Grundwasserabsenkung, die Grundwasserbeschaffenheit und die Oberflächenge-
wässer durch thermische, mengenmäßige und stoffliche Belastungen aus. Aktuelle politische Ent-
scheidungen beabsichtigen, das Abbaufeld Garzweiler II zu verkleinern. Eine Sulfatbelastung des 
Grundwassers kann aber nicht vollständig verhindert werden. 

Diffuse Quellen 

Weiterhin stellen diffuse Stoffeinträge (u. a. Nitratauswaschungen ins Grundwasser, Einträge von 
Phosphaten durch Abschwemmungen und Bodenerosion sowie von Pflanzenschutzmitteln) aus 
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der landwirtschaftlichen Produktion eine für alle Einzugsgebiete in NRW relevante Wasserbewirt-
schaftungsfrage dar. Dabei sind in einigen Regionen leicht abnehmende Trends erkennbar. Die 
Belastungen mit Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden zeigen sich insbesondere im ländlichen 
Raum und vor allem in kleineren und mittleren Gewässern. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass auch die Kontrollen und Sanktionen bei Verstößen gegen Regelungen in den Bereichen 
Düngung und Pflanzenschutz im Rahmen des Cross-Compliance positiv hinsichtlich der Verrin-
gerung diffuser Stoffausträge wirken. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen (2019 
ca. 95.000 ha) und die Beteiligung der Betriebe an den geförderten Agrarumweltmaßnahmen hat 
in den letzten Jahren weiter zugenommen. Der ökologische Landbau und die Agrarumweltpro-
gramme des Landes NRW tragen zu einem verringerten Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-
mittel bei. Im Jahr 2019 wurden rund 20 % der landesweiten landwirtschaftlichen Flächen gewäs-
ser- und bodenschonend bewirtschaftet (MULNV 2019). 

Trotz einiger Entwicklungen mit positiven Wirkungen hinsichtlich der Reduktion von Stoffeinträ-
gen aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind weiterhin ca. 60 % der Fließgewässerwas-
serkörper in NRW mit diffusen Einträgen aus der Landwirtschaft belastet. Dies gilt insbesondere 
für das Grundwasser, da aufgrund der meist langen Fließzeiten des Sickerwassers die Wirkung 
der Maßnahmen nur verzögert eintritt. Das Einhalten der maximalen Nitratkonzentration von 
50 mg/L im Grundwasser wird aufgrund der hohen Vorbelastung und der natürlichen Verweilzeit-
räume der grundwasserführenden Schichten selbst bei Umsetzung des aktuellen und zukünftig 
ggf. noch zu verschärfenden Düngerechts (deutlich) länger als bis 2027 dauern. 

Die Reduzierung von Nitratgehalten, Bioziden und Schadstoffen im Grund- und in Oberflächen-
gewässern verringern auch die potenzielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch 
schädliche Umweltwirkungen und haben damit positive Wirkungen für das Schutzgut Mensch. 

Hydromorphologische Belastungen 

Seit dem ersten Bewirtschaftungszyklus wurden Maßnahmen zur Reduzierung von hydromor-
phologischen Belastungen an Oberflächengewässern umgesetzt bzw. begonnen. Trotzdem wird 
aktuell noch in über 80 % der Fließgewässerwasserkörper eine Belastung durch hydromorpholo-
gische Veränderungen erkannt. Dies sind sowohl Veränderungen der Gewässerstruktur (begra-
digte Gewässerverläufe, Uferverbau etc.) als auch Durchgängigkeitshindernisse. Für Maßnah-
men, die die Gewässerstruktur betreffen, sind die festgelegten Programmmaßnahmen flächen-
deckend in Nordrhein-Westfalen weiter konkretisiert worden, um die aus der Kausalanalyse ab-
geleiteten Maßnahmen zielgenau und kosteneffizient umsetzen zu können. Hierauf aufbauend 
befinden sich zahlreiche Umsetzungsmaßnahmen in der Detailplanung oder der Umsetzung. 
Nach wie vor ist aber die Frage der Flächenverfügbarkeit die herausragende Ursache für Verzö-
gerungen bei der Umsetzung und somit für die Inanspruchnahme einer Fristverlängerung. Ge-
genüber dem Zeitpunkt der Erarbeitung der vorangehenden Bewirtschaftungspläne haben sich 
die Möglichkeiten zum Flächenerwerb oder zu anderweitiger Inanspruchnahme von Flächen, 
z. B. für die Gewässerentwicklung, nicht verbessert. Nach wie vor steigt der Druck auf die Flä-
chennutzung insgesamt aufgrund des Ausbaus von Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsflächen 
und des Bedarfs z. B. an Ausgleichs- und Ersatzflächen. Die Folge sind erhebliche Steigerungen 
bei Kauf- und Pachtpreisen für Flächen.  

Wasserentnahme 

Der Wasserbedarf für die Industrie und bei der Energieerzeugung wird überwiegend aus Grund-
wasser gedeckt. Bei diesen Verbrauchern ist keine relevante Veränderung des Wasserbedarfs 
zu erwarten. Bei den privaten Haushalten ist voraussichtlich eine Stagnation bzw. leichte Ab-
nahme des Wasserbedarfs zu erwarten, sodass diesbezüglich insgesamt keine wesentlichen 
Auswirkungen auf den mengenmäßigen Zustand des Grundwassers erwartet werden. 

Die natürlichen Grundwasserstände werden durch Entwässerungsmaßnahmen, den Wasserbe-
darf der Landwirtschaft, insbesondere in Gebieten mit bewässerungsintensiven Kulturarten bzw. 
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hoher Viehbesatzdichte oder durch die Hydromorphologie der Oberflächengewässer, lokal oder 
regional beeinflusst. In den letzten 10-15 Jahren waren eine niedrigere Grundwasserneubildungs-
rate und fallende Grundwasserstände aufgrund einer höheren Verdunstung, verlängerter Vege-
tationsperioden und aufgrund eines höheren Bewässerungsbedarfs zu verzeichnen. In vielen Ge-
bieten Nordrhein-Westfalens waren fallende Trends mit einem historischen Tiefststand im Herbst 
2019 zu beobachten.  

Sonstige anthropogene Belastungen 

Die Reduzierung der CO2-Emissionen infolge der Steigerung der Energieeffizienz und durch den 
Ausbau erneuerbarer Energien führt insgesamt zu einem Rückgang der Treibhausgasemissio-
nen. Einen Beitrag hierzu leistet das im Januar 2013 verabschiedete Klimaschutzgesetz NRW 
2020 und der daran anknüpfende Klimaschutzplan. Das Klimaschutzgesetz sieht eine Senkung 
der landesweiten Treibhausgasemissionen um mindestens 25 % bis 2020, gemessen am Niveau 
von 1990, vor. Laut Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) 
kann das Klimaschutzziel für 2020 erreicht werden, da bis 2016 rund 22 % Minderung erreicht 
wurden und drei bis vier Prozentpunkte bis 2019 durch Überführung von fünf Kraftwerksblöcken 
in die Sicherheitsreserve erreicht werden. Für das weitergehende Ziel einer Einsparung von 80 % 
bis 2050 sind weitere Anstrengungen notwendig (MWIDE www.klimaschutz.nrw.de). Die Flächen-
versiegelung infolge der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr hat voraussichtlich 
weitere negative Wirkungen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die Biodiversität, für das 
Schutzgut Wasser und für das Schutzgut Landschaft. Der Erhalt von Flächen für den Natur- und 
Gewässerschutz ist insbesondere aufgrund deren natürlicher Puffer-, Filter- und Lebensraum-
funktionen von besonderer Bedeutung, um nachteilige Auswirkungen auf das Grundwasser, die 
Pflanzen, die Luft, das Klima und den Boden zu verhindern. Die „Allianz für die Fläche“ hat das 
Ziel gesetzt, die Flächeninanspruchnahme bis zum Jahr 2020 auf 5 ha pro Tag zu reduzieren. 
Aktuell liegt die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen bei 5,2 ha pro Tag 
(Stand 2018, IT NRW 2020).  

Fazit 

Wesentliche Verbesserungen der hydromorphologischen Bedingungen sowie der Schad- und 
Nährstoffbelastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers sind allein durch die Um-
setzung grundlegender Maßnahmen bzw. ohne die Durchführung des Maßnahmenprogramms 
2020 bis zum Prognosehorizont 2022 bis 2027 nicht zu erwarten. 

http://www.klimaschutz.nrw.de/
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7 Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen des Maß-
nahmenprogramms NRW auf die Umwelt 

In diesem Kapitel werden nach § 40 Abs. 2 Nr. 5 und 6 UVPG die voraussichtlich erheblichen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter nach § 2 UVPG ermittelt, beschrieben und bewertet. Es wer-
den ggf. Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich schädlicher Umwelt-
wirkungen dargestellt und nach § 40 Abs. 2 Nr. 8 UVPG auf die Vorgehensweise bei der Prüfung 
von Alternativen eingegangen. 

7.1 Vorgehensweise zur Prüfung von Umweltauswirkungen 

Gegenstand der SUP sind die programmatischen Festlegungen des Maßnahmenprogramms 
NRW. Grundlage des Maßnahmenprogramms NRW und somit der Auswirkungsprognose ist der 
in Kapitel 2 beschriebene Maßnahmenkatalog, der auf den Festlegungen der LAWA basiert. 

Für jeden Belastungsbereich in Kombination mit Oberflächenwasserkörpern bzw. Grundwasser-
körpern sind eine oder mehrere mögliche Programmmaßnahmen festgelegt worden. Damit wer-
den insgesamt 32 Kombinationen differenziert betrachtet. Bei dieser Betrachtung erfolgt eine 
summarische Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen für alle dem jeweiligen Be-
lastungsbereich zugeordneten Maßnahmentypen. Die Zusammenfassung der Maßnahmentypen 
zu Belastungsbereichen erfolgte wirkungsbezogen, da alle Maßnahmentypen der Reduzierung 
dem jeweiligen mit dem Belastungsbereich beschriebenen Problemkomplex dienen. Dennoch ist 
es nicht ausgeschlossen, dass sich einzelne Maßnahmentypen in ihrem Wirkspektrum unter-
schiedlich und zum Teil gegenläufig verhalten. In einem solchen Fall wird eine Worst-Case-Ab-
schätzung vorgenommen, d. h. es werden auch solche negativen Wirkungen berücksichtigt, die 
nur von einem einzelnen Maßnahmentyp ausgehen können. 

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der den Belastungsbe-
reichen zugeordneten Programmmaßnahmen erfolgt ohne Berücksichtigung des räumlichen 
Bezugs. Sofern negative Umweltauswirkungen nicht auszuschließen sind, da der räumliche Be-
zug oder genaue Planunterlagen für die Bewertung der Umweltverträglichkeit maßgeblich sind, 
sind die Maßnahmen im Rahmen weiterer Prüfverfahren unter Zugrundelegung detaillierterer Da-
ten erneut zu prüfen. Somit wird im Rahmen der Auswirkungsprognose auch in diesem Zusam-
menhang eine Worst-Case-Betrachtung hinsichtlich negativer Umweltauswirkungen im Sinne 
eines vorbeugenden Umweltschutzes vorgenommen. Im Ergebnis werden demzufolge nur solche 
Belastungsbereiche aus weiteren Prüfprozessen ausgeschlossen, für die abschließend keine ne-
gativen Umweltauswirkungen entsprechend dem Prüfniveau des Maßnahmenprogramms NRW 
zu identifizieren sind. 

Bei nachfolgenden Zulassungsverfahren wird sich die Umweltprüfung auf erforderliche Aktuali-
sierungen und Vertiefungen bzw. zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen be-
schränken. Im Sinne einer fachgerechten Abschichtung von Prüfinhalten werden damit Mehrfach-
prüfungen vermieden (§ 39 Abs. 3 UVPG). 

Für die 32 Kombinationen werden standardisierte Umweltsteckbriefe erstellt. In diesen werden 
die zugeordneten Programmmaßnahmen für jeden Belastungsbereich beurteilt. In tabellarischer 
Form werden die Auswirkungen der Maßnahmen auf die in Kapitel 4 definierten Umweltziele für 
die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG entsprechend der in der folgenden Tabelle dargestellten Klas-
sierung ermittelt, beschrieben und bewertet. 
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Tabelle 11: Bewertungsstufen für die qualitative Bewertung 

++ sehr positive Umweltauswirkungen 

+ positive Umweltauswirkungen 

0 keine, neutrale oder vernachlässigbare Umweltauswirkungen 

- negative Umweltauswirkungen 

-- sehr negative Umweltauswirkungen 

 

Bewertet werden die Umsetzungsmaßnahmen. Die konzeptionellen Maßnahmen werden den Be-
lastungsbereichen zugeordnet, aber im Allgemeinen von der Bewertung ausgeklammert, da diese 
keine direkten Umweltauswirkungen haben.  

Die Bewertung wird für jedes Schutzgut erläutert. Darüber hinaus erfolgt eine schutzgutüber-
greifende Gesamtbewertung und es werden für jedes Schutzgut Hinweise zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich negativer bis stark negativer Umweltauswirkungen aufgeführt, 
die in nachfolgenden Prüfverfahren zum Tragen kommen können bzw. sollten. 

Einige Maßnahmen, z. B. solche zur Initiierung der Gewässerentwicklung, wirken erst nach län-
gerer Zeit. In diesen Fällen wird bei der Bewertung der Umweltauswirkungen in den Mustersteck-
briefen ausschließlich die nach vollständiger Entfaltung auftretende Wirkung begutachtet. Falls 
temporär, z. B. während der Umsetzung der Maßnahmen (Bauphase), reversible negative Um-
weltauswirkungen für die Schutzgüter auftreten, bleiben diese bei der schutzgutbezogenen Be-
wertung der Umweltauswirkungen und der schutzgutübergreifenden Bewertung der Programm-
maßnahmen eines Belastungsbereichs unberücksichtigt. Sie werden jedoch aufgeführt und es 
werden Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung dieser kurzzeitigen negativen Umwelt-
auswirkungen dargestellt. 

Ob eine Genehmigung der entwickelten einzelnen Maßnahmen des Maßnahmenprogramms 
NRW auf nachgelagerten Prüfebenen erforderlich ist, hängt vor allem von der Projektart, -größe 
und -leistung der Maßnahmen ab. Hierbei sind je nach Art des Einzelfalls die einschlägigen Um-
welt- und Zulassungsvorschriften betroffener Fachgesetze und Verordnungen (z. B. Wasser-
haushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Immissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, 
Naturschutzgesetz und Denkmalschutzgesetz) zu berücksichtigen. Außerdem können in Abhän-
gigkeit von der Standortsituation die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und, bei möglichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele von Natura 2000-
Gebieten, entsprechende Verträglichkeitsvorprüfungen zur Anwendung kommen. 
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7.2 Umweltsteckbriefe 

7.2.1 Maßnahmen zur Minderung von Oberflächengewässerbelastungen 

7.2.1.1 Punktquellen 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Kommunen/Haushalte – Punktquellen, Oberflächen-
gewässer“ 

Der Belastungsbereich „Kommunen/Haushalte“ beinhaltet Maßnahmen, die im Zusammenhang 
mit der Bewirtschaftung von kommunalen Kläranlagen stehen. Zur Verminderung der Stoffein-
träge in Gewässer sind vor allem Maßnahmen zur Optimierung von Kläranlagen, zur Fremdwas-
serbeseitigung und der Neubau und die Anpassung von Kläranlagen vorgesehen. Entsprechende 
Maßnahmen sind über ganz NRW verteilt zu finden. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind lediglich informativ dargestellt. Bei den Konzeptmaßnahmen handelt es sich im We-
sentlichen um vertiefende Untersuchungen und Konzepte oder Studien. Die Konzeptmaßnahmen 
dienen der Ursachenermittlung oder Unterstützung bei der Maßnahmenplanung. 

Tabelle 12: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Kommu-
nen/Haushalte – Punktquellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

554 370 70 56 58 

01 Neubau und Anpassung von Kläranlagen 23 14 3 2 4 

02 
Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzie-
rung der Stickstoffeinträge 

30 21 3 3 3 

03 
Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzie-
rung der Phosphoreinträge 

52 42 3 5 2 

04 
Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzie-
rung sonstiger Stoffeinträge 

98 57 9 14 18 

05 Optimierung von Kläranlagen 98 46 31 17 4 

06 
Interkommunale Zusammenschlüsse und Stillle-
gung vorhandener Kläranlagen 

64 47 4 3 10 

07 Neubau/Umrüstung von Kleinkläranlagen 3 2 - - 1 

08 Neuanschluss Kläranlagen 72 59 - 11 2 

09 
Fremdwasserbeseitigung zur Reduzierung der 
Stickstoff- und Phosphor-Einträge 

114 82 17 1 14 

Konzeptmaßnahmen 45 31 3 2 9 

501 Konzepte/Studien 16 12 - 2 2 

504 Beratungsmaßnahmen 3 1 - - 2 

508 Vertiefende Untersuchungen 26 18 3 - 5 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 599 401 73 58 67 
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Abbildung 2: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Punktquellen, Maßnah-
men zur Reduzierung der Abwassereinleitungen aus Kommunen/Haushalten 
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Tabelle 13:  Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Kommu-
nen/Haushalte – Punktquellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Keim- und Schadstoffbe-
lastung von Gewässern. 

Potenzielle Geruchs- und Lärmim-
missionen sind z. B. für Wohnge-
biete im näheren Umfeld von Klär-
anlagen nicht auszuschließen. 

Vermeidung von Geruchsbelästigungen: 
Standortwahl fern von Wohngebieten, 
Verfahrensoptimierung z. B. durch Abde-
ckung geruchsintensiver Anlagenteile, 
Absaugung von Abluft und Abluftreini-
gung über Filter. 

+ 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Keim- und Schadstoffbe-
lastung von Gewässern und somit 
Sicherung der Lebensqualität. 

Vermeidung von Geruchsbelästigungen: 
Standortwahl fern von Wohngebieten, 
Verfahrensoptimierung z. B. durch Abde-
ckung geruchsintensiver Anlagenteile, 
Absaugung von Abluft und Abluftreini-
gung über Filter. 

+ 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Sehr positive Wirkung auf die Ge-
wässerbiozönose durch Reduktion 
von Phosphor, sauerstoffzehren-
den Substanzen und sonstigen 
Schadstoffen. 

Durch Flächeninanspruchnahme 
und während der Bauphase sind in 
Abhängigkeit von der Standortsitu-
ation negative Auswirkungen auf 
die Schutzziele und Schutzzwecke 
hochwertiger Lebensräume ge-
schützter Flächen (z. B. Na-
tura 2000-Gebiete) sowie auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich. 

Standortwahl, Standorte möglichst au-
ßerhalb geschützter Flächen, ggf. FFH-
Vorprüfung. 

In Abhängigkeit der Standortsituation: 
Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes 
zur Vermeidung erheblicher Umweltaus-
wirkungen und ggf. zum Ausgleich bzw. 
zur Kompensation unvermeidbarer Be-
einträchtigungen auf Tier- und Pflanzen-
lebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Bau-
phase. Insbesondere Berücksichtigung 
tiergruppenspezifischer Anforderungen 
an Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Arten), Einhalten von Rodungszeiten, Si-
cherung hochwertiger Biotopstrukturen 
während der Bauphase z. B. durch Aus-
weisung von Tabu-Zonen und Beach-
tung der Anforderungen technischer Re-
gelwerke (u. a. DIN-Normen). 

++ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung 
von Lebensräumen im und am Ge-
wässer. 

 ++ 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

Positive Wirkung, da bei Aufwer-
tung von Gewässerbiotopen das 
Potenzial zur Biotopvernetzung 
steigt. 

Der Neubau einer Kläranlage kann 
eine potenzielle Barrierewirkung 
auf verschiedene Faunapopulatio-
nen auslösen. 

Bei der Standortwahl für einen Kläranla-
genneubau, insbesondere bei Bauvorha-
ben im näheren Gewässerumfeld sind 
mögliche Wanderrouten z. B. von Am-
phibien zu berücksichtigen und Beein-
trächtigungen zu vermeiden (z. B. An-
passung der Bauzeiten an Fortpflan-
zungszeiten). 

+ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden  

Keine erhebliche Wirkung, Flä-
cheninanspruchnahme insgesamt 
sehr gering, teils werden vorge-
nutzte Flächen verfügbar. 

Flächeninanspruchnahme auf das not-
wendige Maß einschränken und auf vor-
genutzte naturferne Böden lenken, Flä-
chenrecycling oder Entsiegelung. 

0 

Boden negative Wirkung  - 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

Negative Wirkung, da Bodenstruk-
turschädigung bei Baumaßnahmen 
möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen) zu be-
achten und Bodenkundliche Baubeglei-
tungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, Erdaushub-
verwertung. Ausweisung von Bautabu-
Zonen und Schutz der Randflächen, 
Bauüberwachung. 

Standortwahl: Ausschluss der Inan-
spruchnahme von Böden mit hohem Bio-
topentwicklungspotenzial. 

- 

Senkung Schadstoff-
belastung 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Schadstoffbelastung von 
Auenböden und der Stoffeinträge 
aus undichter Kanalisation. 

Verzicht auf Klärschlammausbringung, 
thermische Verwertung. 

+ 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung Standortwahl: Flächeninanspruchnahme 
auf Böden mit geringem Ertragspotenzial 
oder vorgenutzte naturferne Böden len-
ken. 

0 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Sehr positive Wirkungen auf den 
ökologischen Zustand des Gewäs-
sers durch Aufwertung der Gewäs-
serlebensräume und Reduzierung 
der Schadstoffeinträge (Reduktion 
von Phosphor, sauerstoffzehren-
den Substanzen und sonstigen 
Schadstoffen). 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch Reduktion 
der Schadstoffeinträge. 

Beim Einsatz von Ozonierungsanlagen 
ist die Entstehung potenziell schädlich 
wirkender Transformierungsprodukte 
nicht ausgeschlossen. Dafür müssen 
ggf. geeignete Filter nachgeschaltet wer-
den. 

+ 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

Positive Wirkung durch Reduktion 
der Schadstoffeinträge in die Ober-
flächengewässer. 

 + 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung, 

potenzielle Steigerungen von CO2-
Emissionen durch Ausbau von Rei-
nigungsstufen (z. B. Elimination 
von Mikroschadstoffen) möglich, 
soweit die dazu erforderliche Ener-
gie nicht aus erneuerbaren Ener-
gien stammt. 

Verfahrenstechnische Maßnahmen zur 
Minderung von N2O und CO2-
Emissionen durch Erhöhung der Ener-
gieeffizienz der Kläranlagen, Faulgas-
nutzung, Klärschlammverbrennung usw. 
(s. Haberkern B. et. al. 2008). 

0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft negative Wirkung  - 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

Negative Wirkungen, potenzielle 
Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie z. B. von Nah-
erholungsgebieten im direkten 
oder näheren Umfeld von Kläranla-
gen sind durch die optische Wir-
kung und durch Geruchs- und 
Lärmimmissionen nicht auszu-
schließen. 

Standortwahl: Vermeidung der Bean-
spruchung landschaftsbildprägender 
Strukturelemente sowie von Gebieten 
mit Erholungsfunktion. 

- 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Baumaßnahmen sind möglichst außer-
halb von geschützten und zu vermuten-
den Bodendenkmälern anzuordnen; bei 
einer potenziellen Beeinträchtigung sind 
die Maßnahmen so zu konzipieren, dass 
die Bodendenkmalsubstanz so gering 
wie möglich beeinträchtigt wird bzw. eine 
fachgerechte Dokumentation und Ber-
gung der Denkmäler im Falle unvermeid-
barer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen Einzelfallprüfung 
auf vorliegende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) mittel 

Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich „Kommu-
nen/Haushalte“ hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen als positiv zu bewerten. Die Maßnahmen 
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sind ein wesentlicher Baustein des Maßnahmenprogramms NRW. Es bestehen vor allem groß-
räumig sehr positive Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt sowie insbesondere auf den chemischen und ökologischen Zustand der Oberflächenge-
wässer (Schutzgut Wasser). 

Demgegenüber stehen kleinräumig negative anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen hin-
sichtlich der Faktoren Flächeninanspruchnahme, Bodenversiegelung, visuelle Auswirkungen 
(Schutzgut Landschaft) und Immissionen, die jedoch räumlich begrenzt sind. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, das Schutzgut Boden und Landschaften mit beson-
derer Wertigkeit. 

Eine konkrete, quantifizierende Bewertung kann nur einzelfallbezogen erfolgen, da die Wirkinten-
sitäten in Abhängigkeit von der Art, der Größenordnung und den konkreten Standorten der Klär-
anlagen erheblich variieren können. Mit der im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu treffenden 
Standortwahl können Beeinträchtigungen von Objekten des Denkmalschutzes, des Landschafts-
bildes, von Schutzgebieten u. a. wertvollen Lebensräumen von Pflanzen und Tieren, hochwerti-
gen Böden etc. vermieden werden. Für nicht vermeidbare Beeinträchtigungen von Naturhaushalt 
und Landschaftsbild sind auf der Zulassungsebene Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation standortbezogen zu prüfen und festzulegen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Misch- und Niederschlagswasser – Punktquellen, 
Oberflächengewässer“ 

Der Belastungsbereich „Misch- und Niederschlagswasser“ beinhaltet den Neubau, die Anpas-
sung bzw. die Optimierung von Anlagen zur Behandlung und zum Rückhalt von Mischwasser 
oder von Niederschlagswasser im Trennsystem. Die Maßnahmen bewirken eine Reduzierung der 
Stoffeinträge und hydraulischen Belastungen. 

Als Vollzugsmaßnahmen sind die Sanierung der Kanalisation aus hydraulischen Gründen, die 
Behandlung von Niederschlags- oder Mischwasser z. B. durch Regenklärbecken, Retentionsbo-
denfilter oder Regenüberlaufbecken, die Regenwasserrückhaltung, Versickerung oder ortsnahe 
Einleitung vorgesehen. 

Neben den Umsetzungsmaßnahmen sind Konzeptmaßnahmen geplant. Hierunter fallen insbe-
sondere die gemäß Landeswassergesetz zu erstellenden Niederschlagswasserbeseitigungskon-
zepte und vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von Belastungsursachen. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Vorbereitung der 
Maßnahmenplanung. 

Tabelle 14: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Misch- und Nie-
derschlagswasser – Punktquellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

1.629 971 202 188 268 

10a* 

Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ablei-
tung, Behandlung und zum Rückhalt von Misch- 
und Niederschlagswasser (Mischsystem) 

326 218 19 14 75 

10b* 

Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ablei-
tung, Behandlung und zum Rückhalt von Misch- 
und Niederschlagswasser (Trennsystem) 

1.031 584 145 154 148 

11a* 
Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von 
Misch- und Niederschlagswasser (Mischsystem) 

119 81 18 10 10 

11b* 
Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von 
Misch- und Niederschlagswasser (Trennsystem) 

132 73 16 9 34 

12 
Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der 
Stoffeinträge durch Misch- und Niederschlagswas-
sereinleitungen 

21 15 4 1 1 

Konzeptmaßnahmen 106 82 - - 24 

501 Konzepte/Studien 86 62 - - 24 

508 Vertiefende Untersuchungen 20 20 - - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 1.735 1.053 202 188 292 

* Die zusätzliche Untergliederung der Maßnahmen 10 und 11 erfolgt nur in Nordrhein-Westfalen. Damit 
wird den hier bereits erarbeiteten Konzepten für Misch- und Trennsysteme Rechnung getragen. 
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Abbildung 3: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Punktquellen, Maßnah-
men zur Reduzierung der Abwassereinleitungen aus Misch- und Trennsystemen 
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Tabelle 15: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Misch- und 
Niederschlagswasser – Punktquellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Keim- und Schadstoffbe-
lastung von Gewässern. 

 

 + 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung   

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Sehr positive Wirkung, insbeson-
dere auf die Gewässerbiozönose, 
da Einträge von Schadstoffen und 
sauerstoffzehrenden Substanzen 
aus der Siedlungsentwässerung 
sowie hydraulische Belastungen 
verringert werden. 

Durch Flächeninanspruchnahme 
und während der Bauphase sind in 
Abhängigkeit von der Standortsitu-
ation negative Auswirkungen auf 
die Schutzziele und Schutzzwecke 
hochwertiger Lebensräume ge-
schützter Flächen (z. B. Na-
tura 2000-Gebiete) sowie auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich. 

Standortwahl bei Neubaumaßnahmen, 
Standorte möglichst außerhalb ge-
schützter Flächen, ggf. FFH-Vorprüfung 
in Abhängigkeit der Standortsituation: 
Erstellung eines Maßnahmenkonzepts 
zur Vermeidung erheblicher Umweltaus-
wirkungen und ggf. zum Ausgleich bzw. 
zur Kompensation unvermeidbarer Be-
einträchtigungen auf Tier- und Pflanzen-
lebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Bau-
phase. Insbesondere Berücksichtigung 
tiergruppenspezifischer Anforderungen 
an Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Arten), Einhalten von Rodungszeiten, Si-
cherung hochwertiger Biotopstrukturen 
während der Bauphase z. B. durch Aus-
weisung von Tabu-Zonen und Beach-
tung der Anforderungen technischer Re-
gelwerke (u. a. DIN-Normen). 

++ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Sehr positive Wirkung durch Auf-
wertung von Lebensräumen im 
und am Gewässer. 

 ++ 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

Positive Wirkung, da bei der Auf-
wertung von Gewässerbiotopen 
das Potenzial zur Biotopvernet-
zung steigt. 

Bei der Standortwahl, insbesondere bei 
Bauvorhaben im näheren Gewässerum-
feld, sind mögliche Wanderrouten z. B. 
von Amphibien zu berücksichtigen und 
Beeinträchtigungen zu vermeiden (z. B. 
Anpassung der Bauzeiten an Fortpflan-
zungszeiten). 

+ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Fläche negative Wirkung  - 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

Negative Wirkung durch Flächenin-
anspruchnahme (hoher Flächenbe-
darf insbesondere bei Regenrück-
haltebecken und Retentionsboden-
filtern). 

Flächeninanspruchnahme auf das not-
wendige Maß einschränken und auf vor-
genutzte naturferne Böden lenken, Flä-
chenrecycling oder Entsiegelung. 

- 

Boden negative Wirkung  - 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

Negative Wirkung, da Bodenstruk-
turschädigung bei Baumaßnahmen 
möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen) zu be-
achten und Bodenkundliche Baubeglei-
tungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, Erdaushub-
verwertung, Ausweisung von Bautabu-
Zonen und Schutz der Randflächen, 
Bauüberwachung. 

Standortwahl, Ausschluss der Inan-
spruchnahme von Böden mit hohem Bi-
otopentwicklungspotenzial. 

- 

Senkung Schadstoff-
belastung 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Schadstoffbelastung von 
Auenböden, bei Niederschlagsver-
sickerung kann es zur Schadstoff-
anreicherung (Kupfer, Zink) im 
Versickerungsbereich kommen. 

Insbesondere bei vorgesehener Nieder-
schlagsversickerung keine metallhalti-
gen Regenrinnen und Metalldächer ver-
wenden. 

+ 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung Standortwahl: Flächeninanspruchnahme 
auf Böden mit geringem Ertragspoten-
zial oder vorgenutzte naturferne Böden 
lenken. 

0 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Sehr positive Wirkungen auf den 
ökologischen Zustand des Gewäs-
sers durch Verringerung der hyd-
raulischen Belastung. Aufwertung 
der Gewässerlebensräume durch 
Reduzierung der Schadstoffein-
träge (Reduktion von Phosphor, 
sauerstoffzehrenden Substanzen 
und sonstigen Schadstoffen). 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Sehr positive Wirkung durch Re-
duktion der Schadstoffeinträge. 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

Sehr positive Wirkung durch Re-
duktion der Nähr- und Schadstoff-
einträge in die Oberflächengewäs-
ser (insbesondere bzgl. Stickstoff). 

 ++ 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung   0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Landschaft negative Wirkung   - 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

Negative Wirkung, potenzielle Be-
einträchtigungen des Landschafts-
bildes sowie z. B. von Naherho-
lungsgebieten im direkten oder nä-
heren Umfeld der Behandlungsan-
lagen (z. B. Regenklärbecken) sind 
nicht auszuschließen. 

Standortwahl, Vermeidung der Bean-
spruchung landschaftsbildprägender 
Strukturelemente. 

- 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

 keine erhebliche Wirkung Baumaßnahmen sind möglichst außer-
halb von geschützten und zu vermuten-
den Bodendenkmälern anzuordnen; bei 
einer potenziellen Beeinträchtigung sind 
die Maßnahmen so zu konzipieren, dass 
die Bodendenkmalsubstanz so gering 
wie möglich beeinträchtigt wird bzw. 
eine fachgerechte Dokumentation und 
Bergung der Denkmäler im Falle unver-
meidbarer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen Einzelfallprüfung 
auf vorliegende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) hoch 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen durch Misch- und Niederschlagswasserbe-
handlung haben einen hohen Stellenwert im Maßnahmenprogramm NRW. Aus dem Neubau und 
der Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und Rückhaltung von Misch- und Nieder-
schlagswasser resultieren Verbesserungen des chemischen und ökologischen Zustandes der 
Oberflächengewässer. Dies wirkt sich großräumig positiv auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt und Wasser aus. 

Demgegenüber stehen räumlich begrenzt, negative anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 
hinsichtlich der Faktoren Flächeninanspruchnahme, Bodenversiegelung und visuelle Auswirkun-
gen (Schutzgut Landschaft). 
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In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, das Schutzgut Boden und Landschaften mit beson-
derer Wertigkeit. 

Eine konkrete, quantifizierende Bewertung kann nur einzelfallbezogen erfolgen, da die Wirkinten-
sitäten in Abhängigkeit von der Art, der Größenordnung und den konkreten Standorten der Be-
handlungsanlagen erheblich variieren können. Mit der im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu 
treffenden Standortwahl können Beeinträchtigungen von Objekten des Denkmalschutzes, 
Schutzgebieten u. a. wertvollen Lebensräumen von Pflanzen und Tieren, hochwertigen Böden 
etc. vermieden werden. Durch eine naturnahe Gestaltung von Regenrückhaltebecken als be-
grünte Erdbecken mit oder ohne Dauerwasserstau können Beeinträchtigungen, insbesondere 
des Landschaftsbildes, vermindert oder vermieden werden. Für nicht vermeidbare Beeinträchti-
gungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild sind auf der Zulassungsebene Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation standortbezogen zu 
prüfen und festzulegen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Industrie und Gewerbe – Punktquellen, Oberflächen-
gewässer“ 

Der Belastungsbereich „Industrie und Gewerbe“ beinhaltet den Neubau, die Anpassung bzw. die 
Optimierung der Betriebsweise von industriellen Kläranlagen und sonstige Maßnahmen zur Re-
duzierung industrieller/gewerblicher Stoffeinträge. 

Weiterhin sind zusätzlich einige konzeptionelle Maßnahmen vorgesehen. Dies sind im Allgemei-
nen Untersuchungen zu Fällen, in denen eine Stoffbelastung nicht eindeutig einem Verursacher 
zugeordnet werden kann bzw. die Relevanz von industriellen Einleitern nicht eindeutig geklärt ist. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Maßnahmenplanung 
und haben keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 16: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Industrie und 
Gewerbe – Punktquellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt  

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

38 29 3 5 1 

13 Neubau und Anpassung von industriellen/ge-
werblichen Kläranlagen 

7 5 1 - 1 

14 Optimierung der Betriebsweise industrieller/ge-
werblicher Kläranlagen 

14 11 1 2 - 

15 
Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stof-
feinträge durch industrielle/gewerbliche Abwas-
sereinleitungen 

17 13 1 3 - 

Konzeptmaßnahmen 37 26 1 4 6 

501 Konzepte/Studien 2 2 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen 35 24 1 4 6 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 75 55 4 9 7 

 

 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

63 

 

Abbildung 4: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Punktquellen, Maßnah-
men zur Reduzierung der Abwassereinleitungen aus Industrie/Gewerbe 
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Tabelle 17: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Industrie und 
Gewerbe – Punktquellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Keim- und Schadstoffbe-
lastung von Gewässern. 

 + 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Keim- und Schadstoffbe-
lastung von Gewässern und somit 
Sicherung der Lebensqualität. 

Vermeidung von Geruchsbelästigungen: 
Standortwahl fern von Wohngebieten, 
Verfahrensoptimierung z. B. durch Ab-
deckung geruchsintensiver Anlagenteile, 
Absaugung von Abluft und Abluftreini-
gung über Filter. 

+ 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Sehr positive Wirkung auf die Ge-
wässerbiozönose durch Reduktion 
von Phosphor, sauerstoffzehren-
den Substanzen und sonstigen 
Schadstoffen. 

Durch Flächeninanspruchnahme 
und während der Bauphase sind in 
Abhängigkeit von der Standortsitu-
ation negative Auswirkungen auf 
die Schutzziele und Schutzzwecke 
hochwertiger Lebensräume ge-
schützter Flächen (z. B. Na-
tura 2000-Gebiete) sowie auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich. 

Standortwahl, Standorte möglichst au-
ßerhalb geschützter Flächen, ggf. FFH-
Vorprüfung in Abhängigkeit der Stand-
ortsituation: Erstellung eines Maßnah-
menkonzepts zur Vermeidung erhebli-
cher Umweltauswirkungen und ggf. zum 
Ausgleich bzw. zur Kompensation un-
vermeidbarer Beeinträchtigungen auf 
Tier- und Pflanzenlebensräume sowie 
auf geschützte Tier- und Pflanzenarten 
während der Bauphase. Insbesondere 
Berücksichtigung tiergruppenspezifi-
scher Anforderungen an Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (z. B. Brut- und Setz-
zeiten geschützter Arten), Einhalten von 
Rodungszeiten, Sicherung hochwertiger 
Biotopstrukturen während der Bauphase 
z. B. durch Ausweisung von Tabu-Zonen 
und Beachtung der Anforderungen tech-
nischer Regelwerke (u. a. DIN-Normen). 

++ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung 
von Lebensräumen im und am Ge-
wässer. 

 + 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

Positive Wirkung, da bei Aufwer-
tung von Gewässerbiotopen das 
Potenzial zur Biotopvernetzung 
steigt. 

Der Neubau einer Kläranlage kann 
eine potenzielle Barrierewirkung 
auf verschiedene Faunapopulatio-
nen auslösen. 

Bei der Standortwahl für einen Kläranla-
genneubau, insbesondere bei Bauvorha-
ben im näheren Gewässerumfeld sind 
mögliche Wanderrouten, z. B. von Am-
phibien, zu berücksichtigen und Beein-
trächtigungen zu vermeiden (z. B. An-
passung der Bauzeiten an Fortpflan-
zungszeiten). 

+ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  

Flächeninanspruchnahme insge-
samt sehr gering, teils werden vor-
genutzte Flächen verfügbar. 

Flächeninanspruchnahme auf das not-
wendige Maß einschränken und auf vor-
genutzte naturferne Böden lenken, Flä-
chenrecycling oder Entsiegelung. 

0 

Boden negative Wirkung  - 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

Negative Wirkung, da Bodenstruk-
turschädigung bei Baumaßnahmen 
möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN Normen) zu be-
achten und Bodenkundliche Baubeglei-
tungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, Erdaushub-
verwertung, Ausweisung von Bautabu-
Zonen und Schutz der Randflächen, 
Bauüberwachung. 

Standortwahl, Ausschluss der Inan-
spruchnahme von Böden mit hohem 
Biotopentwicklungspotenzial. 

- 

Senkung Schadstoff-
belastung 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Schadstoffbelastung von 
Auenböden. 

Verzicht auf Klärschlammausbringung, 
thermische Verwertung. 

+ 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung Standortwahl: Flächeninanspruchnahme 
auf Böden mit geringem Ertragspoten-
zial oder vorgenutzte naturferne Böden 
lenken. 

0 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Sehr positive Wirkungen auf den 
ökologischen Zustand des Gewäs-
sers durch Aufwertung der Gewäs-
serlebensräume und Reduzierung 
der Schadstoffeinträge (Reduktion 
von Phosphor, sauerstoffzehren-
den Substanzen und sonstigen 
Schadstoffen). 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Sehr positive Wirkung durch Re-
duktion der Schadstoffeinträge. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

Positive Wirkung durch Reduktion 
der Schadstoffeinträge in die Ober-
flächengewässer. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung Maßnahmen zur energetischen Optimie-
rung der Anlage: Minderung von N2O 
und CO2-Emissionen durch Erhöhung 
der Energieeffizienz der Kläranlagen, 
Faulgasnutzung, Klärschlammverbren-
nung, Gefällesituation bei der Einleitung 
des Abwassers ins Gewässer, gasdichte 
Abdeckung von Ozon, energieeffiziente 
Nutzung beim Einsatz von Aktivkohle 
(vgl. MOUSEL et al. 2015, UBA 2009, 
HABERKERN et. al. 2008). 

0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft negative Wirkung  - 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

Negative Wirkungen, potenzielle 
Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie z. B. von 
Naherholungsgebieten im direkten 
oder näheren Umfeld von 
Kläranlagen sind durch die 
optische Wirkung und durch 
Geruchs- und Lärmimmissionen 
möglich. 

Standortwahl, Vermeidung der Bean-
spruchung landschaftsbildprägender 
Strukturelemente sowie von Gebieten 
mit Erholungsfunktion. 

- 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

 keine erhebliche Wirkung Baumaßnahmen sind möglichst außer-
halb von geschützten und zu vermuten-
den Bodendenkmälern anzuordnen; bei 
einer potenziellen Beeinträchtigung sind 
die Maßnahmen so zu konzipieren, dass 
die Bodendenkmalsubstanz so gering 
wie möglich beeinträchtigt wird bzw. 
eine fachgerechte Dokumentation und 
Bergung der Denkmäler im Falle unver-
meidbarer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen Einzelfallprüfung 
auf vorliegende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 
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Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich „Industrie und 
Gewerbe“ hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen als positiv zu bewerten. Durch den Neubau 
bzw. Ausbau oder die Optimierung industrieller/gewerblicher (Klär-)Anlagen ergeben sich groß-
räumig wirksame Verbesserungen des chemischen und ökologischen Zustandes der Oberflä-
chengewässer. Dies wirkt sich positiv auf die Schutzgüter Mensch, Wasser sowie Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt aus. 

Demgegenüber stehen räumlich begrenzt negative anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 
hinsichtlich der Neuversiegelung von Böden, die bei Aus- und Umbaumaßnahmen nicht ausge-
schlossen werden können. Weiterhin sind zusätzliche Immissionen mit Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Mensch und Landschaft sowie die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes möglich. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, das Schutzgut Boden und Landschaften mit beson-
derer Wertigkeit. 

Eine konkrete, quantifizierende Bewertung kann nur einzelfallbezogen erfolgen, da die Wirkinten-
sitäten in Abhängigkeit von der Art, der Größenordnung und den konkreten Standorten der Klär-
anlagen erheblich variieren können. Mit der im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu treffenden 
Standortwahl können Beeinträchtigungen von Objekten des Denkmalschutzes, des Landschafts-
bildes, von Schutzgebieten u. a. wertvollen Lebensräumen von Pflanzen und Tieren, hochwerti-
gen Böden etc. vermieden werden. Für nicht vermeidbare Beeinträchtigungen von Naturhaushalt 
und Landschaftsbild sind auf der Zulassungsebene Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation standortbezogen zu prüfen und festzulegen. 

  



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

68 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Bergbau – Punktquellen, Oberflächengewässer“ 

Maßnahmen zur Minderung der Belastungen aus dem Bergbau sind im Wesentlichen auf die 
Bereiche des Steinkohlebergbaus (Belastung von Gewässern in den Teileinzugsgebieten Lippe, 
Ruhr, Rheingraben Nord und Emscher insbesondere mit Chlorid) und Braunkohletagebaus (Be-
lastungen der Gewässer im Erfteinzugsgebiet) sowie auf Bereiche des ehemaligen Erzbergbaus 
begrenzt.  

Der Steinkohlebergbau in NRW wurde im Jahr 2018 eingestellt. Grubenwasserableitungen sind 
aber auch nach Einstellung des Steinkohlebergbaus weiterhin erforderlich, da durch teils massive 
Bergsenkungen die natürliche Geländemorphologie stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Ziel 
langfristiger Planungen ist es, die Einleitungen zum einen so weit wie möglich zu minimieren und 
zum anderen verbleibende Reste nur in leistungsfähige Gewässer einzuleiten, sodass die Aus-
wirkungen durch Verdünnung minimiert werden können.  

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Maßnahmenplanung 
und haben keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 18: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – 
Punktquellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

14 13 - 1 - 

16 
Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus dem 
Bergbau (ausgenommen Abwasser, Nieder-
schlags-, Kühlwasser) 

14 13 - 1 - 

Konzeptmaßnahmen 34 31 1 2 - 

501 Konzepte/Studien 7 6 - 1 - 

508 Vertiefende Untersuchungen 27 25 1 1 - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 48 44 1 3 - 
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Abbildung 5: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Punktquellen, Maßnah-
men zur Reduzierung der Einleitungen aus dem Bergbau 
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Tabelle 19: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – 
Punktquellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich nega-
tiver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen 
vor schädlichen Um-
welteinwirkungen 
(menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Sehr positive Wirkung auf die 
Gewässerbiozönose durch Re-
duktion der Salz- (vor allem Chlo-
rid) und Schwermetallbelastung 
und Minderung der durch Einlei-
tung von Grubenwasser beding-
ten hydromorphologischen Be-
lastungen. Durch Leitungsbau 
zur separaten Ableitung des Gru-
benwassers sind in Abhängigkeit 
von der Standortsituation nega-
tive Auswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke 
hochwertiger Lebensräume ge-
schützter Flächen (z. B. Na-
tura 2000-Gebiete) sowie auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich. 

Trassenwahl bei Leitungsbau, ggf. FFH-
Vorprüfung in Abhängigkeit der Standort-
situation: Erstellung eines Maßnahmen-
konzepts zur Vermeidung erheblicher 
Umweltauswirkungen auf Tier- und Pflan-
zenlebensräume sowie auf geschützte 
Tier- und Pflanzenarten während der Sa-
nierungsphase. Insbesondere Berück-
sichtigung tiergruppenspezifischer Anfor-
derungen an Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten (z. B. Brut- und Setzzeiten ge-
schützter Arten), Einhalten von Rodungs-
zeiten, Sicherung hochwertiger Biotop-
strukturen während der Sanierungs-
phase, z. B. durch Ausweisung von 
Tabu-Zonen, und Beachtung der Anfor-
derungen der technischen Regelwerke 
(u. a. DIN-Normen). Ggf. Maßnahmen-
konzept zum Ausgleich bzw. zur Kom-
pensation unvermeidbarer Beeinträchti-
gungen erforderlich. 

++ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Sehr positive Wirkung, insbeson-
dere durch Reduktion der Salz-
belastung. 

 ++ 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

keine erhebliche Wirkung 

Der Neubau von Leitungen zur 
Ableitung des Grubenwassers 
kann eine potenzielle Barrierewir-
kung auf verschiedene Faunapo-
pulationen auslösen. 

Bei der Standortwahl für einen Leitungs-
bau, insbesondere bei Bauvorhaben im 
näheren Gewässerumfeld sind mögliche 
Wanderrouten, z. B. von Amphibien, zu 
berücksichtigen und Beeinträchtigungen 
zu vermeiden (z. B. Anpassung der Bau-
zeiten an Fortpflanzungszeiten). 

0 

Fläche keine erhebliche Wirkung   0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich nega-
tiver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  

Bodenstrukturschädigung wäh-
rend Baumaßnahme bei Lei-
tungsbau möglich. 

Trassenwahl bei Leitungsbau: Insbeson-
dere im Außenbereich ist die Inanspruch-
nahme von ungestörten natürlichen Bö-
den, z. B. durch Verlegung unterhalb von 
Straßen und Wegen, möglichst zu ver-
meiden. Anforderungen technischer Re-
gelungen (u. a. DIN-Normen) beachten, 
insbesondere keine Befahrung bei zu 
nassen Bodenverhältnissen, begrenzen 
der Lasteinträge, Ausweisung von Bau-
tabu-Zonen und Schutz der Randflächen, 
Bauüberwachung. 

Vermeidung der Inanspruchnahme von 
Böden mit hohem Biotopentwicklungspo-
tenzial. 

0 

Senkung Schadstoff-
belastung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial positive Wirkung durch Verringe-
rung der Salz- und Schwermetall-
belastung von Auenböden. 

 + 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Sehr positive Wirkung auf die 
Gewässerbiozönose durch Re-
duktion der Salz- (vor allem Chlo-
rid) und Schwermetallbelastung 
und Minderung der durch Einlei-
tung von Grubenwasser beding-
ten hydromorphologischer Belas-
tungen. 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch Minde-
rung der Schwermetallbelastung. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung Standortwahl bei Baumaßnahmen: Ver-
meidung der Beanspruchung land-
schaftsbildprägender Strukturelemente. 

0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich nega-
tiver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen: Standortwahl 
Standort möglichst außerhalb schützens-
werter Bereiche. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen: Einzelfallprüfung 
auf vorliegende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus Punktquellen des Bergbaus sind nur re-
gional von Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen sehr positiv zu be-
werten. Es bestehen vor allem sehr positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Wasser 
und Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie positive Wirkung auf das Schutzgut Boden 
(Auenböden). 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, das Schutzgut Boden und Landschaften mit beson-
derer Wertigkeit. 

Mit der im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu treffenden Standortwahl können Beeinträchti-
gungen von Objekten des Denkmalschutzes, des Landschaftsbildes, Schutzgebieten u. a. wert-
vollen Lebensräumen von Pflanzen und Tieren, hochwertigen Böden etc. vermieden werden. Für 
nicht vermeidbare Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild sind auf der Zu-
lassungsebene Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur 
Kompensation standortbezogen zu prüfen und festzulegen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Wärmebelastung – Punktquellen, Oberflächenge-
wässer“ 

Wärmebelastungen sind an Gewässerabschnitten der Erft, Wupper, Lippe, der Ruhr sowie am 
Rhein (Rheingraben Nord) relevant. Sie resultieren in einigen Fällen aus der Einleitung von 
Sümpfungswassen (Erftgebiet), in weiteren Fällen aus bestehenden Kraftwerken. Im letzteren 
Fall sind vor allem Optimierungen der Betriebsweise vorgesehen, längerfristig sind auch Um- 
oder Neubauten denkbar. Dies ist jedoch nicht Gegenstand des Bewirtschaftungsplans. 

Als Vollzugsmaßnahmen kommen die Realisierung einer optimierten Rücklaufkühlung, Kühltei-
che, Abkühlstrecken und Trockenkühlungsanlagen infrage. Hinweise zu den Umweltauswirkun-
gen und Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer Umweltauswirkungen finden sich 
im Referenzdokument über die „Besten verfügbaren Techniken“ (BVT) bei industriellen Kühlsys-
temen (UBA 2001). 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Konzeptionelle 
Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

Tabelle 20: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Wärmebelas-
tungen – Punktquellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

7 7 - - - 

17 
Reduzierung der Belastungen durch Wärmeein-
leitung 

7 7 - - - 

 

Tabelle 21: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Wärmebelas-
tung – Punktquellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung Lärmminderungsmaßnahmen z. B. durch 
Anwendung geräuscharmer Geräte und 
Dämpfungsmaßnahmen vornehmlich an 
Ein- und Auslässen mechanischer Kühl-
türme. 

0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, 
Erholung und Frei-
zeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Positive Wirkung auf die Gewäs-
serbiozönose durch Tempera-
turminderung und dadurch be-
dingte Erhöhung des Sauerstoff-
gehalts des Gewässers. 

Bei Wasserentnahme können 
Fische und andere aquatische 
Lebewesen durch Aufprall oder 
Mitreißen geschädigt werden. 

Durch Flächeninanspruchnahme 
und Störungen während der 
Bauphase sind in Abhängigkeit 
von der Standortsituation nega-
tive Auswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke 
hochwertiger Lebensräume ge-
schützter Flächen (z. B. Na-
tura 2000-Gebiete) sowie auf 
geschützte Tier- und Pflanzen-
arten möglich. 

Verminderung des Aufpralls und Mitreißens 
von Wasserlebewesen durch geeignete Ge-
staltung und Positionierung des Wasserzu-
laufs (Gitter, Barrieren, Licht, Schall). Nach 
Biotopanalyse Standortwahl, Standorte 
möglichst außerhalb geschützter Flächen, 
ggf. FFH-Vorprüfung in Abhängigkeit der 
Standortsituation. Erstellung eines Maßnah-
menkonzepts zur Vermeidung erheblicher 
Umweltauswirkungen und ggf. zum Aus-
gleich bzw. zur Kompensation unvermeid-
barer Beeinträchtigungen auf Tier- und 
Pflanzenlebensräume sowie auf geschützte 
Tier- und Pflanzenarten während der Bau-
phase. Insbesondere Berücksichtigung tier-
gruppenspezifischer Anforderungen an 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z. B. 
Brut- und Setzzeiten geschützter Arten), 
Einhalten von Rodungszeiten, Sicherung 
hochwertiger Biotopstrukturen während der 
Bauphase z. B. durch Ausweisung von 
Tabu-Zonen und Beachtung der Anforde-
rungen technischer Regelwerke (u. a. DIN-
Normen). 

+ 

Sicherung der biolo-
gischen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwer-
tung von Lebensräumen im Ge-
wässer, Rückkehr heimischer 
Arten mit entsprechendem Tem-
peraturanspruch. 

 + 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

Positive Wirkung, da bei Aufwer-
tung von Gewässerbiotopen das 
Potenzial zur Biotopvernetzung 
steigt. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung   0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung Potenzielle Flächeninanspruchnahme auf 
das notwendige Maß einschränken und auf 
vorgenutzte naturferne Böden lenken, Flä-
chenrecycling oder Entsiegelung. 

0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der 
natürlichen Boden-
funktionen (inkl. 
Schutz der Boden-
struktur) 

keine erhebliche Wirkung  

Bodenstrukturschädigung bei 
Baumaßnahmen möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen 
sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen) zu 
beachten und Bodenkundliche 
Baubegleitungen durchzuführen, 
insbesondere keine Befahrung bei zu 
nassen Bodenverhältnissen, begrenzen der 
Lasteinträge, Erdmassenausgleich, 
Erdaushubverwertung, Ausweisung von 
Bautabu-Zonen und Schutz der 
Randflächen, Bauüberwachung. 

0 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

75 

Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Standortwahl, Ausschluss der 
Inanspruchnahme von Böden mit hohen 
Biotopentwicklungspotenzial. 

Senkung Schadstoff-
belastung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung Standortwahl, Flächeninanspruchnahme 
auf Böden mit geringem Ertragspotenzial 
oder vorgenutzte naturferne Böden lenken. 

0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflä-
chengewässer 

Positive Wirkungen auf den öko-
logischen Zustand des Gewäs-
sers durch Aufwertung der Ge-
wässerlebensräume. 

Bei Wasserentnahme können 
Fische und andere Wasserlebe-
wesen durch Aufprall oder Mit-
reißen geschädigt werden. 

Verminderung des Aufpralls und Mitreißens 
von Wasserlebewesen durch geeignete Ge-
staltung und Positionierung des Wasserzu-
laufs (Gitter, Barrieren, Licht, Schall) nach 
Biotopanalyse. Optimierte Kühlwasserbe-
handlung, Standort- und Verfahrenswahl: 
keine zu hohen Wasserentnahmen. 

+ 

Guter chemischer 
Zustand Oberflä-
chengewässer 

Keine erhebliche Wirkung, da im 
Allgemeinen keine bedeutsa-
men Mengen prioritärer Stoffe 
durch Kühlwasserzusatzstoffe 
eingetragen werden. 

 0 

Guter chemischer 
Zustand Grundwas-
ser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung 

Gegenüber Durchlaufkühlung 
höherer Energieverbrauch für 
Hilfseinrichtungen (z. B. für 
Pumpen, Ventilatoren) und 
durch Absinken des Wirkungs-
grades bei Kraftwerken. 

Wahl des Kühlsystems, direkten Energie-
verbrauch, z. B. durch Einsatz energiespa-
render Geräte, minimieren. 

0 

Erhalt/Entwicklung 
klimarelevanter 
Räume 

 keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Viel-
falt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung Standortwahl, Vermeidung der Beanspru-
chung landschaftsbildprägender Struktur-
elemente im Rahmen der technischen Opti-
mierungsmaßnahmen. 

0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Potenzielle kleinräumige Baumaßnahmen, 
die im Rahmen technischer Optimierungs-
maßnahmen erfolgen, sind möglichst au-
ßerhalb von geschützten und zu vermuten-
den Bodendenkmälern anzuordnen. Bei ei-
ner potenziellen Beeinträchtigung sind die 
Maßnahmen so zu konzipieren, dass die 
Bodendenkmalsubstanz so gering wie mög-
lich beeinträchtigt wird bzw. eine fachge-
rechte Dokumentation und Bergung der 
Denkmäler im Falle unvermeidbarer Ein-
griffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zur Minderung von Wärmebelastung sind nur in wenigen Wasserkörpern be-
deutsam und haben daher nur eine geringe Bedeutung innerhalb des Maßnahmenprogramms 
NRW. Schutzgutübergreifend sind die Maßnahmen zur Minderung von Wärmebelastungen als 
positiv zu bewerten. Es bestehen vor allem großräumig positive Umweltauswirkungen auf den 
ökologischen Zustand der Oberflächengewässer. Diese wirken sich positiv auf das Schutzgut 
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt aus. 

Demgegenüber können in räumlich begrenztem Umfang negative betriebsbedingte Auswirkun-
gen, vor allem im Hinblick auf das Schutzgut Mensch, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 
und Kulturgüter, auftreten. In Abhängigkeit der zu gewährleistenden Kühlleistung sind die örtli-
chen Klimaverhältnisse, der Schallschutz, der Bodenschutz und die aquatischen Lebewesen be-
sonders zu beachten. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler Die entwickelten schutzgutspezifischen Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer 
Beeinträchtigungen sind standort- und vorhabenbezogen zu prüfen. Unter Beachtung der stand-
ortspezifischen Verhältnisse ist nach Abwägung mit den jeweils vorliegenden Umweltauswirkun-
gen ein möglichst effizienter Energieeinsatz sicherzustellen. 

Eine konkrete, quantifizierende Bewertung kann nur einzelfallbezogen erfolgen, da die Wirkinten-
sitäten in Abhängigkeit von der Art und Ausgestaltung der technischen Optimierungsmaßnahmen 
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variieren können. Welche Umweltwirkungen letztlich auftreten ist in hohem Maße standortspezi-
fisch und daher in den nachfolgenden Umweltprüfverfahren im Einzelfall zu betrachten.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige Punktquellen, Oberflächengewässer“ 

Für den Belastungsbereich „Sonstige Punktquellen“ ist neben den konzeptionellen Maßnahmen 
zur weitgehenden Aufklärung von Belastungen lediglich die Programmmaßnahme 18 vorgese-
hen. Sie dient als Auffangmaßnahme für die Fälle, die nicht durch die vorab genannten Maßnah-
men erfasst werden.  

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Maßnahmenplanung 
und haben keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 22: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige Punkt-
quellen – Punktquellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

15 11 1 1 2 

18 
Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen 
Punktquellen 

15 11 1 1 2 

Konzeptmaßnahmen 9 8 1 - - 

501 Konzepte/Studien 3 3 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 6 5 1 - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 24 19 2 1 2 

 

Tabelle 23: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige 
Punktquellen – Punktquellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschli-
che Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, 
Erholung und Frei-
zeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Tiere, Pflanzen, 
biologische Viel-
falt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, 
Pflanzen, Lebens-
räume 

Positive Wirkung, Stoffeinträge wer-
den verringert, weitere Wirkungen 
sind nicht zu erwarten, da es sich 
hier hauptsächlich um Maßnahmen 
handelt, die zu einer optimierten Nut-
zung vorhandener Anlagen führen. 

Standortwahl bei Neubaumaßnahmen, 
Standorte möglichst außerhalb ge-
schützter Flächen, ggf. FFH-
Vorprüfung. 

+ 

Sicherung der bio-
logischen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung 
von Lebensräumen. 

 + 

Schaffung eines Bi-
otopverbunds/ 
Durchgängigkeit 
von Fließgewäs-
sern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Um-
gang mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder 
Wiederherstellung 
der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. 
Schutz der Boden-
struktur) 

keine erhebliche Wirkung Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen) zu be-
achten und Bodenkundliche Baubeglei-
tungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, Erdaus-
hubverwertung, Ausweisung von Bau-
tabu-Zonen und Schutz der Randflä-
chen, Bauüberwachung. 

0 

Senkung Schad-
stoffbelastung 

Positive Wirkung wegen Verringe-
rung der Schadstoffbelastung von 
Auenböden. 

Durch Versickerung kann es zur 
Schadstoffanreicherung im Versicke-
rungsbereich kommen. 

Maßnahme an Schadstoffbelastung der 
Straßenabläufe anpassen, z. B. keine 
Muldenversickerung bei stark belaste-
tem Ablauf. 

+ 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung Standortwahl: Flächeninanspruch-
nahme auf Böden mit geringem Er-
tragspotenzial oder vorgenutzte natur-
ferne Böden lenken. 

0 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflä-
chengewässer 

Sehr positive Wirkungen auf den öko-
logischen Zustand des Gewässers 
durch Reduzierung der Schadstoff-
einträge. 

 + 

Guter chemischer 
Zustand Oberflä-
chengewässer 

Sehr positive Wirkung durch Reduk-
tion der Schadstoffeinträge. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer 
Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmä-
ßiger Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

Positive Wirkung durch Reduktion 
der Schadstoffeinträge in die Oberflä-
chengewässer. 

 + 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der 
Treibhausgasemis-
sionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung 
klimarelevanter 
Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Viel-
falt, naturräumli-
chen Eigenart und 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung Vermeidung der Beanspruchung land-
schaftsbildprägender Strukturelemente. 

0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Baumaßnahmen sind möglichst außer-
halb von geschützten und zu vermuten-
den Bodendenkmälern anzuordnen; bei 
einer potenziellen Beeinträchtigung 
sind die Maßnahmen so zu konzipieren, 
dass die Bodendenkmalsubstanz so 
gering wie möglich beeinträchtigt wird 
bzw. eine fachgerechte Dokumentation 
und Bergung der Denkmäler im Falle 
unvermeidbarer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgü-
ter 

keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sach-
gütern 

keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 
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Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus sonstigen Punktquellen haben einen ge-
ringen Stellenwert im Maßnahmenprogramm NRW. Schutzgutübergreifend sind die Programm-
maßnahmen positiv zu bewerten. Es bestehen positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie Wasser, insbesondere auf den ökologischen 
und chemischen Zustand der Oberflächengewässer und der Nordsee. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, für das Schutzgut Boden sowie für Landschaften mit 
hoher Wertigkeit. Die entwickelten schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen sind 
standort- und vorhabenbezogen zu prüfen. 
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7.2.1.2 Diffuse Quellen 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Landwirtschaft – diffuse Quellen, Oberflächenge-
wässer“ 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Landwirtschaft“ betreffen vor allem die stark ackerbaulich 
genutzten Teileinzugsgebiete Erft, Deltarhein, Lippe und die Einzugsgebiete von Maas, Ems und 
Weser in NRW. 

Die Schwerpunkte der geplanten Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft beziehen sich auf die 
Programmmaßnahmen „Reduzierung Erosion und Abschwemmung“ sowie „Reduzierung Nähr-
stoffeintrag“ zur Reduzierung der Pflanzenschutzmittel- und direkten Nährstoffeinträgen bzw. bei 
den konzeptionellen Maßnahmen auf die „Beratung“. 

In den belasteten Gebieten ist eine gezielte landwirtschaftliche Beratung einzelner Betriebe ge-
plant. Im Vordergrund stehen Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialein-
träge durch Erosion und Abschwemmung sowie die Maßnahmen zur Reduzierung auswa-
schungsbedingter Nährstoffeinträge. Mögliche Einzelmaßnahmen sind im Vollzugsmaßnahmen-
katalog spezifiziert. Einige dieser Maßnahmen werden als Agrarumweltmaßnahmen im Nord-
rhein-Westfalen-Programm Ländlicher Raum gefördert. Soweit über die Grundsätze der ord-
nungsgemäßen Landbewirtschaftung hinausgehende Maßnahmen zur Verbesserung der Was-
serqualität erforderlich sind, werden diese auf kooperativer Basis so entwickelt, dass wirtschaftli-
che Nachteile für die Bewirtschafter vermieden werden. 

Bei den Maßnahmen bestehen Überschneidungen zum Belastungsbereich „diffuse Quellen Land-
wirtschaft“ im Hinblick auf das Grundwasser. Im Vergleich zum Belastungsbereich für das Grund-
wasser haben hier zusätzlich die Maßnahmen zur Reduzierung der Phosphat- und Sedimentein-
träge in die Gewässer einen hohen Stellenwert. 

Tabelle 24: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Landwirtschaft – 
diffuse Quellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

1.244 585 238 240 181 

27 
Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft 

13 6 - - 7 

28 
Reduzierung der Nährstoffeinträge durch An-
lage von Gewässerschutzstreifen 

6 2 - - 4 

29 
Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterial-
einträge durch Erosion und Abschwemmung 
aus der Landwirtschaft 

526 258 86 118 64 

30 
Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Aus-
waschung aus der Landwirtschaft 

464 183 131 94 56 

32 
Reduzierung der Einträge von Pflanzenschutz-
mitteln aus der Landwirtschaft 

235 136 21 28 50 
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PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

Konzeptmaßnahmen 846 443 146 167 90 

501 Konzepte/Studien 1 1 - - - 

504 Beratungsmaßnahmen Landwirtschaft 768 368 145 166 89 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 77 74 1 1 1 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 2.090 1.028 384 407 271 
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Abbildung 6: Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Diffuse Quellen, Landwirtschaft 
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Tabelle 25: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Landwirtschaft 
– diffuse Quellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Aus-
gleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

Positive Wirkung durch Verringerung der 
Schadstoffbelastung von Gewässern. 

 + 

Sicherung der Lebensquali-
tät (Wohnen, Wohnumfeld, 
Erholung und Freizeitfunkti-
onen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz Positive Wirkung durch Förderung der 
Versickerungsfähigkeit von Böden durch 
konservierende Bodenbearbeitung und 
stärkere Bodenbedeckung, z. B. durch 
Zwischenfruchtanbau; Steigerung des 
natürlichen Wasserrückhalts. 

 + 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume 

Sehr positive Wirkung durch Verringe-
rung der Sediment-, Phosphor- und 
Pflanzenschutzmitteleinträge in die Ge-
wässer, positive bis sehr positive Wir-
kung durch vermehrte Bodenbedeckung 
und Begrünung (z. B. durch Zwischen-
fruchtanbau, Grünstreifen, spätes Einar-
beiten von Ernterückständen) und Ge-
wässerschutzstreifen, positive Wirkung 
durch Verringerung von N-Einträgen in 
empfindliche Biotope durch Verringerung 
gasförmiger Stickstoffverluste und Verrin-
gerung von lateralen Stickstoffeinträgen 
in Senkenböden. 

 ++ 

Sicherung der biologischen 
Vielfalt 

Sehr positive Wirkung durch Aufwertung 
von Lebensräumen insbesondere im und 
am Gewässer, z. B. durch Umstellung 
auf ökologischen Landbau. 

 ++ 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

Sehr positive Wirkung, insbesondere 
durch Aufwertung von Lebensräumen im 
und am Gewässer (Gewässerschutzstrei-
fen, Extensivierungen). 

 ++ 

Fläche keine erhebliche Wirkung   0 

Sparsamer Umgang mit Bo-
den 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Aus-
gleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Boden sehr positive Wirkung  ++ 

Sicherung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. Schutz 
der Bodenstruktur) 

Sehr positive Wirkung durch Verringe-
rung des Bodenabtrags. 

 ++ 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

sehr positive Wirkung  ++ 

Ertragspotenzial Positive Wirkung durch Erosionsschutz, 
z. B. Zwischenfruchtanbau, Hangrinnen-
begrünung. 

 + 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Sehr positive Wirkung durch Verringe-
rung der Phosphor- und Partikeleinträge 
in die Gewässer und Gewässerrandstrei-
fen. 

 ++ 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Sehr positive Wirkung durch Verringe-
rung von Pflanzenschutzmitteleinträgen. 

 ++ 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch Verringe-
rung der Stickstoff- und Pflanzenschutz-
mitteleinträge ins Grundwasser. 

 ++ 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

Sehr positive Wirkung durch Verringe-
rung der Stickstoffeinträge in die Oberflä-
chengewässer bzw. ins Meer. 

 ++ 

Klima/Luft positive Wirkung  + 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

Positive Wirkung durch Verringerung der 
N2O-Emissionen aus der Denitrifikation 
durch bedarfsgerechte Stickstoffdüngung 
und geringeren Energiebedarf für Boden-
bearbeitung und Humusanreicherung 
(CO2-Senke) durch verminderte Minerali-
sation (konservierende Bodenbearbei-
tung, Begrünung). 

 + 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft positive Wirkung  + 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

Positive Wirkung durch Belebung des 
Landschaftsbildes durch Gewässer-
schutzstreifen, Begrünung und Zwischen-
fruchtanbau. 

  

Kulturelles Erbe positive Wirkung  + 

Erhalt von Kulturdenkmälern Erosionsschutzmaßnahmen haben posi-
tive Wirkung durch Erhalt von in erosi-
onsgefährdeten Lagen liegenden Boden-
denkmälern. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Aus-
gleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Sonstige Sachgüter positive Wirkung  + 

Schutz von Sachgütern Positive Wirkung, da Schäden durch Ab-
schwemmmassen aus der Bodenerosion 
und Hochwasser durch Förderung der 
Versickerungsfähigkeit der Böden (Be-
grünung, konservierende Bodenbearbei-
tung) seltener auftreten. 

 + 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) hoch 

Die Maßnahmen zur Minderung von Belastungen aus der Landwirtschaft haben einen hohen 
Stellenwert im Maßnahmenprogramm NRW. Die Reduzierung diffuser Stoffeinträge wirkt sich 
großräumig sehr positiv auf alle Schutzgüter aus. Durch die Maßnahmen profitieren im besonde-
ren Maße der Zustand der Gewässerökologie, der ökologischen Zustand der Oberflächengewäs-
ser und der chemische Zustand der Oberflächen- und Grundwasserkörper. Erheblich negative 
Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Altlasten/Altstandorte – diffuse Quellen, Oberflä-
chengewässer“ 

Diffuse Stoffausträge aus Altlasten/Altstandorten sind vor allem im industriellen Ballungsraum des 
Ruhrgebiets sowie in Gebieten mit traditionellem Erzbergbau vorzufinden. Umsetzungsmaßnah-
men sind für Teileinzugsgebiete im Bereich mit Hauptbelastungsquellen des Schwermetallein-
trags in den ehemaligen Erzabbaugebieten in der Eifel definiert worden. Die Maßnahmen sind 
u. a. für Nebengewässer der Emscher vorgesehen. Für andere Landesteile sind zunächst nur 
konzeptionelle Maßnahmen festgelegt worden. 

In den ehemaligen Erzabbaugebieten sollen die Schwermetallbelastungen reduziert werden. Bei 
diesem Belastungsbereich steht die Belastung der Oberflächengewässer im Vordergrund.  

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Maßnahmenplanung 
und haben keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 26: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Altlasten/Alt-
standorte – diffuse Quellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

Umsetzungsmaßnahmen Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

34 27 - 1 6 

25 
Reduzierung diffuser Stoffeinträge aus Altlasten 
und Altstandorten 

34 27 - 1 6 

Konzeptmaßnahmen 32 22 - 7 3 

501 Konzepte/Studien 3 1 - 2 - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 29 21 - 5 3 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 66 49 - 8 9 
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Abbildung 7: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Diffuse Quellen, Altlas-
ten/Altstandorte 
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Tabelle 27: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Altlasten/Alt-
standorte – diffuse Quellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

Positive Wirkung durch Verrin-
gerung der Schadstoffbelas-
tung von Böden und Gewäs-
sern. 

 + 

Sicherung der Lebensquali-
tät (Wohnen, Wohnumfeld, 
Erholung und Freizeitfunkti-
onen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume 

Positive Wirkung am Sanie-
rungsstandort und auf die Ge-
wässerbiozönose, da die 
Schadstoffgehalte verringert 
werden. 

Durch Sanierungsmaßnahmen 
sind in Abhängigkeit von der 
Standortsituation negative Aus-
wirkungen auf die Schutzziele 
und Schutzzwecke hochwerti-
ger Lebensräume geschützter 
Flächen (z. B. Natura 2000-Ge-
biete) sowie auf geschützte 
Tier- und Pflanzenarten mög-
lich. 

Ggf. FFH-Vorprüfung oder Prüfung 
artenschutzrechtlicher Aspekte. 

In Abhängigkeit der Standortsituation: 
Erstellung eines Maßnahmenkon-
zepts zur Vermeidung erheblicher 
Umweltauswirkungen und ggf. zum 
Ausgleich bzw. zur Kompensation un-
vermeidbarer Beeinträchtigungen auf 
Tier- und Pflanzenlebensräume sowie 
auf geschützte Tier- und Pflanzenar-
ten während der Sanierung. Insbe-
sondere Berücksichtigung tiergrup-
penspezifischer Anforderungen an 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(z. B. Brut- und Setzzeiten geschütz-
ter Arten), Einhalten von Rodungszei-
ten, Sicherung hochwertiger Biotop-
strukturen während der Sanierung, 
z. B. durch Ausweisung von Tabu-Zo-
nen und Beachtung der Anforderun-
gen technischer Regelwerke (u. a. 
DIN-Normen). 

+ 

Sicherung der biologischen 
Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwer-
tung von Lebensräumen im und 
am Gewässer. 

 + 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

Positive Wirkung, da bei Auf-
wertung von Gewässerbiotopen 
das Potenzial zur Biotopvernet-
zung steigt. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung   0 

Sparsamer Umgang mit Bo-
den 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Boden sehr positive Wirkung  ++ 

Sicherung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. Schutz 
der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

Sehr positive Wirkung durch 
Sanierung von Altlasten und 
Vermeidung von Schadstoffein-
trägen. 

Kontaminationen angrenzender Flä-
chen z. B. durch Schwarz-Weiß-Be-
reiche vermeiden. 

++ 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkungen auf den 
ökologischen Zustand des 
Gewässers durch Reduzierung 
der Schadstoffeinträge. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkung durch Reduk-
tion der Schadstoffeinträge. 

 + 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

Positive Wirkung durch 
Reduzierung der 
Schadstoffeinträge ins Grund-
wasser. 

 + 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

Positive Wirkung durch Reduk-
tion der Schadstoffeinträge in 
die Oberflächengewässer. 

 + 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt, na-
turräumlichen Eigenart und 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung Bei Sanierungsmaßnahmen Einzel-
fallprüfung auf vorliegende Sachgü-
ter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 
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Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von diffusen Stoffeinträgen aus Altlasten/Altstandorten sind 
regional von Bedeutung. Schutzgutübergreifend, insbesondere für den ökologischen und chemi-
schen Zustand der Oberflächengewässer und des chemischen Zustandes des Grundwassers, 
sind die Programmmaßnahmen positiv zu bewerten. Dadurch ergeben sich positive oder sehr 
positive Umweltauswirkungen bei den Schutzgütern Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, die biologi-
sche Vielfalt und Mensch. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler. In den nachfolgenden Verfahren sind die entwickelten 
schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. 
zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen standortbezogen zu prüfen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Bergbau – diffuse Quellen, Oberflächengewässer“ 

Die Umsetzungsmaßnahmen erstrecken sich auf zwei Oberflächenwasserkörper im Teileinzugs-
gebiet Sieg NRW und einen im Teileinzugsgebiet Rheingraben Nord. Dort sind Maßnahmen zur 
Reduzierung von Belastungen aus dem Altbergbau vorgesehen.  

Es werden lediglich die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Kon-
zeptmaßnahmen sind informativ dargestellt. Bei den Konzeptmaßnahmen handelt es sich um 
vertiefende Untersuchungen und Kontrollen. Die Konzeptmaßnahmen dienen der Ursachener-
mittlung oder Maßnahmenplanung und haben keine unmittelbaren Umweltwirkungen und werden 
daher im Rahmen der Umweltauswirkungen nicht betrachtet. 

Tabelle 28: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – dif-
fuse Quellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

2 2 - - - 

24 
Reduzierung diffuser Belastungen infolge Berg-
bau 

2 2 - - - 

Konzeptmaßnahmen 34 31 1 2  

501 Konzepte/Studien 7 6 - 1 - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 27 25 1 1 - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 36 33 1 2 - 
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Abbildung 8: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Diffuse Quellen, Berg-
bau 
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Tabelle 29: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – dif-
fuse Quellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Positive Wirkung auf die Gewässer-
biozönose durch Reduktion der 
stofflichen Belastungen. 

In Abhängigkeit der Standortsituation: 
Erstellung eines Maßnahmenkonzepts 
zur Vermeidung erheblicher Umwelt-
auswirkungen auf Tier- und Pflanzenle-
bensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Sanie-
rungsphase. Insbesondere Berücksich-
tigung tiergruppenspezifischer Anforde-
rungen an Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten (z. B. Brut- und Setzzeiten ge-
schützter Arten), Einhalten von Ro-
dungszeiten, Sicherung hochwertiger 
Biotopstrukturen während der Sanie-
rungsphase, z. B. durch Ausweisung 
von Tabu-Zonen und Beachtung der 
Anforderungen der technischen Regel-
werke (u. a. DIN-Normen). Ggf. Maß-
nahmenkonzept zum Ausgleich bzw. 
zur Kompensation unvermeidbarer Be-
einträchtigungen erforderlich. 

+ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Reduktion 
der Salzbelastung. 

 + 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Boden positive Wirkung   + 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  

Bodenstrukturschädigung der Rand-
flächen während Baumaßnahme 
möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen) zu be-
achten und Bodenkundliche Baubeglei-
tungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, Erdaus-
hubverwertung, Ausweisung von Bau-
tabu-Zonen und Schutz der Randflä-
chen, Bauüberwachung. 

0 

Senkung Schadstoff-
belastung 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung von Schwermetallbelastungen. 

 + 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung Strukturschäden vermeiden (s. o.) 0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Positive Wirkungen durch Reduzie-
rung der stofflichen Einträge. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch Reduzierung 
von Schwermetallbelastungen. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

Positive Wirkung durch Reduzierung 
von Schwermetallbelastungen. 

 + 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung Standortwahl bei Baumaßnahmen: Ver-
meidung der Beanspruchung land-
schaftsbildprägender Strukturelemente. 

0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Baumaßnahmen sind möglichst außer-
halb von geschützten und zu vermuten-
den Bodendenkmälern anzuordnen; bei 
einer potenziellen Beeinträchtigung 
sind die Maßnahmen so zu konzipie-
ren, dass die Bodendenkmalsubstanz 
so gering wie möglich beeinträchtigt 

0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

wird bzw. eine fachgerechte Dokumen-
tation und Bergung der Denkmäler im 
Falle unvermeidbarer Eingriffe erfolgt. 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen: Einzelfallprüfung 
auf vorliegende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus diffusen Quellen des Bergbaus sind nur 
regional von Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen positiv zu be-
werten. Es bestehen positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Tiere, Pflan-
zen und die biologische Vielfalt sowie insbesondere auf den ökologischen Zustand der Oberflä-
chengewässer und auf den chemischen Zustand des Oberflächen- und Grundwassers. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, das Schutzgut Boden sowie für Landschaften mit be-
sonderer Wertigkeit. Darüber hinaus sind die entwickelten schutzgutspezifischen Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer 
Beeinträchtigungen standort- und vorhabenbezogen zu prüfen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Diffuse Quellen - Bebaute Gebiete, Oberflächenge-
wässer“ 

Diffuse Stoffausträge aus bebauten Gebieten spielen nur eine untergeordnete Rolle. Stoffaus-
träge, die über Niederschlagswassereinleitungen gefasst werden, sind unter Punktquellen be-
rücksichtigt. Der diffuse, also nicht über Niederschlagswassereinleitungen gefasste, Austrag von 
Schadstoffen aus bebauten Gebieten ist meist nicht einfach zu erfassen und zu bewerten. Für 
den Belastungsbereich „Bebaute Gebiete“ ist lediglich die Umsetzungsmaßnahme 26 vorgese-
hen. Sie erstreckt sich ausschließlich auf Gewässerabschnitte an der Emscher und im Einzugs-
gebiet der Ems. 

Tabelle 30: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich bebaute Ge-
biete - diffuse Quellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

Umsetzungsmaßnahmen Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

3 1 - 2 - 

26 
Reduzierung diffuser Stoffeinträge von be-
festigten Flächen 

3 1 - 2 - 

Konzeptmaßnahmen 7 5 - 1 1 

501 Konzepte/Studien 1 - - - 1 

504 Beratungsmaßnahmen 1 1 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 5 4 - 1 - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 10 6 - 3 1 
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Abbildung 9: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Diffuse Quellen, Be-
baute Gebiete 
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Tabelle 31: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich bebaute Ge-
biete – diffuse Quellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

keine erhebliche Wirkung 

 

 0 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

keine erhebliche Wirkung,  

Kleinräumige positive Wirkung im 
Innenbereich durch Flächenentsie-
gelung, Begrünung von Dachflä-
chen möglich. 

 0 

Fläche keine erhebliche Wirkung   0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  

Kleinräumig positive Wirkung durch 
Flächenentsiegelung.  

 0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  

Kleinräumig positive Wirkung durch 
Wiederherstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen möglich, es kön-
nen ggf. aber auch Beeinträchtigun-
gen der Bodenfunktionen durch die 
Umsetzung technischer Maßnah-
men (z. B. Bau von Bodenfiltern) für 
eine konzentrierte Versickerung ent-
stehen. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen) zu be-
achten und Bodenkundliche Baubeglei-
tungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, Erdaus-
hubverwertung, Ausweisung von Bau-
tabu-Zonen und Schutz der Randflä-
chen, Bauüberwachung. 

0 

Senkung Schadstoff-
belastung 

keine erhebliche Wirkung  

Bei Niederschlagsversickerung kann 
es zur Schadstoffanreicherung im 
Versickerungsbereich kommen. 

 0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Positive Wirkung durch Minderung 
von Stoffeinträgen. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch Minderung 
von Stoffeinträgen. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

Positive Wirkung durch Minderung 
von Stoffeinträgen. 

 + 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

Positive Wirkung durch Steigerung 
der Grundwasserneubildungsrate 
durch Flächenentsiegelung. 

 + 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Baumaßnahmen sind möglichst außer-
halb von geschützten und zu vermuten-
den Bodendenkmälern anzuordnen; bei 
einer potenziellen Beeinträchtigung 
sind die Maßnahmen so zu konzipie-
ren, dass die Bodendenkmalsubstanz 
so gering wie möglich beeinträchtigt 
wird bzw. eine fachgerechte Dokumen-
tation und Bergung der Denkmäler im 
Falle unvermeidbarer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 
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Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen durch diffuse Stoffeinträge aus bebauten Ge-
bieten sind nur regional von Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen 
positiv zu bewerten. Es bestehen positive Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser, ins-
besondere auf den ökologischen und chemischen Zustand der Gewässer sowie auf den men-
genmäßigen Zustand des Grundwassers. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler und das Schutzgut Boden. Für nicht vermeidbare Be-
einträchtigungen von Schutzgütern sind auf der Zulassungsebene Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation standortbezogen zu prüfen und 
festzulegen.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige diffuse Quellen, Oberflächengewässer“ 

Maßnahmen für sonstige diffuse Quellen werden dann erforderlich, wenn einer Belastung keinem 
der vorgenannten Verursacherbereiche zugeordnet werden kann. Entsprechend umfassen die 
geplanten Maßnahmen ein breites Spektrum von der Verringerung der chemischen Belastungen 
aus Gleisanlagen bis zur Identifizierung und Verringerung von diffusen Einträgen aus dem urba-
nen Raum. 

Dieser Belastungsbereich zeichnet sich in dem Maßnahmenprogramm NRW durch zahlreiche 
konzeptionelle Maßnahmen aus, die zur Aufklärung von diffusen Belastungen dienen und ggf. in 
der Folge zu weiteren Umsetzungsmaßnahmen führen. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Maßnahmenplanung 
und haben keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 32: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich sonstige diffuse 
Quellen – diffuse Quellen, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

3 2 1 - - 

36 
Reduzierung der Belastungen aus anderen dif-
fusen Quellen 

3 2 1 - - 

Konzeptmaßnahmen 69 46 1 4 18 

501 Konzepte/Studien 4 2 - 1 1 

504 Beratungsmaßnahmen 23 10 - - 13 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 42 34 1 3 4 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 72 48 2 4 18 
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Abbildung 10: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Diffuse Quellen, Sons-
tige Belastungen 
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Tabelle 33: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich sonstige dif-
fuse Quellen – diffuse Quellen, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

Positive Wirkung durch Verringerung 
von Pflanzenschutzmittelgehalten im 
Grundwasser und Vermeidung einer 
Schadstoffanreicherung in der Nah-
rungskette. 

 + 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, 
Erholung und Frei-
zeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Mittel- bis langfristig positive Wir-
kung durch Minderung der Stoff- und 
Schadstoffbelastungen (Pflanzen-
schutzmittel), Vermeidung der Kon-
tamination bisher wenig belasteter 
Bachabschnitte. 

Ggf. FFH-Vorprüfung oder Prüfung ar-
tenschutzrechtlicher Aspekte in Abhän-
gigkeit der Standortsituation der ge-
planten Maßnahmen: Erstellung eines 
Maßnahmenkonzepts zur Vermeidung 
erheblicher Umweltauswirkungen auf 
Tier- und Pflanzenlebensräume sowie 
auf geschützte Tier- und Pflanzenarten 
während der Sanierungsphase. Insbe-
sondere Berücksichtigung tiergruppen-
spezifischer Anforderungen an Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten (z. B. 
Brut- und Setzzeiten geschützter Ar-
ten), Einhalten von Rodungszeiten, Si-
cherung hochwertiger Biotopstrukturen 
während der Sanierungsphase, z. B. 
durch Ausweisung von Tabu-Zonen 
und Beachtung der Anforderungen der 
technischen Regelwerke (u. a. DIN-
Normen). Ggf. Maßnahmenkonzept 
zum Ausgleich bzw. zur Kompensation 
unvermeidbarer Beeinträchtigungen er-
forderlich.  

+ 

Sicherung der biolo-
gischen Vielfalt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung   0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der 
natürlichen Boden-
funktionen (inkl. 
Schutz der Boden-
struktur) 

keine erhebliche Wirkung Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen) zu be-
achten und Bodenkundliche Baubeglei-
tungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, Erdaus-
hubverwertung, Ausweisung von Bau-
tabu-Zonen und Schutz der Randflä-
chen, Bauüberwachung. 

0 

Senkung Schadstoff-
belastung 

positive Wirkung  + 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Sehr positive Wirkungen durch Ver-
ringerung von nicht prioritären Stof-
fen der Anlage 6 und/oder weiterer 
gesetzlich nicht geregelter Stoffe im 
Oberflächengewässer. 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch Reduzierung 
von Stoff- und Schadstoffeinträgen. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch Verrin-
gerung der Pflanzenschutzmittelein-
träge ins Grundwasser. 

 ++ 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

Positive Wirkung durch Reduzierung 
von Stoff- und Schadstoffeinträgen 
in die Oberflächengewässer. 

 + 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung 
klimarelevanter 
Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Viel-
falt, naturräumlichen 
Eigenart und Schön-
heit 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Baumaßnahmen sind möglichst außer-
halb von geschützten und zu vermuten-
den Bodendenkmälern anzuordnen; bei 
einer potenziellen Beeinträchtigung 
sind die Maßnahmen so zu konzipie-
ren, dass die Bodendenkmalsubstanz 
so gering wie möglich beeinträchtigt 
wird bzw. eine fachgerechte Dokumen-
tation und Bergung der Denkmäler im 
Falle unvermeidbarer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus sonstigen diffusen Quellen sind nur in 
einzelnen Wasserkörpern von Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnah-
men sehr positiv zu bewerten. Es bestehen positive bis sehr positive Umweltauswirkungen auf 
die Schutzgüter Mensch, Boden, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie auf das Schutzgut 
Wasser. Sehr positive Wirkungen bestehen insbesondere auf den ökologischen Zustand der 
Oberflächengewässer, als auch auf den chemischen Zustand des Grundwassers. 

In Einzelfällen kann es ggf. zu baulichen Eingriffen im Gewässerumfeld oder zu Eingriffen in Ge-
wässersedimente kommen. In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind daher die möglichen 
Umweltauswirkungen auf diese und auf die Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch emp-
findlichen Gebiete gemäß UVPG, insbesondere den hochwertigen Lebensräumen und Schutz-
gebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die 
biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu untersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch 
für die Umweltauswirkungen auf die Bodenfunktionen sowie auf vorkommende Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmäler. Hier sind schutzgutspezifische Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen standort- 
und vorhabenbezogen zu prüfen. 
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7.2.1.3 Hydromorphologische Belastungen 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Durchgängigkeit, Oberflächengewässer“ 

Es sind bei fast allen Wasserkörpern Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerdurchgängig-
keit vorgesehen. 

Die Maßnahmen dienen der Vernetzung aquatischer Lebensräume. Dies geschieht durch Umbau 
oder Beseitigung von Querbauwerken und Verrohrungen. Teils wird dadurch auch ein natürlicher 
Geschiebetransport hergestellt. Die Maßnahmen beinhalten den Rückbau von Querbauwerken. 
In zahlreichen Fällen ist dies wegen bestehender Nutzungen oder sonstiger Restriktionen (z. B. 
auch aus Gründen des Denkmalschutzes) nicht möglich. In solchen Fällen kommen der Bau bzw. 
die Optimierung von Fischauf- bzw. Fischabstiegsanlagen, Maßnahmen zum Fischschutz, der 
Umbau von Verrohrungen oder Wehren bzw. Durchlässen und die Anlage von Umgehungsgerin-
nen infrage. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Maßnahmenplanung 
und haben keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 34: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Durchgängig-
keit, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

1.214 713 185 161 155 

68 
Herstellung der linearen Durchgängigkeit an 
Talsperren, Rückhaltebecken, Speichern und 
Fischteichen im Hauptschluss 

43 36 1 1 5 

69 

Herstellung/Verbesserung der linearen Durch-
gängigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstür-
zen, Durchlässen und sonstigen wasserbauli-
chen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 
Teil 13 

1.171 677 184 160 150 

Konzeptmaßnahmen 2 2 - - - 

501 Konzepte/Studien 2 2 - - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 1.216 715 185 161 155 
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Abbildung 11: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Hydromorphologische 
Belastungen, Durchgängigkeit (Steckbrief zu Maßnahme 76 s. Tabelle 37) 
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Tabelle 35: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Durchgängig-
keit, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswir-
kungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen 
vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen (menschli-
che Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  

 

 0 

Sicherung der Lebens-
qualität (Wohnen, Woh-
numfeld, Erholung und 
Freizeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflanzen, 
Lebensräume 

Sehr positiv, da Lebensräume im 
Gewässer insbesondere für Fische 
(insbesondere Europäischer Aal und 
Lachs) und Makrozoobenthos mitei-
nander vernetzt und wiederbesiedelt 
werden. Bei einigen Maßnahmen 
besteht außerdem positiver Effekt 
durch Verbesserung der Gewässer-
morphologie infolge der Gewährleis-
tung eines Sedimenttransports. In 
Einzelfällen haben Querbauwerke 
auch positive Effekte als Ausbrei-
tungsbarriere für unerwünscht ein-
wandernde Tierarten. Bei Absen-
kung der Stauhöhe (Wehrbeseiti-
gung) können bei Um-/Rückbau-
maßnahmen hochwertige Lebens-
räume von wasserabhängigen 
Landökosystemen negativ beein-
trächtigt werden. Während der Bau-
phase sind in Abhängigkeit von der 
Standortsituation negative Auswir-
kungen auf die Schutzziele und 
Schutzzwecke hochwertiger Lebens-
räume geschützter Flächen (z. B. 
Natura 2000-Gebiete) sowie auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich. 

Anpassung der Maßnahme an die 
örtliche Situation, ggf. FFH-
Vorprüfung. 

Verzicht auf Rück-, Umbaumaßnah-
men bei Gefährdung schützenswer-
ter Tierpopulationen durch Aufhe-
bung einer Ausbreitungsbarriere 
(z. B. Steinkrebs) prüfen. 

In Abhängigkeit der Standortsitua-
tion: Erstellung eines Maßnahmen-
konzepts zur Vermeidung erhebli-
cher Umweltauswirkungen auf Tier- 
und Pflanzenlebensräume sowie 
auf geschützte Tier- und Pflanzen-
arten während der Bauphase. Ins-
besondere Berücksichtigung tier-
gruppenspezifischer Anforderungen 
an Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(z. B. Brut- und Setzzeiten ge-
schützter Arten), Einhalten von Ro-
dungszeiten, Sicherung hochwerti-
ger Biotopstrukturen während der 
Bauphase, z. B. durch Ausweisung 
von Tabu-Zonen und Beachtung 
der Anforderungen der technischen 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen). 
Ggf. Maßnahmenkonzept zum Aus-
gleich bzw. zur Kompensation un-
vermeidbarer Beeinträchtigungen 
erforderlich. 

++ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Sehr positive Wirkung durch Aufwer-
tung von Lebensräumen im und am 
Gewässer. 

 ++ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswir-
kungen 

Be-
wer-
tung 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durchgän-
gigkeit von Fließgewäs-
sern 

Sehr positive Wirkung, da Gewäs-
serlebensräume vernetzt werden. 

 ++ 

Fläche keine erhebliche Wirkung   0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wieder-
herstellung der natürli-
chen Bodenfunktionen 
(inkl. Schutz der Boden-
struktur) 

keine erhebliche Wirkung  

Kleinräumige Bodenstrukturschädi-
gung bei Bauphase möglich. 

Wirkung auf Biotopentwicklungspo-
tenzial ist vom Einzelfall abhängig, 
positive oder negative Wirkungen 
möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaß-
nahmen sind Anforderungen techni-
scher Regelwerke (u. a. DIN-
Normen) zu beachten und Boden-
kundliche Baubegleitungen durch-
zuführen, insbesondere keine Be-
fahrung bei zu nassen Bodenver-
hältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, 
Erdaushubverwertung, Ausweisung 
von Bautabu-Zonen und Schutz der 
Randflächen, Bauüberwachung. 

Bei Veränderung der Wasserspie-
gellagen können wasserabhängige 
Ökosysteme beeinträchtigt werden, 
ggf. Beschränkung auf Umbaumaß-
nahmen statt Beseitigung von Weh-
ren. 

0 

Senkung Schadstoffbe-
lastung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser sehr positive Wirkung   ++ 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Sehr positive Wirkungen auf den 
ökologischen Zustand des Gewäs-
sers, insbesondere auf die aquati-
sche Fauna wegen Vernetzung von 
Gewässerabschnitten. In Kombina-
tion mit anderen strukturverbessern-
den Maßnahmen positive Wirkungen 
auf die Gewässerstruktur, u. a. 
durch Beseitigung von Rückstau. 
Förderung einer natürlichen Ab-
flussdynamik und eines natürlichen 
Geschiebetransports. Querbau-
werke dienen in ausgebauten Ge-
wässern häufig der Vermeidung von 
Tiefenerosion, bei Entfernung von 
derartigen Querbauwerken kann die 
Gewässerstruktur durch Tiefenero-
sion geschädigt werden. 

Einzelfallprüfungen, teils sind Kom-
binationen mit anderen Maßnah-
men, z. B. partielle Gewässerauf-
weitung, Stabilisierung der Gewäs-
sersohle bzw. Einbau einer rauen 
Gleite erforderlich, oder die Maß-
nahme ist auf den Umbau von 
Querbauwerken bzw. den Bau von 
Fischauf-/abstiegsanlagen zu be-
schränken. 

++ 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

112 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswir-
kungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger 
Zustand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  

Bei Änderung von Wasserspiegella-
gen sind positive oder negative Wir-
kungen möglich. 

Bei Veränderung von Wasserspie-
gellagen können grundwasserab-
hängige Landökosysteme beein-
trächtigt werden, ggf. Beschrän-
kung auf Umbaumaßnahmen statt 
Beseitigung von Wehren. 

0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

Sehr positive Wirkung durch Verbes-
serung der Lebensverhältnisse für 
Wanderfische. 

 ++ 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung 

 

Einzelfallprüfung bei Wasserkraft-
anlagen: Minimierung energetischer 
Verluste durch Erstellung eines 
Maßnahmenkonzepts zur gewäs-
seroptimierten und klimafreundli-
chen Wasserkraftnutzung, z. B. 
durch Optimierung der Pflichtwas-
serdotierung, Bau von Fischauf-
stiegsanlagen etc. 

0 

Erhalt/Entwicklung klima-
relevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt, 
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe negative Wirkung  - 

Erhalt von Kulturdenk-
mälern 

Negative Wirkung, in Einzelfällen 
sind denkmalgeschützte Mühlen 
oder andere historische Querbau-
werke betroffen, in Einzelfällen kön-
nen durch Änderung von Abflussver-
hältnissen, Zunahme der Über-
schwemmungshäufigkeit und bei 
Absenkung oder Erhöhung des 
Grundwasserspiegels (Druckwas-
ser) in der Aue liegende Kulturgüter 
geschädigt werden.  

Bei Baumaßnahmen sind Einzelfall-
prüfungen auf vorliegende Kulturgü-
ter, Bau- und Bodendenkmäler 
durchzuführen. Bei einer potenziel-
len Beeinträchtigung sind die Maß-
nahmen so zu konzipieren, dass die 
Bau- und Bodendenkmalsubstanz 
so gering wie möglich beeinträchtigt 
wird bzw. eine fachgerechte Doku-
mentation und Bergung der Denk-
mäler im Falle unvermeidbarer Ein-
griffe erfolgt. 

- 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung   0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 
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Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) hoch 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich „Durchgängigkeit“ sind ein sehr bedeutsamer Bestand-
teil des Maßnahmenprogramms NRW. Für die Herstellung des guten ökologischen Zustands/ 
Potenzials sind diese Maßnahmen unabdingbar. Schutzgutübergreifend sind die Maßnahmen 
zum Belastungsbereich „Durchgängigkeit“ hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen als positiv zu 
bewerten. Sehr positiv sind die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, die 
biologische Vielfalt und das Wasser. 

Negative Auswirkungen auf Schutzgüter können ausnahmsweise in den von Umgehungsgerin-
nen/Fischtreppen betroffenen Uferbereichen der Fließgewässer auftreten, wenn dort besonders 
schutzwürdige Vegetation oder typische Böden der Auen oder archäologische Bodendenkmäler 
auftreten. Im Einzelfall können – bei Kleinwasserkraftanlagen – überschaubare und daher im 
Ganzen betrachtet, vernachlässigbare Wirkungen durch verminderte CO2 neutrale Energiepro-
duktion entstehen. 

In den nachfolgenden Verfahren sind insbesondere die Auswirkungen von möglicherweise auf-
tretenden Wasserspiegeländerungen im Besonderen auf die grundwasserabhängige Landöko-
systeme, sonstigen Sachgüter und Kulturdenkmäler zu beachten. Als Denkmäler können z. B. 
Mühlen oder Querbauwerke auch direkt betroffen sein. Bei entsprechender Auswahl der Voll-
zugsmaßnahme lassen sich hier in der Regel Lösungen finden, die den Zielen der Wasserrah-
menrichtlinie und des Denkmalschutzes genügen. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen insbe-
sondere bei Baumaßnahmen und einer möglichen Beeinträchtigung grundwasserabhängiger 
Landökosysteme zu untersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltaus-
wirkungen auf vorkommende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler. Darüber hinaus sind die entwi-
ckelten schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Aus-
gleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen standort- und vorhabenbezo-
gen zu prüfen. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei dem Schutz von Kultur- und Bodendenkmä-
lern zu widmen.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Hydromorphologische Belastungen – Morphologie, 
Oberflächengewässer“ 

Es sind bei fast allen Wasserkörpern Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie 
vorgesehen. Die Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt unter Beachtung des Strahl-
wirkungskonzepts und greift damit nur abschnittsweise in die Wasserkörper ein.  

Die vorgesehenen morphologischen Maßnahmen zur Gestaltung von Strahlursprüngen, Trittstei-
nen und Strahlwegen stellen in der Regel Maßnahmenkombinationen verschiedener Programm- 
und Vollzugsmaßnahmen dar, die bei der Ausführungsplanung zu optimieren sind. Als Vollzugs-
maßnahmen sind vor allem Maßnahmen zur Sohl-, Ufer- und Laufentwicklung (z. B. Entfernung 
von Sohl- und Uferverbau, Totholzeinbau), die Anlage von Sohl-/Uferstrukturierungen und von 
Gerinneverläufen (Neutrassierung, Aufweitung und Anlage von Initialgerinnen) und Maßnahmen 
zur Gehölz- (z. B. Anlage von Gehölzsäumen) und Auenentwicklung (z. B. Reaktivierung Pri-
märaue, Anlage und eigendynamische Entwicklung von Sekundärauen, Anlage von Uferstreifen) 
vorgesehen. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. 

Tabelle 36: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Morphologie, 
Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

4.363 2.445 469 676 773 

70 
Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen 
einer eigendynamischen Gewässerentwick-
lung 

612 436 23 88 65 

71 Habitatverbesserung im vorhandenen Profil 1.055 535 176 193 151 

72 
Habitatverbesserung im Gewässer durch Lauf-
veränderung, Ufer oder Sohlgestaltung (bau-
lich) 

854 412 176 131 135 

73 Habitatverbesserung im Uferbereich 775 454 11 156 154 

74 
Auenentwicklung und Verbesserung von Habi-
taten 

647 353 71 91 132 

75 
Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzung) 

132 85 8 3 36 

76 
Technische und betriebliche Maßnahmen vor-
rangig zum Fischschutz an wasserbaulichen 
Anlagen 

37 27 1 8 1 

77 
Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. 
Sedimentmanagement 

38 19 3 6 10 

79 
Anpassung/Optimierung der Gewässerunter-
haltung 

212 124 - - 88 

80 
Maßnahmen zur Verbesserung der Morpholo-
gie an stehenden Gewässern 

1 - - - 1 

Konzeptmaßnahmen 2 2 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen  2 2 - - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 4.365 2.447 469 676 773 
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Abbildung 12: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Hydromorphologi-
sche Belastungen, Morphologie (Karte zu Maßnahme 76 s. Abbildung 11) 
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Tabelle 37: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Morphologie, 
Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltaus-
wirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

keine erheblichen Wirkungen  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

Positive Wirkung durch Aufwertung der 
Erholungsfunktion. 

 + 

Hochwasserschutz Positive Wirkung, durch Entwicklung der 
Gewässer- und teils von naturnahen Au-
enstrukturen wird der Abfluss verzögert 
und Retentionsraum gebildet. 

 + 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Sehr positiv, da u. a. hochwertige Le-
bensräume im Gewässer und der Aue 
neu geschaffen oder verbessert werden, 
die Durchgängigkeit verbessert wird 
(Maßnahme: 75 und 76) und eine Reduk-
tion der Phosphor- und Partikeleinträge 
bei Uferrandstreifen (Maßnahme 73 und 
74) erfolgt. 

Bei der Realisierung der Maßnahmen zu 
75 und 76 können anthropogen entstan-
dene Stillgewässerbiotope oder Feucht-
gebiete, z. B. durch die Reaktivierung 
von Altarmen, zerstört werden. Während 
der Bauphase (z. B. bei dem Bau von 
Umgehungsgerinnen/Fischtreppen) sind 
in Abhängigkeit von der Standortsituation 
negative Auswirkungen auf die Schutz-
ziele und Schutzzwecke hochwertiger Le-
bensräume geschützter Flächen (z. B. 
Natura 2000-Gebiete) sowie auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten möglich. 

Anpassung der Maßnahme an die 
örtliche Situation, ggf. FFH-
Vorprüfung in Abhängigkeit der 
Standortsituation. Erstellung eines 
Maßnahmenkonzepts zur Vermei-
dung erheblicher Umweltauswir-
kungen auf Tier- und Pflanzenle-
bensräume sowie auf geschützte 
Tier- und Pflanzenarten während 
der Bauphase, insbesondere Be-
rücksichtigung tiergruppenspezifi-
scher Anforderungen an Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
(z. B. Brut- und Setzzeiten ge-
schützter Arten), Einhalten von 
Rodungszeiten. Sicherung hoch-
wertiger Biotopstrukturen während 
der Bauphase, z. B. durch Aus-
weisung von Tabu-Zonen und Be-
achtung der Anforderungen der 
technischen Regelwerke (u. a. 
DIN-Normen). Ggf. Maßnahmen-
konzept zum Ausgleich bzw. zur 
Kompensation unvermeidbarer 
Beeinträchtigungen erforderlich. 

++ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Sehr positive Wirkung durch Aufwertung 
von Lebensräumen im und am Gewäs-
ser. 

 ++ 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

Sehr positive Wirkung, da durch Anwen-
dung des Trittsteinkonzepts und Aufwer-
tung von Gewässerbiotopen sowie durch 

 ++ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltaus-
wirkungen 

Be-
wer-
tung 

Erhöhung der lateralen und longitudina-
len Durchgängigkeit Biotope vernetzt 
werden. 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

Positive Wirkung auf das Biotopentwick-
lungspotenzial, da auentypische Lebens-
räume gebildet werden. 

Durch Nutzungsänderungen der Aueflä-
chen Bodenstrukturschädigung bei Bau-
phase möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzel-
maßnahmen sind Anforderungen 
technischer Regelwerke (u. a. 
DIN-Normen) zu beachten und 
Bodenkundliche Baubegleitungen 
durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen 
Bodenverhältnissen, begrenzen 
der Lasteinträge, Erdmassenaus-
gleich, Erdaushubverwertung, 
Ausweisung von Bautabu-Zonen 
und Schutz der Randflächen, 
Bauüberwachung. 

++ 

Senkung Schadstoff-
belastung 

keine erhebliche Wirkung, 

bei Förderung der Hochwasserre-
tention/Überschwemmung in der Aue, 
können bei schadstoffbelasteten Gewäs-
sern persistente Schadstoffe (insbeson-
dere PAK, Schwermetalle, PCB) in Auen-
böden angereichert werden. 

Bei stark schadstoffbelasteten 
Gewässern sollten keine kurzfris-
tig wirkenden Maßnahmen durch-
geführt werden, welche die Über-
schwemmungshäufigkeit fördern, 
erst ist die Schadstoffbelastung 
der Gewässer zu reduzieren. 

0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Sehr positive Wirkungen auf den ökologi-
schen Zustand des Gewässers durch 
Entwicklung von auetypischen Lebens-
raumstrukturen und Lebensräumen sowie 
durch Reduktion von Phosphor- und par-
tikulären Einträgen aus angrenzenden 
Nutzungen. 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch Verbesserung der 
stofflichen Belastungen durch Optimie-
rung der Filterfunktion natürlicher Auen. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

Positive Wirkung, da wegen der Abfluss-
verzögerung die Grundwasserneubildung 
ansteigt und Ausprägung und Entstehung 
von grundwasserabhängigen Landöko-
systemen teils begünstigt sind. 

 + 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

Positive Wirkung durch Aufwertung der 
Lebensräume für Wanderfische. 

 + 

Klima/Luft positive Wirkung  + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltaus-
wirkungen 

Be-
wer-
tung 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

Positive Wirkung durch die Entwicklung 
natürlicher Auenlebensräume (Auenwald, 
Feuchtgrünland). 

 + 

Landschaft sehr positive Wirkung  ++ 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

Sehr positive Wirkung, Aufwertung des 
Landschaftsbildes durch natürliche land-
schaftsbildbelebende oder -gliedernde 
Elemente; Gewässerstrukturentwicklung, 
Uferrandstreifen und Vegetationsentwick-
lung der Auen haben positive Wirkungen 
auf die naturraumtypische Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit von Auelandschaften. 

 ++ 

Kulturelles Erbe negative Wirkung  - 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

Negative Wirkungen durch die Inan-
spruchnahme von Uferbereichen (durch 
Fischtreppen, Laufveränderung, Ufer  
oder Sohlgestaltung). 

Bei Baumaßnahmen sind Einzel-
fallprüfungen auf vorliegende Kul-
turgüter, Bau- und Bodendenkmä-
ler durchzuführen. Bei einer po-
tenziellen Beeinträchtigung sind 
die Maßnahmen so zu konzipie-
ren, dass die Bodendenkmalsub-
stanz so gering wie möglich be-
einträchtigt wird bzw. eine fachge-
rechte Dokumentation und Ber-
gung der Denkmäler im Falle un-
vermeidbarer Eingriffe erfolgt. 

- 

Sonstige Sachgüter positive Wirkung  + 

Schutz von Sachgü-
tern 

Positive Wirkung, da die Hochwasserspit-
zen für die Unterlieger gedämpft werden 
und damit insgesamt weniger Hochwas-
serschäden auftreten. Am Maßnahmen-
ort können bei Zunahme der Über-
schwemmungshäufigkeit, durch eigendy-
namische Laufentwicklung oder Druck-
wasser Sachgüter geschädigt werden. 

Einzelfallprüfung bei bestehenden 
Restriktionen (partielle Ufersiche-
rung, Anpassung des Gewässer-
verlaufs bzw. der Entwicklungs-
maßnahme an bestehende 
Restriktionen) bei Baumaßnah-
men. Im Einzelfall Prüfung auf 
vorliegende Sachgüter, ggf. Ab-
stimmung mit den zuständigen 
Ver- oder Entsorgern und Erarbei-
tung eines geeigneten Konzepts. 

+ 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) hoch 
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Die Maßnahmen bilden einen wesentlichen Baustein des nordrhein-westfälischen Maßnahmen-
programms NRW. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen zum Belastungsbe-
reich Gewässermorphologie hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen als sehr positiv zu bewerten. 
Die Schutzgüter profitieren mehrheitlich von den vorgesehenen Maßnahmen. Sehr positive Um-
weltauswirkungen liegen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, das 
Landschaftsbild und insbesondere für das Schutzgut Wasser vor. Die Verbesserungen der Ge-
wässermorphologie fördern den ökologischen Zustand der Oberflächengewässer und der Nord-
see als auch den chemischen Zustand der Oberflächengewässer. Durch die Schaffung von Re-
tentionsraum wird ein natürlicher Hochwasserschutz gefördert. 

Demgegenüber können in Einzelfällen negative Auswirkungen bei der Flächeninanspruchnahme 
von landwirtschaftlichen Nutzflächen auftreten. Im Rahmen der späteren planerischen Abwägung 
und der Prüfung von Alternativen sind daher flächenschonende Maßnahmen mit sehr hohem 
ökologischen Aufwertungspotenzial einzubeziehen. Weiterhin kann es zu negativen Auswirkun-
gen auf Objekte mit kulturhistorischer Bedeutung kommen, insbesondere für den Fall der Vergrö-
ßerung der aktuellen Überflutungsaue oder in den von Umgehungsgerinnen/Fischtreppen be-
troffenen Uferbereichen der Fließgewässer.  

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler und für das Schutzgut Boden. Darüber hinaus sind die 
entwickelten schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum 
Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen standort- und vorhaben-
bezogen zu prüfen. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei dem Schutz von Kultur- und Boden-
denkmälern zu widmen.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Hydromorphologische Belastungen – Wasserhaus-
halt, Oberflächengewässer“ 

In allen nordrhein-westfälischen Einzugsgebieten von Rhein, Weser, Ems und Maas sind Maß-
nahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts vorgesehen. Ein Maßnahmenschwer-
punkt liegt im Einzugsgebiet des Rheins. 

Von besonderer Bedeutung sind Programmmaßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhal-
tes. Dies beinhaltet die Aktivierung natürlicher Rückhalteflächen, Deichrückverlegungen und die 
ökologische Flutung von Poldern. Des Weiteren sind Maßnahmen zur Gewährleistung von Min-
destabflüssen an Umgehungsgewässern von Querbauwerken und Staubereichen geplant. Zur 
Reduktion nutzungsbedingter Abflussspitzen werden Rückhaltungen oder ggf. sonstige Profilan-
passungen zur Minderung des hydraulischen Stresses an Einleitstellen vorgenommen. Die Maß-
nahmen tragen zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen für gewässertypkonforme Bio-
zönosen bei. Die sonstigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abfluss-
verhaltens beinhalten eine Regulierung der Wasserabgabe an Stauhaltungen. Dadurch soll ein 
gewässertypkonformer Abfluss unterhalb von Stauhaltungen sichergestellt werden. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Maßnahmenplanung 
und haben keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 38: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Hydromorpholo-
gische Belastungen – Wasserhaushalt, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

  Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

  1.727 1.066 230 205 226 

 Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

Umsetzungsmaßnahmen 220 164 8 14 34 

61 
Gewährleistung des erforderlichen Mindestab-
flusses 

57 48 5 - 4 

62 Verkürzung von Rückstaubereichen 37 31 - - 6 

63 
Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des gewässertypischen Abflussverhaltens 

43 21 2 6 14 

64 
Reduzierung von nutzungsbedingten Abfluss-
spitzen 

43 38 - 5 - 

65 Förderung des natürlichen Wasserrückhalts 40 26 1 3 10 

Konzeptmaßnahmen 20 14 1 - 5 

501 Konzepte/Studien 15 11 - - 4 

502 
Durchführung von F+E- und Demonstrations-
vorhaben 

1 - - - 1 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 4 3 1 - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 240 178 9 14 39 
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Abbildung 13: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Hydromorphologische 
Belastungen, Wasserhaushalt 
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Tabelle 39: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Hydromorpho-
logische Belastungen - Wasserhaushalt, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz Positive Wirkung durch Anschluss 
und Entwicklung von Überflutungs-
flächen und dadurch Verringerung 
der Hochwassergefährdung. 

 + 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Sehr positive Wirkung, Lebens-
räume werden durch Verbesse-
rung der Gewässermorphologie, 
Minderung des hydraulischen 
Stresses und durch Reaktivierung 
auentypischer Lebensräume auf-
gewertet. 

Durch Flächeninanspruchnahme 
und während der Bauphase sind in 
Abhängigkeit von der Standortsitu-
ation negative Auswirkungen auf 
die Schutzziele und Schutzzwecke 
hochwertiger Lebensräume ge-
schützter Flächen (z. B. Na-
tura 2000-Gebiete) sowie auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich. 

 

Standortwahl und Anpassung der Maß-
nahme an die örtliche Situation, Stand-
orte sind, soweit möglich, außerhalb ge-
schützter Flächen, die empfindlich ge-
genüber Flutungsereignissen (Zeitpunkt, 
Dauer und Höhe) reagieren können, an-
zulegen, ggf. FFH-Vorprüfung. 

In Abhängigkeit der Standortsituation: 
Erstellung eines Maßnahmenkonzepts 
zur Vermeidung erheblicher Umweltaus-
wirkungen auf Tier- und Pflanzenlebens-
räume sowie auf geschützte Tier- und 
Pflanzenarten während der Bauphase, 
insbesondere Berücksichtigung tiergrup-
penspezifischer Anforderungen an Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten (z. B. Brut- 
und Setzzeiten geschützter Arten), Ein-
halten von Rodungszeiten, Sicherung 
hochwertiger Biotopstrukturen während 
der Bauphase, z. B. durch Ausweisung 
von Tabu-Zonen und Beachtung der An-
forderungen der technischen Regel-
werke (u. a. DIN-Normen). Ggf. Maß-
nahmenkonzept zum Ausgleich bzw. zur 
Kompensation unvermeidbarer Beein-
trächtigungen erforderlich. 

++ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Sehr positive Wirkung durch Auf-
wertung von Lebensräumen im 
und am Gewässer. 

 ++ 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

123 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

Sehr positive Wirkung, da Gewäs-
serlebensräume aufgewertet und 
bei Sicherstellung ganzjähriger 
Mindestwasserabflüsse miteinan-
der vernetzt werden. 

 ++ 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  

Rückdeichungen sind ggf. mit der 
Inanspruchnahme von Fläche ver-
bunden. 

Flächeninanspruchnahme auf das not-
wendige Maß einschränken und auf vor-
genutzte naturferne Böden lenken, Flä-
chenrecycling oder Entsiegelung. 

0 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

Positive Wirkung für Biotopent-
wicklungspotenzial durch (Wieder-) 
Herstellung bzw. Sicherung der 
Auendynamik durch Schutz der 
Gewässerstruktur. 

Bei Deichbaumaßnahmen sind 
Verdichtungsschäden möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer 
Regelwerke (u. a. DIN-Normen) zu be-
achten und Bodenkundliche Baubeglei-
tungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Boden-
verhältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, Erdaushub-
verwertung, Ausweisung von Bautabu-
Zonen und Schutz der Randflächen, 
Bauüberwachung. 

+ 

Senkung Schadstoff-
belastung 

keine erhebliche Wirkung  

Bei den Programmmaßnahmen zur 
Erhöhung des natürlichen Rück-
halts, können bei schadstoffbelas-
teten Gewässern persistente 
Schadstoffe (insbesondere PAK, 
Schwermetalle, PCB) in den Auen-
böden angereichert werden. 

Situation prüfen, ggf. Schadstoffgehalte 
im Gewässer z. B. durch Maßnahmen 
an punktuellen Quellen reduzieren. 

0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  

Lokal vereinzelt negative Wirkung, 
da durch (Wieder-)Herstellung der 
Auendynamik und Anhebung des 
Grundwasserstandes Ertragssi-
cherheit und Ertragspotenzial sin-
ken. 

 0 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Sehr positive Wirkungen auf den 
ökologischen Zustand des Gewäs-
sers, durch Entwicklung auentypi-
scher Lebensräume, Reduzierung 
hydraulischer Belastungen und Si-
cherstellung des Mindestwasser-
abfluss. 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

Positive Wirkung, da grundwasser-
abhängige Landökosysteme in 
Auen entstehen können und 
Grundwasserneubildung in gerin-
gem Umfang gefördert wird. 

 + 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  

Positiver Effekt möglich, da bei He-
bung des Grundwasserstandes 
und zeitweiser Überflutung der 
standorttypische Humusgehalt 
(CO2-Speicher) ansteigt. 

 0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft positive Wirkung  + 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

Positive Wirkung, durch Reaktivie-
rung von Auenflächen. Aufwertung 
des Landschaftsbildes durch auen-
typische Vegetationsstrukturen.  

Lokal durch Rückverlegung von 
Deichen negative Wirkung auf das 
Landschaftsbild möglich. 

Vermeidung der Beanspruchung land-
schaftsbildprägender Strukturelemente; 
Einbindung der Bauwerke in die Land-
schaft durch Gestaltungsmaßnahmen. 

+ 

Kulturelles Erbe negative Wirkung  - 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

Negative Wirkung, Boden- und 
Kulturdenkmäler können durch 
Baumaßnahmen (Deichrückverle-
gung), Druckwasser und bei Über-
schwemmungen geschädigt wer-
den. 

Bei Baumaßnahmen sind Einzelfallprü-
fungen auf vorliegende Kulturgüter, Bau- 
und Bodendenkmäler durchzuführen. 
Bei einer potenziellen Beeinträchtigung 
sind die Maßnahmen so zu konzipieren, 
dass die Bodendenkmalsubstanz so ge-
ring wie möglich beeinträchtigt wird bzw. 
eine fachgerechte Dokumentation und 
Bergung der Denkmäler im Falle unver-
meidbarer Eingriffe erfolgt. 

- 

Sonstige Sachgüter positive Wirkung  + 

Schutz von Sachgü-
tern 

Positive Wirkung, da die Maßnah-
mengruppe einen Beitrag zur 
Dämpfung der Hochwasserspitzen 
für die Unterlieger leistet und damit 
weniger Hochwasserschäden auf-
treten, am Maßnahmenort können 
Sachgüter durch Baumaßnahmen, 
Druckwasserschäden und Über-
schwemmungen betroffen sein. 

Einzelfallprüfung am Standort (z. B. Prü-
fung der Druckwassersituation) auf mög-
liche Schädigungen von Sachgütern. 

+ 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 
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Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich „Wasserhaushalt“ sind schutzgutübergreifend als sehr 
positiv zu bewerten. Besonders positive Wirkungen bestehen für die Schutzgüter Boden, Tiere, 
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Landschaft, Menschen, sonstige Sachgüter und Wasser. 
Die Maßnahmen bewirken insbesondere eine Verbesserung des ökologischen Zustands, des 
mengenmäßigen Zustands des Grundwassers und fördern einen natürlichen Hochwasserschutz. 

Negative Auswirkungen hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme, z. B. für Erdbaumaßnahmen 
für Rückdeichungen oder Polderflächen, können auf Boden, Tiere/Pflanzen und biologische Viel-
falt und Kultur- und sonstige Sachgüter eintreten, die jedoch räumlich begrenzt sind. Dies gilt 
sofern Standorte zur Programmmaßnahme „Förderung des natürlichen Rückhaltes“ in konfliktar-
men Bereichen (inklusive Umfeld) gefunden werden, in denen die Eingriffe durch entsprechende 
Maßnahmen als kompensierbar zu klassifizieren sind. Somit wird die Standortwahl im Sinne der 
Prüfung von Alternativen wesentlicher Untersuchungsgegenstand bei der Erarbeitung der Unter-
lagen für die nachfolgenden Verfahren sein. 

Im Einzelfall kann es bei Rückdeichungen zu Zielkonflikten innerhalb des Schutzgutes 
Tiere/Pflanzen und biologische Vielfalt kommen, z. B. wenn Trockenstandorte mit Magerrasen 
wieder regelmäßig überflutet werden. In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die mög-
lichen Umweltauswirkungen auf die Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen 
Gebiete gemäß UVPG, insbesondere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten 
(z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische 
Vielfalt einzelfallbezogen zu untersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). 

Mit der im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu treffenden Standortwahl können Beeinträchti-
gungen von Objekten des Denkmalschutzes, Schutzgebieten, u. a. wertvollen Lebensräumen von 
Pflanzen und Tieren, hochwertigen Böden etc. vermieden werden. Für nicht vermeidbare Beein-
trächtigungen von Schutzgütern sind auf der Zulassungsebene Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation standortbezogen zu prüfen und 
festzulegen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Hydromorphologische Belastungen – Reduzierung 
sonstiger hydromorphologischer Belastungen, Oberflächengewässer“ 

Maßnahmenschwerpunkte bilden Maßnahmen zur Reduzierung sonstiger hydromorphologischer 
Belastungen, die insbesondere im Einzugsgebiet des Rheins geplant sind.  

Bezüglich der Bewertung der Umweltauswirkungen wird auf die vorher aufgeführten Um-
weltsteckbriefe zur Belastungsart Hydromorphologie verwiesen. 

Tabelle 40: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Hydromorpholo-
gische Belastungen – sonstige hydromorphologische Belastungen, Oberflä-
chengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

64 51 3 - 10 

85 
Reduzierung anderer hydromorphologischer Be-
lastungen 

58 47 3 - 8 

86 
Reduzierung anderer hydromorphologischer Be-
lastungen bei stehenden Gewässern 

6 4 - - 2 

Konzeptmaßnahmen 3 2 1 - - 

501 Konzepte/Studien 1 1 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen  2 1 1 - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 67 53 4 - 10 
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Abbildung 14: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Fließgewässer – Hydromorphologische 
Belastungen, Sonstige Belastungen 
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7.2.1.4 Wasserentnahme 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Fischereiwirtschaft, Oberflächengewässer“ 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahmen aus dem Bereich Fischereiwirtschaft sind 
im Einzugsgebiet des Rheins vorgesehen. Es werden die zur Speisung von Fischteichen durch-
geführten Wasserentnahmen aus Oberflächen- und Grundwasserkörpern auf ein gewässerver-
trägliches Maß reduziert, z. B. durch eine naturschutzgerechte Teichbewirtschaftung. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind lediglich informativ dargestellt. Bei den Konzeptmaßnahmen handelt es sich im We-
sentlichen um vertiefende Untersuchungen. 

Tabelle 41: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnah-
men Fischereiwirtschaft, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

9 9 - - - 

49 
Reduzierung der Wasserentnahme für die Fi-
schereiwirtschaft 

9 9 - - - 

Konzeptmaßnahmen 2 2 - - - 

504 Beratungsmaßnahmen 1 1 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 1 1 - - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 11 11 - - - 

 

Tabelle 42: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserent-
nahmen Fischereiwirtschaft, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensquali-
tät (Wohnen, Wohnumfeld, 
Erholung und Freizeitfunkti-
onen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume 

Positive Wirkung wegen Vermeidung 
der Schädigung von Tieren und Pflan-
zen durch Verringerung der Austrock-
nungsgefährdung von Oberflächenge-
wässern. 

 + 

Sicherung der biologischen 
Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung 
der Gewässerlebensräume. 

 + 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

Positive Wirkung, da die Austrock-
nungsgefährdung sinkt und Lebens-
räume damit miteinander vernetzt 
werden. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit Bo-
den 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. Schutz 
der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser  positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkungen durch Verringe-
rung der Austrocknungsgefährdung 
von Oberflächengewässern. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

Positive Wirkung durch Förderung der 
Grundwasserneubildungsrate. 

 + 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnahmen für die Fischereiwirtschaft sind 
schutzgutübergreifend positiv zu bewerten. Sie haben nur eine geringe Bedeutung im Maßnah-
menprogramm NRW. Positive Wirkungen bestehen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vielfalt und Wasser, insbesondere für die Verbesserung des ökologischen Zustands 
der Oberflächengewässer und des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers. Für die übri-
gen Schutzgüter bestehen keine erheblichen Wirkungen. Durch die Maßnahmen sind keine ne-
gativen Umweltwirkungen zu erwarten. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Wasserentnahmen – Landwirtschaft, Oberflächen-
gewässer“ 

Die meisten Maßnahmen zur Reduzierung von landwirtschaftlichen Wasserentnahmen in NRW 
sind vorgesehen für die Teileinzugsgebiete Deltarhein und Lippe sowie in den Einzugsgebieten 
der Ems und Maas Nord. Es werden die zur Bewässerung der landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen durchgeführten Wasserentnahmen auf ein gewässerverträgliches Maß reduziert. 

Bei den Konzeptmaßnahmen handelt es sich im Wesentlichen um vertiefende Untersuchungen 
und Konzepte oder Studien. Die Konzeptmaßnahmen dienen der Ursachenermittlung oder Maß-
nahmenplanung. 

Tabelle 43: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnah-
men Landwirtschaft, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

66 27 - 27 12 

48 
Reduzierung der Wasserentnahme für die Land-
wirtschaft 

66 27 - 27 12 

Konzeptmaßnahmen 846 443 146 167 90 

501 Konzepte/Studien 1 1 - - - 

504 Beratungsmaßnahmen 768 368 145 166 89 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 77 74 1 1 1 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 912 470 146 194 102 

 

Tabelle 44: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserent-
nahmen Landwirtschaft, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensquali-
tät (Wohnen, Wohnumfeld, 
Erholung und Freizeitfunkti-
onen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume 

Positive Wirkung wegen Vermeidung 
der Schädigung von Tieren und Pflan-
zen durch Verringerung der Austrock-
nungsgefährdung von Oberflächenge-
wässern. 

 + 

Sicherung der biologischen 
Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung der 
Gewässerlebensräume. 

 + 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

Positive Wirkung, da die Austrock-
nungsgefährdung sinkt und Lebens-
räume damit miteinander vernetzt wer-
den. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit Bo-
den 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. Schutz 
der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkungen durch Verringerung 
der Austrocknungsgefährdung von 
Oberflächengewässern. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  + 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung   

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) mittel 

 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnahmen für die Landwirtschaft sind schutz-
gutübergreifend positiv zu bewerten. Sie haben eine mittlere Häufigkeit im Maßnahmenprogramm 
NRW. Positive Wirkungen bestehen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt und Wasser, insbesondere für die Verbesserung des ökologischen Zustands der Oberflä-
chengewässer und des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers. Für die übrigen Schutz-
güter bestehen keine erheblichen Wirkungen. Durch die Maßnahmen sind keine negativen Um-
weltwirkungen zu erwarten. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Wasserentnahmen – Industrie/Gewerbe, Oberflä-
chengewässer“ 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahmen aus dem Bereich Industrie/Gewerbe sind 
im Einzugsgebiet der Ems und des Rheins vorgesehen. Die zum Betrieb von Industrie und Ge-
werbe durchgeführten Wasserentnahmen aus den Oberflächen- und Grundwasserkörpern wer-
den auf ein gewässerverträgliches Maß, z. B. durch die Anpassung behördlicher Genehmigun-
gen, reduziert. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind lediglich informativ dargestellt. Bei den Konzeptmaßnahmen handelt es sich im We-
sentlichen um vertiefende Untersuchungen im Bereich des Rheins, der Weser, der Ems und der 
Maas. 

Tabelle 45: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnah-
men Industrie/Gewerbe, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

3 2 - 1 - 

45 
Reduzierung der Wasserentnahme für Indust-
rie/Gewerbe 

1 - - 1 - 

47 
Reduzierung der Entnahmen für Wasserkraft-
werke 

2 2 - - - 

Konzeptmaßnahmen 37 26 1 4 6 

501 Konzepte/Studien 2 2 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 35 24 1 4 6 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 40 28 1 5 6 

 

Tabelle 46: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserent-
nahmen Industrie/Gewerbe, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum 
Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen 
(menschliche Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensqualität 
(Wohnen, Wohnumfeld, Erholung 
und Freizeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum 
Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Lebens-
räume 

Positive Wirkung wegen Vermeidung 
der Schädigung von Tieren und Pflan-
zen durch Verringerung der Austrock-
nungsgefährdung von Oberflächenge-
wässern. 

 + 

Sicherung der biologischen Viel-
falt 

Positive Wirkung durch Aufwertung der 
Gewässerlebensräume. 

 + 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

Positive Wirkung, da die Austrock-
nungsgefährdung sinkt und Lebens-
räume damit miteinander vernetzt wer-
den. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wiederherstel-
lung der natürlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der Boden-
struktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelastung keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkungen durch Verringerung 
der Austrocknungsgefährdung von 
Oberflächengewässern. 

 + 

Guter chemischer Zustand Ober-
flächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der Meeresum-
welt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimarelevan-
ter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt, natur-
räumlichen Eigenart und Schön-
heit 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum 
Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (-
-) Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnahmen für Industrie/Gewerbe sind schutz-
gutübergreifend positiv zu bewerten. Sie haben nur eine geringe Bedeutung im Maßnahmenpro-
gramm NRW. Positive Wirkungen bestehen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt und Wasser, insbesondere für die Verbesserung des ökologischen Zustands der 
Oberflächengewässer und des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers. Für die übrigen 
Schutzgüter bestehen keine erheblichen Wirkungen. Durch die Maßnahmen sind keine negativen 
Umweltwirkungen zu erwarten.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Wasserentnahmen – Wasserversorgung und Sons-
tige Wasserentnahmen, Oberflächengewässer“ 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahmen aus dem Belastungsbereich „Sonstige 
Wasserentnahmen“ sind im Einzugsgebiet des Rheins und der Ems vorgesehen. Die Maßnah-
men stehen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung. Es werden Wasserentnahmen aus 
Oberflächen- und Grundwasserkörper auf ein gewässerverträgliches Maß reduziert. 

Tabelle 47: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnah-
men – Wasserversorgung und Sonstige Wasserentnahmen, Oberflächenge-
wässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

10 9 - 1 - 

50 
Reduzierung der Wasserentnahmen für die öf-
fentliche Wasserversorgung 

3 2 - 1 - 

53 Reduzierung anderer Wasserentnahmen 7 7 - - - 

 

Tabelle 48: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserent-
nahmen – Wasserversorgung und Sonstige Wasserentnahmen, Oberflächen-
gewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensqua-
lität (Wohnen, Wohnum-
feld, Erholung und Frei-
zeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, 
Lebensräume 

Positive Wirkung wegen Vermeidung 
der Schädigung von Tieren und Pflan-
zen durch Trockenfallen von Oberflä-
chengewässern. 

 + 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung 
der Gewässerlebensräume. 

 + 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

138 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Schaffung eines Biotop-
verbunds/Durchgängigkeit 
von Fließgewässern 

Positive Wirkung, da die Austrock-
nungsgefährdung sinkt und Lebens-
räume damit miteinander vernetzt 
werden. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wieder-
herstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen (inkl. 
Schutz der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

Positive Wirkungen wegen Vermei-
dung von Schädigungen der Gewäs-
serbiozönose durch Austrocknung von 
Oberflächengewässern. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

Positive Wirkung durch Förderung der 
Grundwasserneubildungsrate. 

 + 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klima-
relevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige Wasserentnahmen“ sind schutzgutübergrei-
fend positiv zu bewerten. Sie haben nur eine geringe Bedeutung im Maßnahmenprogramm NRW. 
Positive Wirkungen bestehen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt und 
Wasser, insbesondere für die Verbesserung des ökologischen Zustands der Oberflächengewäs-
ser und des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers. Für die übrigen Schutzgüter beste-
hen keine erheblichen Wirkungen. Durch die Maßnahmen sind keine negativen Umweltwirkungen 
zu erwarten.  
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7.2.1.5 Sonstige anthropogene Belastungen 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige anthropogene Belastungen - Fischereiwirt-
schaft, Oberflächengewässer“ 

Die Maßnahmen zielen vor allem auf Besatzmaßnahmen nach § 3 Abs. 2 des Landesfischerei-
gesetzes zum Erhalt und zur Hege eines artenreichen heimischen Fischbestands. Die Maßnah-
men beinhalten Initialbesatz, Wiederansiedlungsprogramme oder eine gewässertypkonforme Be-
standsunterstützung, nicht jedoch fischereilichen Besatz zur Ertragsoptimierung. Daneben sind 
vereinzelt Reduzierungen der fischereiwirtschaftlichen Nutzung von Gewässern (Fließgewässer, 
Fischteichen) vereinbart worden, wodurch Belastungen aus der Fischzucht gemindert werden 
sollen. Die Maßnahmen sind für Fließgewässerabschnitte und an Standgewässern in jedem der 
nordrhein-westfälischen Einzugsgebiete vorgesehen. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Die Konzeptmaß-
nahmen sind informativ dargestellt. Sie dienen der Ursachenermittlung oder Maßnahmenplanung 
und haben keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 49: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige an-
thropogene Belastungen - Fischereiwirtschaft, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

18 10 1 5 2 

88 Initialbesatz bzw. zur Besatzstützung 2 2 - - - 

89 
Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in 
Fließgewässern 

- - - - - 

90 
Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in 
stehenden Gewässern 

- - - - - 

92 
Reduzierung der Belastungen infolge Fischteich-
bewirtschaftung 

16 8 1 5 2 

Konzeptmaßnahmen 2 2 - - - 

504 Beratungsmaßnahmen 1 1 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 1 1 - - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 20 12 1 5 2 
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Tabelle 50: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige an-
thropogene Belastungen Fischereiwirtschaft, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Aus-
gleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensqua-
lität (Wohnen, Wohnum-
feld, Erholung und Frei-
zeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflanzen, 
Lebensräume 

Positive Wirkung von Initialbesatz oder ge-
wässertypkonformer Bestandsunterstützung 
(kein rein fischereilicher Besatz) und Ver-
meidung von Beeinträchtigungen aus der 
Fischzucht insbesondere durch organische 
Belastungen, P und N. 

 + 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Sehr positive Wirkung von Initialbesatz oder 
gewässertypkonformer Bestandsunterstüt-
zung (kein rein fischereilicher Besatz) und 
durch Reduzierung der stofflichen Belastun-
gen. 

 ++ 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durchgängig-
keit von Fließgewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wieder-
herstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen (inkl. 
Schutz der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

Positive Wirkung durch Vermeidung von Be-
lastungen aus der Fischzucht und durch 
Etablierung und Erhaltung von Fischpopula-
tionen. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Aus-
gleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klima-
relevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt, na-
turräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich „Fischereiwirtschaft“ sind schutzgutübergreifend positiv 
zu bewerten. Sie haben insgesamt eine geringe Häufigkeit im Maßnahmenprogramm NRW. Sehr 
positive und positive Umweltwirkungen bestehen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die bi-
ologische Vielfalt und Wasser, insbesondere für den ökologischen Zustand der Fließ- und Stand-
gewässer. Für die übrigen Schutzgüter bestehen keine erheblichen Umweltauswirkungen. Durch 
die Maßnahmen sind keine negativen Umweltwirkungen zu erwarten.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige anthropogene Belastungen – Erholungs-
aktivitäten, Oberflächengewässer“ 

Zu diesem Belastungsbereich sind nur sehr wenige Maßnahmen in NRW an Erft, Wupper, Agger, 
Sülz und Weser vorgesehen. Diese Maßnahmen zielen insbesondere auf die Reduzierung der 
Belastung infolge von Freizeitaktivitäten in sensiblen Bereichen, wie z. B. in FFH-Gebieten, in 
denen wasserabhängige Lebensraumtypen oder Anhang II-Arten erhalten bleiben oder sich ent-
wickeln sollen. Konkret zielen die Maßnahmen u. a. darauf ab, die Belastungen durch Camping-
plätze und Kanutourismus zu reduzieren. 

Tabelle 51: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige an-
thropogene Belastungen – Erholungsaktivitäten, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

4 4 - - - 

95 
Reduzierung der Belastungen infolge von Frei-
zeit- und Erholungsaktivitäten 

4 4 - - - 

Konzeptmaßnahmen 1 1 - - - 

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 1 1 - - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 5 5 - - - 

 

Tabelle 52: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige an-
thropogene Belastungen – Erholungsaktivitäten, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensquali-
tät (Wohnen, Wohnumfeld, 
Erholung und Freizeitfunkti-
onen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume 

Positive Wirkung durch Minderung von 
Beeinträchtigungen insbesondere der 
aquatischen Flora und Fauna an Ufern 
und Gewässersohlen. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Sicherung der biologischen 
Vielfalt 

Positive Wirkung durch Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt, insbesondere wasser-
abhängiger Lebensraumtypen und An-
hang II-Arten. 

 + 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit Bo-
den 

  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. Schutz 
der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkung durch Minderung von 
Beeinträchtigungen insbesondere an 
Ufern und Gewässersohlen. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft positive Wirkung  + 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

Positive Wirkung durch Minderung von 
Beeinträchtigungen und Wiederherstel-
lung naturnaher Ufer durch Reduzie-
rung der Belastungen des Kanutouris-
mus. 

  

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahme zum Belastungsbereich „Erholungsaktivitäten“ ist schutzgutübergreifend positiv 
zu bewerten. Sie haben nur eine geringe Bedeutung im Maßnahmenprogramm NRW. Positive 
Wirkungen bestehen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Landschaft 
sowie Wasser, insbesondere für den ökologischen Zustand der Oberflächengewässer. Für die 
übrigen Schutzgüter bestehen keine erheblichen Wirkungen. Durch die Maßnahmen sind keine 
negativen Umweltwirkungen zu erwarten.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige anthropogene Belastungen – einge-
schleppte Spezies, Oberflächengewässer“ 

Der Belastungsbereich beinhaltet Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung durch Neozoen 
(gebietsfremde Tierarten) und Neophyten (gebietsfremde Pflanzenarten) auf aquatische Ökosys-
teme einschließlich der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete. Die 
Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies sind nur in sehr wenigen Fällen nachhal-
tig wirksam. Es sind daher nur sehr wenige Umsetzungsmaßnahmen vorgesehen. 

Tabelle 53: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige an-
thropogene Belastungen – eingeschleppte Spezies, Oberflächengewässer 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

12 12 - - - 

94 Eindämmung eingeschleppter Spezies 12 12 - - - 

Tabelle 54: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige an-
thropogene Belastungen – eingeschleppte Spezies –, Oberflächengewässer 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

Positive Wirkung, z. B. bei Reduzie-
rung einzelner Pflanzenarten wie 
dem Riesenbärenklau, der bei Be-
rührung zu schmerzhaften Quaddeln 
und Verbrennungen führen kann. 

 + 

Sicherung der Lebensqualität 
(Wohnen, Wohnumfeld, Erho-
lung und Freizeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume 

Positive Wirkung durch Vermeidung 
von Beeinträchtigungen einheimi-
scher Biozönosen, soweit im Einzel-
fall wirksame Maßnahmen möglich 
sind. 

 + 

Sicherung der biologischen 
Vielfalt 

Sehr positive Wirkung durch Erhalt 
der biologischen Vielfalt, soweit im 
Einzelfall wirksame Maßnahmen 
möglich sind. 

 ++ 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit Bo-
den 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. Schutz 
der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelastung keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkung durch Erhalt der 
gewässertypischen aquatischen Ar-
tenvielfalt, soweit im Einzelfall wirk-
same Maßnahmen möglich sind. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimarele-
vanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft positive Wirkung  + 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart und 
Schönheit 

Positive Wirkung durch die Erhal-
tung der naturraumtypischen Eigen-
art und Vielfalt durch die Erhaltung 
heimischer, landschaftsbildprägen-
der Tier- und Pflanzenarten in aqua-
tischen Ökosystemen und den an-
grenzenden terrestrischen Land-
schaften. 

 + 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive 
(++) Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) Wir-
kung 
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Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahme zum Belastungsbereich „Eingeschleppte Spezies“ ist schutzgutübergreifend po-
sitiv zu bewerten. Sie hat nur eine geringe Bedeutung im Maßnahmenprogramm NRW. Positive 
Wirkungen bestehen für die Schutzgüter Mensch und Landschaft sowie insbesondere für die 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt und Wasser durch die Erhaltung und 
Förderung auen- und gewässertypischer Tier- und Pflanzenarten. Für die übrigen Schutzgüter 
bestehen keine erheblichen Wirkungen. Für die Maßnahmen sind keine negativen Umweltwir-
kungen zu erwarten. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige anthropogene Belastungen, Oberflächen-
gewässer“ 

In einigen wenigen Fällen können bestehende Defizite in der Zustandsbewertung weder durch 
natürliche (geogene) Ursachen erklärt werden, noch können sie eindeutig einem der vorgenann-
ten Belastungsbereiche zugeordnet werden. Die Maßnahme 96 gibt in diesen Fällen die Möglich-
keit, individuell auf die Problemlage am einzelnen Wasserkörper zu reagieren. Die im Maßnah-
menprogramm NRW vorgefundenen Programmmaßnahmen sind nicht eindeutig bewertbar. 

Die ebenfalls für diesen Belastungsbereich vorgesehenen konzeptionellen Maßnahmen sollen 
zur weiteren Aufklärung der Ursachen für die beobachteten Zielverfehlungen beitragen, aus ihnen 
resultieren aber keine direkten Umweltauswirkungen. 

Tabelle 55: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige an-
thropogene Belastungen, Oberflächengewässer 

PGMN-Nr. Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (OFWK) 

1.727 1.066 230 205 226 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl OFWK mit Maßnahmen 

15 3 - - 12 

96 
Reduzierung anderer anthropogener Be-
lastungen 

15 3 - - 12 

Konzeptmaßnahmen 69 38 21 9 1 

501 Konzepte/Studien 2 2 - - - 

508 
Vertiefende Untersuchungen und Kontrol-
len 

67 36 21 9 1 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 84 41 21 9 13 
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7.2.2 Maßnahmen zur Minderung von Grundwasserbelastungen 

 

Abbildung 15: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Grundwasser 
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7.2.2.1 Punktquellen 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Altlasten/Altstandorte – Punktquellen, Grundwas-
ser“ 

Die Maßnahmen betreffen Wasserkörper, die wegen punktueller Belastungen aus Altlasten/Alt-
standorten in einem schlechten Zustand sind. Großräumig sind Maßnahmen zum Belastungsbe-
reich „Altlasten/Altstandorte“ im Einzugsgebiet des Rheins und in einem Fall im Gebiet der Ems 
vorgesehen. Folgende Sanierungsverfahren sind dabei denkbar: 

• Abdichtung 

• Immobilisierung 

• hydraulische/pneumatische Sicherungsmaßnahmen 

• Bodenluftabsaugung 

• aktive & passive hydraulische Maßnahmen 

• Chemische Verfahren zur Grundwasserneubildung 

• Sonstige In-situ-Verfahren  

• Biologische Verfahren 

• Thermische Behandlungen 

• Extraktion 

• chemische Transformation 

Es werden keine konzeptionellen Maßnahmen umgesetzt. 

Tabelle 56: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Altlasten/Alt-
standorte – Punktquellen, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

16 15 - 1 - 

21 
Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus Alt-
lasten und Altstandorten 

16 15 - 1 - 

 

Tabelle 57: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Altlasten/Alt-
standorte – Punktquellen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung   0 

Sicherung der Lebensqua-
lität (Wohnen, Wohnum-
feld, Erholung und Frei-
zeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, 
Lebensräume 

Positive Wirkung am Sanie-
rungsstandort und auf die Ge-
wässerbiozönose, da Schad-
stoffeinträge verringert wer-
den. 

Durch Sanierungsmaßnah-
men sind in Abhängigkeit von 
der Standortsituation negative 
Auswirkungen auf die Schutz-
ziele und Schutzzwecke 
hochwertiger Lebensräume 
geschützter Flächen (z. B. 
Natura 2000-Gebiete) sowie 
auf geschützte Tier- und 
Pflanzenarten möglich. 

Ggf. FFH-Vorprüfung oder Prüfung ar-
tenschutzrechtlicher Aspekte. 

In Abhängigkeit der Standortsituation: 
Erstellung eines Maßnahmenkonzepts 
zur Vermeidung erheblicher Umweltaus-
wirkungen und ggf. zum Ausgleich bzw. 
zur Kompensation unvermeidbarer Be-
einträchtigungen auf Tier- und Pflanzen-
lebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Sanie-
rung. Insbesondere Berücksichtigung 
tiergruppenspezifischer Anforderungen 
an Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Arten), Einhalten von Rodungszeiten, Si-
cherung hochwertiger Biotopstrukturen 
während der Sanierung, z. B. durch Aus-
weisung von Tabu-Zonen und Beach-
tung der Anforderungen technischer Re-
gelwerke (u. a. DIN-Normen). 

+ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Auf-
wertung von Lebensräumen 
im und am Gewässer. 

 + 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durchgängig-
keit von Fließgewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden sehr positive Wirkung  ++ 

Sicherung oder Wieder-
herstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen (inkl. 
Schutz der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

Sehr positive Wirkung durch 
Beseitigung von Bodenkonta-
minationen. 

Kontaminationen angrenzender Flächen 
z. B. durch Schwarz-Weiß-Bereiche ver-
meiden. 

++ 

Ertragspotenzial positive Wirkung  0 

Wasser  sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

Positive Wirkungen auf den 
ökologischen Zustand des 
Gewässers durch Reduzie-
rung der Schadstoffeinträge. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkung durch Re-
duktion der Schadstoffein-
träge. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltaus-
wirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch 
Reduktion der Schadstoffein-
träge. 

 ++ 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

Positive Wirkung durch Re-
duktion der Schadstoffein-
träge. 

 + 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klima-
relevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

 Bei Baumaßnahmen im Rahmen von 
Sanierungsverfahren sind Einzelfallprü-
fungen auf vorliegende Kulturgüter, Bau- 
und Bodendenkmäler durchzuführen. Bei 
einer potenziellen Beeinträchtigung sind 
die Maßnahmen so zu konzipieren, dass 
die Bodendenkmalsubstanz so gering 
wie möglich beeinträchtigt wird bzw. eine 
fachgerechte Dokumentation und Ber-
gung der Denkmäler im Falle unvermeid-
barer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern  Bei Sanierungsmaßnahmen Einzelfall-
prüfung auf vorliegende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von diffusen Stoffeinträgen aus Altlasten/Altstandorten sind 
lokal von Bedeutung. Innerhalb des Maßnahmenprogramms NRW hat der Belastungsbereich nur 
eine geringe Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen sehr positiv zu 
bewerten. Es bestehen positive Umweltwirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt und vor allem sehr positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden und 
Wasser, insbesondere auf den chemischen Zustand des Grundwassers und auf eine Reduzie-
rung der Schadstoffbelastungen der Böden. 
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In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler und das Schutzgut Boden. Darüber hinaus sind die 
entwickelten schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum 
Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen standort- und vorhaben-
bezogen zu prüfen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Bergbau – Punktquellen, Grundwasser“ 

Für diesen Belastungsbereich sind nur wenige Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoff-
einträge aus dem Bergbau vorgesehen, die sich alle auf Grundwasserkörper im Braunkohleab-
baugebiet beziehen. Die Umsetzungsmaßnahmen zur Minderung der Belastungen aus dem 
Bergbau sind für die Einzugsgebiete Rhein und Maas vorgesehen. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Es werden keine 
Konzeptmaßnahmen umgesetzt. 

Tabelle 58: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – 
Punktquellen, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

Umsetzungsmaßnahmen Anzahl GWK mit Maßnahmen 

3 2 - - 1 

20 
Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus dem 
Bergbau (ausgenommen Abwasser, Nieder-
schlagswasser und Kühlwasser) 

3 2 - - 1 

 

Tabelle 59: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – 
Punktquellen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Men-
schen vor schädli-
chen Umwelteinwir-
kungen (menschliche 
Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Positive Wirkung auf grundwasser-
abhängige Lebensräume durch Re-
duktion von Schadstoffeinträgen. 

 + 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung insbesondere 
durch Reduktion der Schadstoffbe-
lastungen. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  

Bodenstrukturschädigung während 
Baumaßnahme möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaß-
nahmen sind Anforderungen techni-
scher Regelwerke (u. a. DIN-Normen) 
zu beachten und Bodenkundliche Bau-
begleitungen durchzuführen, insbe-
sondere keine Befahrung bei zu nas-
sen Bodenverhältnissen, begrenzen 
der Lasteinträge, Erdmassenaus-
gleich, Erdaushubverwertung, Auswei-
sung von Bautabu-Zonen und Schutz 
der Randflächen, Bauüberwachung. 

0 

Senkung Schadstoff-
belastung 

Positive Wirkung durch Reduzierung 
der Schadstoff- und Schwermetallbe-
lastungen im Grundwasser mit Wir-
kung auf die benachbarten Boden-
schichten. 

 + 

Ertragspotenzial Positive Wirkung durch Verringerung 
der Schadstoffbelastungen im 
Grundwasser mit Wirkung auf die 
Anbaumöglichkeiten. 

 + 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Positive Wirkung durch Reduktion 
der Schadstoffbelastungen. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch Minderung 
der Schwermetallbelastung. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch direkte 
Minderung der Schadstoff- und 
Schwermetallbelastungen. 

 ++ 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung  

Potenzielle Beeinträchtigungen 
durch Flächeninanspruchnahme 
möglich. 

Baumaßnahmen sind möglichst außer-
halb von geschützten und zu vermu-
tenden Bodendenkmälern anzuord-
nen. Bei einer potenziellen Beeinträch-
tigung sind die Maßnahmen so zu kon-
zipieren, dass die Bodendenkmalsub-
stanz so gering wie möglich beein-
trächtigt wird bzw. eine fachgerechte 
Dokumentation und Bergung der 
Denkmäler im Falle unvermeidbarer 
Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen: Einzelfallprüfung 
auf vorliegende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus Punktquellen des Bergbaus sind nur re-
gional von Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen positiv zu bewer-
ten. Es bestehen positive bis sehr positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflan-
zen und die biologische Vielfalt, Boden und Wasser, insbesondere auf den chemischen Zustand 
des Grundwassers. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke vorkommender Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sonstiger 
Sachgüter und des Schutzguts Bodens zu prüfen und zu berücksichtigen. Für nicht vermeidbare 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind auf der Zulassungsebene Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation standortbezogen zu prüfen und 
festzulegen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Industrie/Gewerbe – Punktquellen, Grundwasser“ 

Maßnahmen zur Verringerung punktueller Stoffeinträge mit direkten Auswirkungen auf das 
Grundwasser, sind an drei Grundwasserkörpern vorgesehen. Mit den Maßnahmen sollen Aus-
waschungen aus Auffüllungen verringert werden. 

Tabelle 60: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Industrie/Ge-
werbe – Punktquellen, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

3 3 - - - 

19 

Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus In-
dustrie-/Gewerbestandorten (ausgenommen 
Abwasser, Niederschlagswasser und Kühlwas-
ser) 

3 3 - - - 

Tabelle 61: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Industrie/Ge-
werbe – Punktquellen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Um-
weltauswirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen 
vor schädlichen Um-
welteinwirkungen 
(menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Positive Wirkung auf 
grundwasserabhängige 
Lebensräume durch Re-
duktion von Schadstoff-
einträgen. 

Negative Auswirkungen 
auf die Schutzziele und 
Schutzzwecke hochwerti-
ger Lebensräume ge-
schützter Flächen (z. B. 
Natura 2000-Gebiete) so-
wie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten durch 

In Abhängigkeit der Standortsituation: Erstellung 
eines Maßnahmenkonzepts zur Vermeidung er-
heblicher Umweltauswirkungen auf Tier- und 
Pflanzenlebensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Sanierungs-
phase. Insbesondere Berücksichtigung tiergrup-
penspezifischer Anforderungen an Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten (z. B. Brut- und Setzzei-
ten geschützter Arten), Einhalten von Rodungs-
zeiten, Sicherung hochwertiger Biotopstrukturen 
während der Sanierungsphase z. B. durch Aus-
weisung von Tabu-Zonen und Beachtung der An-
forderungen der technischen Regelwerke (u. a. 
DIN-Normen). Ggf. Maßnahmenkonzept zum 

+ 
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Umweltziele Erläuterung der Um-
weltauswirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

den Neubau von Reini-
gungsanlagen möglich. 

Ausgleich bzw. zur Kompensation unvermeidba-
rer Beeinträchtigungen erforderlich. 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung insbe-
sondere durch Reduktion 
der Schadstoff- und 
Schwermetallbelastun-
gen. 

 + 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

positive Wirkung  + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  

Beeinträchtigungen 
durch Flächeninan-
spruchnahme und Bo-
denversiegelungen mög-
lich, aber insgesamt eher 
sehr gering, da voraus-
sichtlich vorgenutzte Flä-
chen verfügbar sind/ge-
nutzt werden. 

 0 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  

Bodenstrukturschädigung 
während Baumaßnahme 
bei Neubauten möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen sind 
Anforderungen technischer Regelwerke (u. a. 
DIN-Normen) zu beachten und Bodenkundliche 
Baubegleitungen durchzuführen, insbesondere 
keine Befahrung bei zu nassen Bodenverhältnis-
sen, begrenzen der Lasteinträge, Erdmassenaus-
gleich, Erdaushubverwertung, Ausweisung von 
Bautabu-Zonen und Schutz der Randflächen, 
Bauüberwachung. 

0 

Senkung Schadstoff-
belastung 

Positive Wirkung durch 
Reduzierung der Schad-
stoffbelastungen im 
Grundwasser mit Wir-
kung auf die benachbar-
ten Bodenschichten. 

 + 

Ertragspotenzial Positive Wirkung durch 
Verringerung der Schad-
stoffbelastungen im 
Grundwasser mit Wir-
kung auf die Anbaumög-
lichkeiten. 

 + 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Positive Wirkung durch 
Reduktion der Schad-
stoffbelastungen. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Um-
weltauswirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch 
Minderung der Schwer-
metallbelastung. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

Sehr positive Wirkung 
durch direkte Minderung 
der Schadstoff- und 
Schwermetallbelastun-
gen. 

 ++ 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung   

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung 

Potenzielle Beeinträchti-
gungen durch Flächenin-
anspruchnahme möglich. 

Baumaßnahmen sind möglichst außerhalb von 
geschützten und zu vermutenden Bodendenkmä-
lern anzuordnen. Bei einer potenziellen Beein-
trächtigung sind die Maßnahmen so zu konzipie-
ren, dass die Bodendenkmalsubstanz so gering 
wie möglich beeinträchtigt wird bzw. eine fachge-
rechte Dokumentation und Bergung der Denkmä-
ler im Falle unvermeidbarer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen Einzelfallprüfung auf vorlie-
gende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus Industrie/Gewerbe sind innerhalb des 
Maßnahmenprogramms NRW nur von geringer Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Pro-
grammmaßnahmen positiv zu bewerten. Es bestehen positive bis sehr positive Umweltauswir-
kungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Wasser, ins-
besondere auf den chemischen Zustand des Grundwassers. 
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In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sonstige Sachgüter, das Schutzgut Boden und Land-
schaften mit besonderer Wertigkeit. Für nicht vermeidbare Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
sind auf der Zulassungsebene Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Aus-
gleich bzw. zur Kompensation standortbezogen zu prüfen und festzulegen. 
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7.2.2.2 Diffuse Quellen 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Bergbau – diffuse Quellen, Grundwasser“ 

Umsetzungsmaßnahmen sind im nordrhein-westfälischen Einzugsgebiet der Maas (Garzweiler 
und Inden) sowie im Einzugsgebiet der Erft im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau vor-
gesehen. Beim Braunkohletagebau treten in Abhängigkeit von den hydrogeologischen Gegeben-
heiten Grundwasserbelastungen durch Pyritoxidation (Eisen,- Schwermetall- und Sulfatfreiset-
zung) und durch Ammoniumstickstofffreisetzung aus Braunkohleresten auf.  

Es werden lediglich die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Es werden 
keine Konzeptmaßnahmen umgesetzt. 

Tabelle 62: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – dif-
fuse Quellen, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

7 2 - - 5 

37 Reduzierung der Versauerung infolge Bergbau 4 2 - - 2 

38 
Reduzierung diffuser Belastungen infolge Berg-
bau 

3 - - - 3 
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Abbildung 16: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Grundwasser – Maßnahmen zur Redu-
zierung diffuser Belastungen 
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Tabelle 63: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – dif-
fuse Quellen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umwelt-
auswirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltaus-
wirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (menschliche Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensqualität 
(Wohnen, Wohnumfeld, Erho-
lung und Freizeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Lebens-
räume 

Positive Wirkung auf grund-
wasserabhängige Lebens-
räume durch Reduktion von 
Schadstoffeinträgen. 

 + 

Sicherung der biologischen Viel-
falt 

Positive Wirkung insbeson-
dere durch Reduktion der 
Schadstoffbelastungen. 

 + 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder Wiederherstel-
lung der natürlichen Bodenfunk-
tionen (inkl. Schutz der Boden-
struktur) 

keine erhebliche Wirkung   0 

Senkung Schadstoffbelastung Positive Wirkung durch Re-
duzierung der Schadstoffbe-
lastungen im Grundwasser 
mit Wirkung auf die benach-
barten Bodenschichten. 

 + 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch 
Reduktion der Eisen-, Sulfat- 
und Schwermetalleinträge, 
Minderung der Versauerung. 

 ++ 

Guter mengenmäßiger Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umwelt-
auswirkungen 

Mögliche Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltaus-
wirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter Zustand der Meeresum-
welt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimarelevan-
ter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart und 
Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich „Bergbau – dif-
fuse Quellen“ im Bereich Grundwasser hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen als positiv zu be-
werten. Es bestehen positive Wirkungen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
sowie Boden und sehr positive Wirkungen für das Schutzgut Wasser, insbesondere für den che-
mischen Zustand des Grundwassers. Die Maßnahmen sind nur regional bedeutsam, sodass die 
Bedeutung für die Zielerreichung des Maßnahmenprogramms NRW als gering bewertet wird.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Bebaute Gebiete – diffuse Quellen, Grundwasser“ 

Die Umsetzungsmaßnahmen sind in den Teileinzugsgebieten Lippe und Ruhr geplant. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Es werden keine 
Konzeptmaßnahmen umgesetzt. 

Tabelle 64: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich bebaute Ge-
biete – diffuse Quellen, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

7 7 - - - 

39 
Reduzierung der Stoffeinträge aus undichter Ka-
nalisation und Abwasserbehandlungsanlagen 

7 7 - - - 

 

Tabelle 65: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich bebaute Ge-
biete, diffuse Quellen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich nega-
tiver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen 
vor schädlichen Um-
welteinwirkungen 
(menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Sehr positive Wirkung, insbeson-
dere auf die Gewässerbio-
zönose, da die Abwassereinlei-
tung über offene Kanäle einge-
stellt wird und damit die Abwas-
serbelastung der Gewässer deut-
lich sinkt. 

Während der Bauphase sind in 
Abhängigkeit von der Standortsi-
tuation negative Auswirkungen 
auf die Schutzziele und Schutz-
zwecke hochwertiger Lebens-
räume geschützter Flächen (z. B. 
Natura 2000-Gebiete) sowie auf 

Trassenwahl bei Kanalausbau und Verle-
gung möglichst unterhalb von Straßen 
und Wegen, ggf. FFH-Vorprüfung. 

In Abhängigkeit der Standortsituation: Er-
stellung eines Maßnahmenkonzepts zur 
Vermeidung erheblicher Umweltauswir-
kungen und ggf. zum Ausgleich bzw. zur 
Kompensation unvermeidbarer Beein-
trächtigungen auf Tier- und Pflanzenle-
bensräume sowie auf geschützte Tier- 
und Pflanzenarten während der Bau-
phase. Insbesondere Berücksichtigung 
tiergruppenspezifischer Anforderungen 
an Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

++ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich nega-
tiver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

geschützte Tier- und Pflanzenar-
ten möglich. 

(z. B. Brut- und Setzzeiten geschützter 
Arten), Einhalten von Rodungszeiten, Si-
cherung hochwertiger Biotopstrukturen 
während der Bauphase z. B. durch Aus-
weisung von Tabu-Zonen und Beachtung 
der Anforderungen technischer Regel-
werke (u. a. DIN-Normen). 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Sehr positive Wirkung durch Auf-
wertung von Lebensräumen im 
und am Gewässer. 

 ++ 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

Positive Wirkung, da bei Aufwer-
tung von Gewässerbiotopen das 
Potenzial zur Biotopvernetzung 
steigt. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden positive Wirkung  + 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  

Bodenstrukturschädigung bei 
Baumaßnahmen möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzelmaßnah-
men sind Anforderungen technischer Re-
gelwerke (u. a. DIN-Normen) zu beach-
ten und Bodenkundliche Baubegleitun-
gen durchzuführen, insbesondere keine 
Befahrung bei zu nassen Bodenverhält-
nissen, begrenzen der Lasteinträge, Erd-
massenausgleich, Erdaushubverwertung, 
Ausweisung von Bautabu-Zonen und 
Schutz der Randflächen, Bauüberwa-
chung. 

0 

Senkung Schadstoff-
belastung 

Positive Wirkung durch Verringe-
rung der Schadstoffbelastung 
von Böden aus offenen und un-
dichten Abwasserkanälen. 

 + 

Ertragspotenzial Positive Wirkung durch Reduzie-
rung der Schadstoffbelastungen. 

 + 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

Sehr positive Wirkungen auf den 
ökologischen Zustand, da Ein-
träge von Schadstoffen und sau-
erstoffzehrenden Substanzen 
aus der Siedlungsentwässerung 
nicht mehr über offene Kanäle 
und Flüsse abgeleitet werden 
und die Klärwirkung wegen Ver-
minderung der Fremdwasserbe-
lastung (bessere Klärwirkung) 
ansteigt. 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Sehr positive Wirkung durch Ver-
ringerung der Schadstoffeinträge 
aus der Siedlungsentwässerung. 

 ++ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich nega-
tiver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch Ver-
ringerung der Schadstoffbelas-
tung aus offenen und undichten 
Kanälen. 

 ++ 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

Positive Wirkung durch Reduk-
tion der Nähr- und Schadstoffein-
träge (insbesondere von Stick-
stoff). 

 + 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung Trassenwahl bei Kanalausbau, Vermei-
dung der Beanspruchung landschafts-
bildprägender Strukturelemente. 

0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Trassenwahl: Trassenwahl außerhalb 
schützenswerter Bereiche. Baumaßnah-
men sind möglichst außerhalb von ge-
schützten und zu vermutenden Boden-
denkmälern anzuordnen. Bei einer poten-
ziellen Beeinträchtigung sind die Maß-
nahmen so zu konzipieren, dass die Bo-
dendenkmalsubstanz so gering wie mög-
lich beeinträchtigt wird bzw. eine fachge-
rechte Dokumentation und Bergung der 
Denkmäler im Falle unvermeidbarer Ein-
griffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus bebauten Gebieten sind vor allem im 
Lippegebiet lokal von Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen sehr 
positiv zu bewerten. Es bestehen vor allem sehr positive Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
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Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie insbesondere auf den ökologischen Zustand 
der Fließgewässer und auf den chemischen Zustand von Oberflächen- und Grundwasserkörpern 
(Schutzgut Wasser). Weiterhin bewirkt die Reduzierung des Schadstoffaustrags aus undichten 
Abwasseranlagen eine Verbesserung der Schadstoffbelastungen betroffener Böden. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen, insbeson-
dere durch mögliche Baumaßnahmen (Kanalbau), auf die Schutzziele und Schutzzwecke der 
ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbesondere den hochwertigen Lebensräu-
men und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu untersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). 
Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkommende Kultur-, Bau- und Bodendenk-
mäler und Landschaften mit besonderer Wertigkeit. Darüber hinaus sind die entwickelten schutz-
gutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur 
Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen standort- und vorhabenbezogen zu prüfen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Landwirtschaft – diffuse Quellen, Grundwasser“ 

Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der Landwirt-
schaft sind in fast allen Grundwasserkörpern vorgesehen, die wegen Nitrat in einem schlechten 
Zustand sind. Maßnahmen zum Belastungsbereich Landwirtschaft betreffen in NRW vor allem 
die stark ackerbaulich genutzten Teileinzugsgebiete Erft, Maas Nord, Deltarhein, Lippe, Rhein-
graben Nord, Maas Süd und die Einzugsgebiete von Ems und Weser. Hier stammen vor allem 
Nitratbelastungen aus der landwirtschaftlichen Nutzung. Maßnahmen zur Reduzierung der Ein-
träge von Pflanzenschutzmitteln sind nur in vier Wasserkörpern vorgesehen. 

In den belasteten Gebieten ist eine gezielte landwirtschaftliche Beratung geplant. Im Vordergrund 
stehen die Reduzierung der Stickstoff- (N), Phosphor- (P) und Pflanzenschutzmitteleinträge, wo-
bei der Stoff Phosphor vor allem für die Oberflächengewässer und grundwasserabhängigen 
Landökosysteme von Bedeutung ist. In Trinkwasserschutzgebieten bestehen besondere Anfor-
derungen an die landwirtschaftliche Flächennutzung. In den meisten Trinkwasserschutzgebieten 
werden außerdem ergänzende Maßnahmen durch freiwillige Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen Wasserversorger und Landwirtschaft abgeschlossen.  

Bei den Maßnahmen bestehen Überschneidungen zum Belastungsbereich, diffuse Quellen Land-
wirtschaft im Hinblick auf die Oberflächengewässer. Im Vergleich zum Belastungsbereich für das 
Oberflächengewässer haben die Maßnahmen zur Reduzierung der Phosphat- und Sedimentein-
träge in die Gewässer für das Grundwasser keine Bedeutung. 

Tabelle 66: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Landwirtschaft – 
diffuse Quellen, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

163 87 22 24 30 

41 
Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch 
Auswaschung aus der Landwirtschaft 

116 64 17 16 19 

42 
Reduzierung der Einträge von Pflanzenschutzmit-
teln aus der Landwirtschaft 

4 3 - 1 - 

43 
Reduzierung der Nährstoffeinträge durch beson-
dere Anforderungen in Wasserschutzgebieten 

20 8 4 1 7 

102 
Reduzierung Grundwasserversauerung durch 
Landwirtschaft 

23 12 1 6 4 

Konzeptmaßnahmen 116 62 19 16 19 

504 Beratungsmaßnahmen (Landwirtschaft) 115 62 18 16 19 

506 Freiwillige Kooperationen 1 - 1 - - 

Konzept- und Umsetzungsmaßnahmen (Anzahl) 279 149 41 40 49 
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Abbildung 17: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Grundwasser – Maßnahmen Landwirt-
schaft 
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Tabelle 67: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Landwirtschaft 
– diffuse Quellen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen positive Wirkung  + 

Schutz des Menschen 
vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen (menschli-
che Gesundheit) 

Positive Wirkung durch Verbesserung der 
Trinkwasserqualität (Minderung der Nähr-
stoffeinträge in das Trinkwasser). 

 + 

Sicherung der Lebens-
qualität (Wohnen, Woh-
numfeld, Erholung und 
Freizeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, 
Lebensräume 

Positive Wirkung durch Verringerung der 
Pflanzenschutzmitteleinträge in die Gewäs-
ser. Vermehrte Bodenbedeckung und Be-
grünung (z. B. durch Zwischenfruchtanbau, 
spätes Einarbeiten von Ernterückständen), 
außerdem Verringerung von N-Einträgen in 
empfindliche Biotope durch Verringerung 
gasförmiger N-Verluste und Verringerung 
von lateralen N-Einträgen in Senkenböden. 

 + 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung von 
grundwasserabhängigen Lebensräumen. 

 + 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durchgän-
gigkeit von Fließgewäs-
sern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden sehr positive Wirkung  ++ 

Sicherung oder Wieder-
herstellung der natürli-
chen Bodenfunktionen 
(inkl. Schutz der Boden-
struktur) 

Positive Wirkung auf die Erosionsgefähr-
dung (z. B. Zwischenfruchtanbau, spätes 
Einarbeiten von Ernterückständen). 

 + 

Senkung Schadstoffbe-
lastung 

Sehr positive Wirkung durch Senkung der 
Pflanzenschutzmittelbelastungen im Grund-
wasser mit Wirkung auf die benachbarten 
Bodenschichten. 

 ++ 

Ertragspotenzial Positive Wirkung durch Erosionsschutz, da 
Maßnahmen teils auch Bodenerodierbarkeit 
mindern (z. B. Zwischenfruchtanbau, spätes 
Einarbeiten von Ernterückständen). 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Wasser sehr positiv  ++ 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung durch Verringerung der 
Pflanzenschutzmittel, P- und Partikelein-
träge in die Gewässer. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Sehr positive Wirkung durch Verringerung 
von Pflanzenschutzmitteleinträgen. 

 ++ 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch Verringerung 
der N- und Pflanzenschutzmitteleinträge ins 
Grundwasser. 

 ++ 

Guter mengenmäßiger 
Zustand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  

 

 0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

Sehr positive Wirkung insbesondere durch 
Verringerung der N-Einträge ins Meer. 

 ++ 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klima-
relevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung 

  

 0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenk-
mälern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) hoch 

Die Maßnahmen zur Minderung von Belastungen aus der Landwirtschaft haben eine hohe Häu-
figkeit im Maßnahmenprogramm NRW. Schutzgutübergreifend sind die Maßnahmen sehr positiv 
zu bewerten. Es liegen für alle Schutzgüter, mit Ausnahme der Schutzgüter Landschaft, Kultur-
güter und Sonstige Sachgüter, für die keine erheblichen Wirkungen zu erwarten sind, positive bis 
sehr positive Wirkungen vor. Sehr positive Umweltauswirkungen bestehen insbesondere für das 
Schutzgut Wasser. Die Reduzierung der Nährstoff- und der Pflanzenschutzmitteleinträge fördert 
die Erreichung eines guten ökologischen Zustands der Oberflächengewässer bzw. den guten 
chemischen Zustand der Oberflächen- und Grundwasserkörper. Durch die Maßnahmen sind 
keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige diffuse Quellen, Grundwasser“ 

Bei den Umsetzungsmaßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige diffuse Quellen“ handelt es 
sich vorwiegend um Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen, die zu einer Versauerung 
im Untergrund führen, und Maßnahmen zur Verringerung von Pflanzenschutzmittelbelastungen. 
Es handelt sich hierbei um Wirkstoffe, die seit längerem in der Landwirtschaft verboten sind und 
voraussichtlich auf Nichtkulturland zur Unkrautbekämpfung eingesetzt wurden. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Es sind keine Kon-
zeptmaßnahmen vorgesehen. 

Tabelle 68: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich sonstige diffuse 
Quellen, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

13 8 - 5 - 

44 
Reduzierung der Belastungen aus anderen diffu-
sen Quellen 

13 8 - 5 - 

 

Tabelle 69: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich sonstige dif-
fuse Quellen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Aus-
gleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensquali-
tät (Wohnen, Wohnumfeld, 
Erholung und Freizeitfunkti-
onen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume 

keine erhebliche Wirkung   0 

Sicherung der biologischen 
Vielfalt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkungen Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Aus-
gleich negativer Umwelt-
auswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit Bo-
den 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. Schutz 
der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkungen durch Verringerung 
von nicht prioritären Pflanzenschutzmittel-
gehalten im Oberflächengewässer. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

Positive Wirkungen durch Verringerung 
von prioritären Pflanzenschutzmittelgehal-
ten aus Grundwassereinträgen in Oberflä-
chengewässer. 

 + 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

Positive Wirkung durch Verringerung der 
Pflanzenschutzmitteleinträge. 

 + 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 
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Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von Belastungen aus sonstigen diffusen Quellen sind nur in 
einzelnen Wasserkörpern von Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnah-
men positiv zu bewerten. Es bestehen positive Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser, 
insbesondere für den chemischen Zustand des Grundwassers. Durch die Maßnahmen sind keine 
negativen Umweltauswirkungen zu erwarten.  
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7.2.2.3 Wasserentnahmen 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Bergbau – Wasserentnahmen, Grundwasser“ 

Umsetzungsmaßnahmen sind für das nordrhein-westfälische Einzugsgebiet der Maas sowie im 
Einzugsgebiet der Erft und im Rheingraben Nord vorgesehen, um eine Verbesserung des men-
genmäßigen Zustands der durch den Bergbau beeinträchtigten Grundwasserkörper zu bewirken. 
Die Grundwasserkörper sind aufgrund der Sümpfungsmaßnahmen für die drei Braunkohletage-
baue Garzweiler, Hambach sowie Inden und für den Kalkabbau (Raum Wuppertal) langfristig in 
einem schlechten mengenmäßigen Zustand. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die im Zu-
sammenhang mit dem Braunkohleabbau ohnehin umgesetzt werden.  

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Es sind keine Kon-
zeptmaßnahmen vorgesehen. 

Tabelle 70: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – Was-
serentnahme, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

31 17 - - 14 

56 
Reduzierung der Wasserentnahme für den Berg-
bau 

31 17 - - 14 
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Abbildung 18: Karte zum Maßnahmenprogramm NRW Grundwasser  
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Tabelle 71: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Bergbau – 
Wasserentnahmen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen 
vor schädlichen Um-
welteinwirkungen 
(menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Le-
bensqualität (Woh-
nen, Wohnumfeld, Er-
holung und Freizeit-
funktionen) 

keine erhebliche Wirkung   

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung   

Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt 

sehr positive Wirkung  ++ 

Schutz Tiere, Pflan-
zen, Lebensräume 

Sehr positive Wirkung durch Stüt-
zung des Grundwasserspiegels in 
grundwasserabhängigen Feuchtge-
bieten. 

 ++ 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Sehr positive Wirkung durch Erhalt 
von Feuchtgebieten mit seltenen 
Tier- und Pflanzenarten. 

 ++ 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durch-
gängigkeit von Fließ-
gewässern 

keine erhebliche Wirkung  + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang 
mit Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wie-
derherstellung der na-
türlichen Bodenfunkti-
onen (inkl. Schutz der 
Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  

 

 0 

Senkung Schadstoff-
belastung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer 
Zustand Oberflächen-
gewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Aus-
gleich negativer Umweltauswirkun-
gen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßi-
ger Zustand Grund-
wasser 

Sehr positive Wirkung durch Erhalt 
von grundwasserabhängigen 
Landökosystemen und Minderung 
der bergbaubedingten Belastungen. 

 ++ 

Guter Zustand der 
Meeresumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung Energiesparpotenziale nutzen 0 

Erhalt/Entwicklung kli-
marelevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft positive Wirkung  + 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Ei-
genart und Schönheit 

Positive Wirkung durch Erhalt von 
grundwasserabhängigen Landöko-
systemen. 

 + 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kultur-
denkmälern 

keine erhebliche Wirkung Baumaßnahmen sind möglichst au-
ßerhalb von geschützten und zu ver-
mutenden Bodendenkmälern anzu-
ordnen. Bei einer potenziellen Beein-
trächtigung sind die Maßnahmen so 
zu konzipieren, dass die Bodendenk-
malsubstanz so gering wie möglich 
beeinträchtigt wird bzw. eine fachge-
rechte Dokumentation und Bergung 
der Denkmäler im Falle unvermeidba-
rer Eingriffe erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgü-
tern 

keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen Einzelfallprüfung 
auf Restriktionen z. B. Ver- und Ent-
sorgungsleistung, ggf. Erarbeitung ei-
nes Maßnahmenkonzepts. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung sehr positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich „Bergbau – Was-
serentnahmen, Grundwasser“ hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen sehr positiv zu bewerten. 
Es bestehen insbesondere für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 
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sowie Wasser, insbesondere für den mengenmäßigen Zustand des Grundwassers, sehr positive 
Wirkungen. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch empfindlichen Gebiete gemäß UVPG, insbeson-
dere den hochwertigen Lebensräumen und Schutzgebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hin-
blick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu un-
tersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch für die Umweltauswirkungen auf vorkom-
mende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler und den Boden. Darüber hinaus sind die entwickelten 
schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. 
zur Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen standort- und vorhabenbezogen zu prü-
fen. 
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Industrie/Gewerbe – Wasserentnahmen, Grundwas-
ser“ 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahmen aus dem Bereich Industrie/Gewerbe sind 
in drei Wasserkörpern im Einzugsgebiet der Rheins vorgesehen. Es werden die zum Betrieb von 
Industrie und Gewerbenutzung durchgeführten Wasserentnahmen aus dem Grundwasser auf ein 
gewässerverträgliches Maß, z. B. durch Pumpensteuerung oder durch die Anpassung behördli-
cher Genehmigungen, reduziert. 

Tabelle 72: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Industrie/Ge-
werbe – Wasserentnahme, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

3 3 - - - 

54 Reduzierung Wasserentnahme IE-Anlagen 1 1 - - - 

55 
Reduzierung der Wasserentnahme für Indus-
trie/Gewerbe 

2 2 - - - 

 

Tabelle 73: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Industrie/Ge-
werbe – Wasserentnahme, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensquali-
tät (Wohnen, Wohnumfeld, 
Erholung und Freizeitfunkti-
onen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume 

Positive Wirkung wegen Vermeidung 
der Schädigung von Tieren und Pflan-
zen durch Verringerung der Austrock-
nungsgefährdung von grundwasser-
abhängigen Feuchtgebieten. 

 + 

Sicherung der biologischen 
Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung 
der Feuchtlebensräume. 

 + 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Schaffung eines Biotopver-
bunds/Durchgängigkeit von 
Fließgewässern 

Positive Wirkung, da die Austrock-
nungsgefährdung sinkt und Lebens-
räume damit miteinander vernetzt 
werden. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit Bo-
den 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wiederher-
stellung der natürlichen Bo-
denfunktionen (inkl. Schutz 
der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser positive Wirkung  + 

Guter ökologischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

Positive Wirkung durch Förderung der 
Grundwasserneubildungsrate durch 
Verringerung der Wasserentnahmen 
und Verringerung der Austrocknungs-
gefährdung. 

 + 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klimare-
levanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmälern keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnahmen aus Industrie/Gewerbe sind schutz-
gutübergreifend positiv zu bewerten. Sie haben nur eine geringe Bedeutung im Maßnahmenpro-
gramm NRW. Positive Wirkungen bestehen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt und Wasser, insbesondere für die Verbesserung des mengenmäßigen Zustands des 
Grundwassers. Für die übrigen Schutzgüter bestehen keine erheblichen Wirkungen. Durch die 
Maßnahmen sind keine negativen Umweltwirkungen zu erwarten.  
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Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige Wasserentnahmen, Grundwasser“ 

Maßnahmen zur Reduzierung sonstiger Wasserentnahmen sind ausschließlich in den Einzugs-
gebieten von Rhein und Maas vorgesehen. Die Maßnahmen schaffen einen Ausgleich, z. B. 
durch zusätzliche Wasserzufuhr und Versickerung (auch durch Infiltrationsanlagen), zur Minde-
rung entnahmebedingter mengenmäßiger Defizite. 

Tabelle 74: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Wasserentnah-
men – Sonstige Wasserentnahme, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

11 3 - - 8 

59 
Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung zum 
Ausgleich entnahmebedingter mengenmäßiger 
Defizite 

11 3 - - 8 

 

Tabelle 75: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Wasserent-
nahmen - Sonstige Wasserentnahmen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltaus-
wirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen 
vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen (menschli-
che Gesundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebens-
qualität (Wohnen, Woh-
numfeld, Erholung und 
Freizeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, 
Lebensräume 

Positive Wirkung wegen Aufwertung 
der durch Grundwasserentnahme 
entstandenen Schädigung von Tie-
ren und Pflanzen, insbesondere im 
Bereich grundwasserabhängiger 
Feuchtgebiete.  

Durch Flächeninanspruchnahme 
und während der Bauphase sind in 
Abhängigkeit von der Standortsitua-
tion negative Auswirkungen auf die 
Schutzziele und Schutzzwecke 
hochwertiger Lebensräume ge-

In Abhängigkeit der Standortsitua-
tion: Erstellung eines Maßnahmen-
konzepts zur Vermeidung erhebli-
cher Umweltauswirkungen auf 
Tier- und Pflanzenlebensräume 
sowie auf geschützte Tier- und 
Pflanzenarten während der Sanie-
rungsphase. Insbesondere Berück-
sichtigung tiergruppenspezifischer 
Anforderungen an Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (z. B. Brut- und 
Setzzeiten geschützter Arten), Ein-

+ 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltaus-
wirkungen 

Be-
wer-
tung 

schützter Flächen (z. B. Na-
tura 2000-Gebiete) sowie auf ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten 
möglich. 

halten von Rodungszeiten, Siche-
rung hochwertiger Biotopstrukturen 
während der Sanierungsphase 
z. B. durch Ausweisung von Tabu-
Zonen und Beachtung der Anfor-
derungen der technischen Regel-
werke (u. a. DIN-Normen). Ggf. 
Maßnahmenkonzept zum Aus-
gleich bzw. zur Kompensation un-
vermeidbarer Beeinträchtigungen 
erforderlich. 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung 
der Gewässerlebensräume. 

 + 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durchgän-
gigkeit von Fließgewäs-
sern 

Positive Wirkung, da die Austrock-
nungsgefährdung sinkt und Lebens-
räume damit miteinander vernetzt 
werden. 

 + 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  

Flächeninanspruchnahme insge-
samt sehr gering, teils werden vor-
genutzte Flächen verfügbar. 

Flächeninanspruchnahme auf das 
notwendige Maß einschränken und 
auf vorgenutzte naturferne Böden 
lenken, Flächenrecycling oder Ent-
siegelung. 

0 

Boden negative Wirkung  - 

Sicherung oder Wieder-
herstellung der natürli-
chen Bodenfunktionen 
(inkl. Schutz der Boden-
struktur) 

Negative Wirkung, da Bodenstruk-
turschädigung bei Baumaßnahmen 
möglich. 

Bei der Umsetzung von Einzel-
maßnahmen sind Anforderungen 
technischer Regelwerke (u. a. DIN-
Normen) zu beachten und Boden-
kundliche Baubegleitungen durch-
zuführen, insbesondere keine Be-
fahrung bei zu nassen Bodenver-
hältnissen, begrenzen der Lastein-
träge, Erdmassenausgleich, 
Erdaushubverwertung, Auswei-
sung von Bautabu-Zonen und 
Schutz der Randflächen, Bauüber-
wachung. 

- 

Senkung Schadstoffbe-
lastung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

Positive Wirkung, wegen Vermei-
dung von Schädigungen der Gewäs-
serbiozönose (Austrocknung von 
Bächen) durch Vermeidung der Ab-
senkung von Grundwasserständen. 

 + 

Guter chemischer Zu-
stand Oberflächenge-
wässer 

keine erhebliche Wirkung  0 
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Umweltziele Erläuterung der Umweltauswir-
kungen 

Mögliche Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum 
Ausgleich negativer Umweltaus-
wirkungen 

Be-
wer-
tung 

Guter chemischer Zu-
stand Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter mengenmäßiger 
Zustand Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch Förde-
rung der Grundwasseranreicherung. 

 ++ 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treib-
hausgasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klima-
relevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung Standortwahl, Vermeidung der Be-
anspruchung landschaftsbildprä-
gender Strukturelemente sowie 
von Gebieten mit Erholungsfunk-
tion. 

0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenk-
mälern 

keine erhebliche Wirkung  Baumaßnahmen sind möglichst 
außerhalb von geschützten und zu 
vermutenden Bodendenkmälern 
anzuordnen. Bei einer potenziellen 
Beeinträchtigung sind die Maßnah-
men so zu konzipieren, dass die 
Bodendenkmalsubstanz so gering 
wie möglich beeinträchtigt wird 
bzw. eine fachgerechte Dokumen-
tation und Bergung der Denkmäler 
im Falle unvermeidbarer Eingriffe 
erfolgt. 

0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung Bei Baumaßnahmen Einzelfallprü-
fung auf vorliegende Sachgüter. 

0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 

 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zum Belastungsbereich sonstige Wasserentnahmen sind schutzgutübergrei-
fend positiv zu bewerten. Sie haben nur eine geringe Bedeutung im Maßnahmenprogramm NRW. 
Positive Wirkungen bestehen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt und 
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sehr positive Wirkungen bestehen für das Schutzgut Wasser, vorrangig für die Verbesserung des 
ökologischen Zustands der Oberflächengewässer und des mengenmäßigen Zustands des 
Grundwassers. 

Demgegenüber stehen kleinräumig negative anlagebedingte Auswirkungen hinsichtlich der Fak-
toren Flächeninanspruchnahme und/oder Bodenversiegelung auf das Schutzgut Boden, die je-
doch räumlich begrenzt sind. 

In den nachfolgenden Umweltprüfverfahren sind die möglichen Umweltauswirkungen, insbeson-
dere durch bauliche Maßnahmen, auf die Schutzziele und Schutzzwecke der ökologisch emp-
findlichen Gebiete gemäß UVPG, insbesondere den hochwertigen Lebensräumen und Schutz-
gebieten (z. B. Natura 2000-Gebiete) im Hinblick auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen und die 
biologische Vielfalt einzelfallbezogen zu untersuchen (ggf. FFH-Vorprüfung). Gleiches gilt auch 
für die Umweltauswirkungen auf vorkommende Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sonstige 
Sachgüter, das Schutzgut Boden und Landschaften mit besonderer Wertigkeit. Für nicht vermeid-
bare Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind auf der Zulassungsebene Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und ggf. zum Ausgleich bzw. zur Kompensation standortbezogen zu prü-
fen und festzulegen. 
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7.2.2.4 Sonstige Belastungen 

Maßnahmen zum Belastungsbereich „Sonstige anthropogene Belastungen, Grundwas-
ser“ 

Bei den Umsetzungsmaßnahmen zum Belastungsbereich handelt es sich um eine Maßnahme 
zur Reduzierung der anthropogenen Belastungen auf die Grundwassermenge eines Grundwas-
serkörpers im Gebiet der Ems. 

Es werden die Umweltauswirkungen der Umsetzungsmaßnahmen bewertet. Es sind keine Kon-
zeptmaßnahmen vorgesehen. 

Tabelle 76: Vorgesehene Programmmaßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige anth-
ropogene Belastungen, Grundwasser 

PGMN-
Nr. 

Bezeichnung NRW 
gesamt 

Rhein 
NRW 

Weser 
NRW 

Ems 
NRW 

Maas 
NRW 

Anzahl Wasserkörper (GWK) 

275 179 40 24 32 

 

Umsetzungsmaßnahmen 

Anzahl GWK mit Maßnahmen 

1 - - 1 - 

99 Reduzierung anderer anthropogener Belastungen 1 - - 1 - 

 

Tabelle 77: Umweltauswirkungen der Maßnahmen zum Belastungsbereich Sonstige anth-
ropogene Belastungen, Grundwasser 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Menschen keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwir-
kungen (menschliche Ge-
sundheit) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Lebensqua-
lität (Wohnen, Wohnum-
feld, Erholung und Frei-
zeitfunktionen) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Hochwasserschutz keine erhebliche Wirkung  0 

Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt 

positive Wirkung  + 

Schutz Tiere, Pflanzen, 
Lebensräume 

Positive Wirkung durch Aufwertung von 
grundwasserabhängigen Lebensräu-
men. 

 + 

Sicherung der biologi-
schen Vielfalt 

Positive Wirkung durch Aufwertung von 
grundwasserabhängigen Lebensräu-
men. 

 + 

Schaffung eines Bio-
topverbunds/Durchgängig-
keit von Fließgewässern 

keine erhebliche Wirkung  0 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

190 

Umweltziele Erläuterung der Umweltauswirkun-
gen 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich negati-
ver Umweltauswirkungen 

Be-
wer-
tung 

Fläche keine erhebliche Wirkung  0 

Sparsamer Umgang mit 
Boden 

keine erhebliche Wirkung  0 

Boden keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung oder Wieder-
herstellung der natürlichen 
Bodenfunktionen (inkl. 
Schutz der Bodenstruktur) 

keine erhebliche Wirkung  0 

Senkung Schadstoffbelas-
tung 

keine erhebliche Wirkung  0 

Ertragspotenzial keine erhebliche Wirkung  0 

Wasser sehr positive Wirkung  ++ 

Guter ökologischer Zu-
stand Oberflächengewäs-
ser 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Oberflächengewässer 

keine erhebliche Wirkung  0 

Guter chemischer Zustand 
Grundwasser 

keine erhebliche Wirkung  0  

Guter mengenmäßiger Zu-
stand Grundwasser 

Sehr positive Wirkung durch Reduzie-
rung der anthropogenen Einflüsse auf 
die Grundwassermenge. 

 ++ 

Guter Zustand der Mee-
resumwelt 

keine erhebliche Wirkung  0 

Klima/Luft keine erhebliche Wirkung  0 

Minderung der Treibhaus-
gasemissionen 

keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt/Entwicklung klima-
relevanter Räume 

keine erhebliche Wirkung  0 

Landschaft keine erhebliche Wirkung  0 

Sicherung der Vielfalt,  
naturräumlichen Eigenart 
und Schönheit 

keine erhebliche Wirkung  0 

Kulturelles Erbe keine erhebliche Wirkung  0 

Erhalt von Kulturdenkmä-
lern 

keine erhebliche Wirkung  0 

Sonstige Sachgüter keine erhebliche Wirkung  0 

Schutz von Sachgütern keine erhebliche Wirkung  0 

 

positive (+) bis sehr positive (++) 
Wirkung 

keine erhebliche Wirkung (0) negative (-) bis sehr negative (--) 
Wirkung 



Umweltbericht zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027  

191 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung 

Schutzgutübergreifende Gesamtbewertung positiv 

Maßnahmenhäufigkeit (Anzahl Wasserkörper mit Maßnahmen) gering 

 

Die Maßnahmen zur Reduzierung von sonstigen anthropogenen Belastungen sind nur in einem 
Wasserkörper von Bedeutung. Schutzgutübergreifend sind die Programmmaßnahmen positiv zu 
bewerten. Es bestehen positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt sowie Wasser in Bezug auf die Grundwassermenge. Durch die Maßnahmen 
sind keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
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8 Zusammenfassende Bewertung der Umweltwirkun-
gen des Maßnahmenprogramms NRW 

In Tabelle 78 sind die Umweltsteckbriefe, in denen die Ergebnisse der Auswirkungsprognose und 
-bewertung für die einzelnen Belastungsbereiche mit ihren vorgesehenen Programmmaßnahmen 
im Detail dokumentiert sind, zusammenfassend dargestellt. 

Im Maßnahmenprogramm NRW gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit der 
Maßnahmen in den einzelnen Belastungsbereichen. Der Schwerpunkt der Maßnahmen beinhal-
tet die Reduzierung von Stoffeinträgen durch Maßnahmen zu den Belastungsbereichen „Misch- 
und Niederschlagswasser“ und „Landwirtschaft – diffuse Quellen (OW/GW)“. Daneben sind die 
Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Verhältnisse und der Durchgängigkeit 
in vielen Wasserkörpern relevant. Eine mittlere Häufigkeit haben Maßnahmen zur Reduzierung 
von Stoffeinträgen durch Maßnahmen im Belastungsbereich „Kommunen und Haushalte“ und 
Maßnahmen zur Minderung der Wasserentnahmen für die Landwirtschaft.  

Die Maßnahmen der übrigen Belastungsbereiche sind nur in wenigen Fällen vorgesehen oder 
sind nur regional aufgrund besonderer Belastungen, z. B. aus dem Braun- und Steinkohleberg-
bau oder wegen besonders dichter Besiedelung, bedeutsam. 

Schutzgutübergreifend haben die Maßnahmen aller Belastungsbereiche insgesamt positive bis 
sehr positive Umweltauswirkungen. 

• Es liegen zu allen Belastungsbereichen positive bis sehr positive Wirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Wasser vor. Entsprechend der Zielsetzung des Maßnahmenpro-
gramms NRW sind insbesondere nachhaltige Verbesserungen des Schutzgutes Wasser 
im Bereich Oberflächengewässer und Grundwasser zu erwarten. Die vorgesehenen Maß-
nahmen verbessern die Qualität der Badegewässer, des Trinkwassers sowie die ökologi-
sche Qualität der Gewässersysteme mit ihren Auen und Einzugsgebieten einschließlich 
der Durchgängigkeit, wodurch der gewässerbezogene Biotopverbund profitiert. 

• Bei nahezu allen Belastungsbereichen liegen positive bis sehr positive Wirkungen für das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt vor. Dies ist auf die positiven 
Wirkungen auf die Gewässerbiozönose und auf die Aufwertung und ökologische Vernet-
zung von Auenlandschaften zurückzuführen. Das Maßnahmenprogramm NRW dient da-
mit auch den Erhaltungszielen geschützter Arten und deren Lebensräumen der Vogel-
schutz- bzw. FFH-Richtlinie, sofern die in den Steckbriefen dargestellten Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung von Umweltauswirkungen fachgerecht umgesetzt werden. 

• Die vorgesehenen Maßnahmen führen für das Schutzgut Mensch durch die Reduktion 
von Schadstoffeinträgen und Keimbelastungen in Oberflächengewässern zu großräumi-
gen Verbesserungen der Qualität der Badegewässer und des Trinkwassers. Weiterhin 
bedingen Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern eine Steigerung des Erho-
lungswertes von Auenlandschaften. 

• Für das Schutzgut Fläche ergeben sich kleinräumig negative Effekte vor allem durch die 
Flächeninanspruchnahme aufgrund der Erweiterung oder des Neubaus von baulichen An-
lagen. Eine Minimierung der Eingriffe in qualitativ wertvolle Böden ist im Zuge der Zulas-
sungsverfahren durch eine entsprechende Standortauswahl sowie generell durch eine Mi-
nimierung der Flächeninanspruchnahme anzustreben.  

• Zahlreiche positive Umweltauswirkungen bestehen für das Schutzgut Boden u. a. durch 
Vermeidung von Bodenerosion und Reduzierungen von Schadstoffbelastungen. Kleinräu-
mige negative Effekte ergeben sich durch Schädigungen der Bodenstrukturen im Zuge 
von Baumaßnahmen. Bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen sind hier die techni-
schen Regelwerke zu beachten und Bodenkundliche Baubegleitungen durchzuführen.  

• Beim Schutzgut Klima/Luft überwiegen neutrale Wirkungen. Einzelne positive Wirkun-
gen sind vor allem auf die Minderung der N2O-Emissionen aus der Landwirtschaft zurück-
zuführen. 
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• Beim Schutzgut Landschaft liegen insbesondere in Zusammenhang mit hydromorpho-
logischen Maßnahmen positive Wirkungen vor, die durch Erhöhung des naturraumtypi-
schen Strukturreichtums von Gewässern und Auenlandschaften hervorgerufen werden. 
Punktuell können negative Beeinträchtigungen z. B. durch die Errichtung neuer Bauwerke 
in der freien Landschaft auftreten. 

• Für die Kulturgüter liegen überwiegen keine erheblichen Wirkungen vor. Bei den Kultur-
denkmälern können aber auch negative Wirkungen insbesondere im Zusammenhang mit 
Querbauwerken und bei hydromorphologischen Maßnahmen in Bezug auf in der Aue ge-
legene Bodendenkmäler auftreten. Die in den Umweltsteckbriefen genannten Maßnah-
men zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen sind daher jeweils im Ein-
zelfall zu erarbeiten und fachgerecht umzusetzen. Da das Maßnahmenprogramm NRW 
keine flächenscharfen Maßnahmenplanungen beinhaltet, ist eine Berücksichtigung der 
Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen im Zulassungsverfahren möglich. 

• Bei den sonstigen Sachgütern liegen im Wesentlichen positive Wirkungen vor, wenn 
durch die geplanten Maßnahmen auch der Hochwasserschutz verbessert wird. 

Für die Maßnahmen sind die Umweltauswirkungen im Rahmen nachfolgender Planungsebe-
nen bzw. möglicher Genehmigungsverfahren unter Berücksichtigung des räumlichen Bezugs 
und genauerer Planungsunterlagen auf ihre Umweltrelevanz vertiefend zu prüfen. Dabei sind 
die in den Umweltsteckbriefen aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
von Umweltauswirkungen zu beachten. 

Tabelle 78: Zusammenfassung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des 
Maßnahmenprogramms auf die Schutzgüter 
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Oberflächengewässer 

Punktquellen             

Kommunen und Haushalte mittel + ++ o - ++ o - o o + ja 

Misch- und Niederschlagswasser hoch + ++ - - ++ o - o o + ja 

Industrie und Gewerbe gering + ++ o - ++ o - o o + ja 

Bergbau gering o ++ o + ++ o o o o ++ ja 

Wärmebelastung gering o + o o + o o o o + ja 

Sonstige Punktquellen gering o + o + ++ o o o o + ja 

Diffuse Quellen             

Landwirtschaft hoch + ++ o ++ ++ + + + + ++ nein 

Altlasten/Altstandorte gering + + o ++ + o o o o ++ ja 

Bergbau gering o + o + + o o o o + ja 

Bebaute Gebiete gering o o o o + o o o o + ja 

Sonstige diffuse Quellen gering + + o + ++ o o o o ++ ja 

Hydromorphologische Belastungen            
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Belastungsarten und  
Belastungsbereich 

H
ä
u

fi
g

k
e
it

 (
A

n
z
a
h

l 
 

W
a
s

s
e
rk

ö
rp

e
r 

m
it

  

M
a
ß

n
a
h

m
e
n

) 

M
e
n

s
c
h

e
n

 

T
ie

re
, 

P
fl

a
n

z
e
n

, 
b

io
lo

-

g
is

c
h

e
 V

ie
lf

a
lt

 

F
lä

c
h

e
 

B
o

d
e
n

 

W
a
s

s
e
r 

K
li
m

a
/L

u
ft

 

L
a
n

d
s
c
h

a
ft

 

K
u

lt
u

re
ll
e

s
 E

rb
e

 

S
o

n
s
ti

g
e
 S

a
c
h

g
ü

te
r 

G
e
s
a
m

tb
e
w

e
rt

u
n

g
 

d
e
r 

U
m

w
e
lt

a
u

s
w

ir
k
u

n
g

e
n

 

W
e
it

e
re

 U
m

w
e
lt

p
rü

fu
n

-

g
e
n

 e
rf

o
rd

e
rl

ic
h

 

Durchgängigkeit hoch o ++ o o ++ o o - o + ja 

Morphologie hoch + ++ o + ++ + ++ - + ++ ja 

Wasserhaushalt gering + ++ o + ++ o + - + ++ ja 

Sonst. hydromorph. Belastungen Keine eigenständige Bewertung 

Wasserentnahmen             

Fischereiwirtschaft gering o + o o + o o o o + EF* 

Landwirtschaft mittel o + o o + o o o o + nein 

Industrie und Gewerbe gering o + o o + o o o o + nein 

Sonstige Wasserentnahmen gering o + o o + o o o o + EF* 

Sonstige anthropogene Belastungen            

Fischereiwirtschaft gering o ++ o o + o o o o + EF* 

Erholungsaktivitäten gering o + o o + o + o o + EF* 

Eingeschleppte Spezies gering + + o o + o + o o + nein 

Sonst. anthropogene Belastungen Keine eigenständige Bewertung 

Grundwasser 

Punktquellen             

Altlasten/Altstandorte gering o + o ++ ++ o o o o ++ ja 

Bergbau gering o + o + ++ o o o o + ja 

Industrie und Gewerbe gering o + o + ++ o o o o + ja 

Diffuse Quellen             

Bergbau gering o + o + ++ o o o o + ja 

Bebaute Gebiete  gering o ++ o + ++ o o o o ++ ja 

Landwirtschaft hoch + + o ++ ++ o o o o ++ nein 

Sonstige diffuse Quellen gering o o o o + o o o o + ja 

Wasserentnahmen             

Bergbau gering o ++ o o ++ o + o o ++ ja 

Industrie und Gewerbe gering o + o o + o o o o + EF* 

Sonstige Wasserentnahmen gering o + o - ++ o o o o + ja 

Sonstige anthropogene Belastungen            

Sonstige anthropog. Belastungen gering o + o o ++ o o o o + nein 

EF*: Einzelfallbetrachtung erforderlich 
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9 Angaben zur Alternativenprüfung 

Dem Umweltbericht ist nach § 40 Abs. 2 Nr. 1 UVPG eine Kurzdarstellung der Gründe für die 
Wahl der geprüften Alternativen sowie eine Beschreibung, wie die Umweltprüfung durchgeführt 
wurde, beizufügen. 

Beim Maßnahmenprogramm NRW wurden im Vorfeld der Maßnahmenauswahl Alternativen be-
trachtet. Die Maßnahmenauswahl und zeitliche Priorisierung berücksichtigt die vorliegenden Rah-
menbedingungen und orientiert sich an der technischen, rechtlichen und finanziellen Umsetzbar-
keit sowie am Grundsatz der Kosteneffizienz. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird durch 
Ausweisung von erheblich veränderten Wasserkörpern und durch Festlegung von Prioritäten, 
Fristverlängerungen und Ausnahmen berücksichtigt. Signifikante Nutzungseinschränkungen wer-
den durch diese Vorgehensweise weitgehend vermieden. 

Das Maßnahmenprogramm NRW zielt auf eine Verbesserung des Umweltzustands im Hinblick 
auf das Schutzgut Wasser und lässt für andere Schutzgüter in der Regel positive Umweltauswir-
kungen erwarten. Der Charakter einer Alternativenbetrachtung richtet sich nach dem Abstrakti-
onsgrad der Planung. Die genauen Umweltauswirkungen lassen sich bei dem im Maßnahmen-
programm NRW vorgesehenen Maßnahmen nur unter Berücksichtigung detaillierter Daten u. a. 
zum räumlichen Bezug und nach Kenntnis von genauen Planunterlagen abschließend bestim-
men, die im vorliegenden Maßnahmenprogramm NRW nicht umfassend vorliegen. Bei bestehen-
den, erheblich negativen Umweltauswirkungen sind zumutbare Alternativen daher in den nach-
geordneten Planungs- oder Zulassungsverfahren zu prüfen. Die im Maßnahmenprogramm NRW 
enthaltenen Maßnahmen haben zunächst programmatischen Charakter und müssen im Regelfall 
durch konkrete Einzelmaßnahmen untersetzt werden. Dies ermöglicht eine an die jeweiligen 
Schutzanforderungen angepasste Ausgestaltung, da zumeist verschiedene Wege für die Errei-
chung der Bewirtschaftungsziele möglich sind. 
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10 Überwachungsmaßnahmen 

Im Umweltbericht sind die gemäß § 40 UVPG durchzuführenden Überwachungsmaßnahmen 
nach § 40 Abs. 2 Nr. 9 UVPG darzustellen. Die Überwachungspflicht erstreckt sich auf alle im 
Umweltbericht prognostizierten erheblichen Umweltauswirkungen. Durch die Überwachung sol-
len unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig erfasst werden. 

Eine ausführliche Darstellung der Überwachungsnetze und Ergebnisse der Überwachungsmaß-
nahmen ist Kapitel 4.1 des Bewirtschaftungsplans zu entnehmen. Die Überwachung beinhaltet 
umfangreiche Messnetze zur Überwachung von Fließgewässern, Seen, Talsperren und Grund-
wasser. 

Ergänzend ist noch auf die sonstigen Umweltmessnetze des Landes, also insbesondere auf das 
Luftmessnetz, die Zustandserhebungen des Forstes, die Bodendauerbeobachtungsflächen und 
auf das Monitoring zu Natura 2000-Gebieten hinzuweisen. Zudem wird auf das Klimafolgenmo-
nitoring in NRW verwiesen. 
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11 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der Angaben 

Mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen können die Auswirkungen auf die Schutzgüter auf 
der Ebene des Maßnahmenprogramms NRW ausreichend ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden. Schwierigkeiten bereiten der teilweise geringe Detaillierungsgrad der Programmaßnah-
men, sodass die Umweltprüfung zum Teil ein abstraktes Niveau aufweist. 

Auf nachgelagerten Prüfebenen können für die entwickelten Einzelmaßnahmen des Maßnah-
menprogramms NRW entsprechende verwaltungsbehördliche Prüfverfahren erforderlich werden. 
In Abhängigkeit von der Standortsituation sind ggf. weitere Untersuchungen und Fachplanungen 
durchzuführen. 
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12 Allgemein verständliche nichttechnische Zusammen-
fassung 

Gemäß den Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) in Verbindung mit 
dem Wasserhaushaltsgesetz und den Wassergesetzen der Länder haben in Deutschland die 
Bundesländer die Aufgabe, bei Oberflächengewässern einen guten ökologischen und chemi-
schen Zustand sowie beim Grundwasser einen guten mengenmäßigen und chemischen Zustand 
zu erreichen. Für die Erreichung der Umweltziele der EG-WRRL dient das Maßnahmenprogramm 
NRW in Verbindung mit dem entsprechenden Bewirtschaftungsplan 2021. 

Die Maßnahmenplanung für den 1. Bewirtschaftungszyklus wurde 2009 beschlossen und 2015 
fortgeschrieben. In Vorbereitung auf den 3. Bewirtschaftungszyklus wird das Maßnahmenpro-
gramm NRW aktuell für den Zeitraum 2022 bis 2027 fortgeschrieben. 

Gemäß Anlage 5 Nr. 1.4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) ist für die Aufstel-
lung des Maßnahmenprogramms NRW in jedem Bewirtschaftungszyklus eine Strategische Um-
weltprüfung (SUP) durchzuführen. Aufgabe der SUP ist es, die möglichen Umweltauswirkungen 
des Programms zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten und in einem Umweltbericht zu 
dokumentieren. 

Gegenstand des Maßnahmenprogramms NRW 

Das Maßnahmenprogramm NRW gilt für die nordrhein-westfälischen Anteile der Flussgebietsein-
heiten von Rhein, Weser, Ems und Maas. Es enthält Maßnahmen, die zur Erreichung der im 
Bewirtschaftungsplan festgelegten Bewirtschaftungsziele bis zum Jahr 2027 erforderlich sind. 
Dabei sind die in Artikel 4 der EG-WRRL festgelegten Umweltziele zu erreichen. Mittlerweile ist 
deutlich, dass bis 2027 der gute ökologische Zustand oder das gute ökologische Potenzial nicht 
flächendeckend in allen Wasserkörpern erreicht werden kann, bei denen aber eine Zielerrei-
chung, wenn auch später, grundsätzlich möglich ist. Daher werden auch für den dritten Bewirt-
schaftungszeitraum zur Umsetzung der EG-WRRL Fristverlängerungen aufgrund natürlicher Ge-
gebenheiten, technischer Undurchführbarkeit oder unverhältnismäßig hoher Kosten sowie Aus-
nahmeregelungen nach § 31 WHG in Anspruch genommen. Innerhalb des dritten Bewirtschaf-
tungszeitraums werden alle Anstrengungen unternommen, um bis Ende 2027 möglichst viele 
Wasserkörper in den guten Zustand zu bringen und so viele Maßnahmen wie möglich umzuset-
zen. Es wird jedoch Wasserkörper geben, in denen zwar das Erreichen der in der EG-WRRL 
gesetzten Ziele möglich ist, aber nicht alle dafür notwendigen Maßnahmen bis 2027 ergriffen 
werden können. Gründe dafür sind z. B. technische Probleme oder fehlende personelle und/oder 
finanzielle Ressourcen. Für jeden Wasserkörper wird abgeschätzt, bis wann voraussichtlich die 
Bewirtschaftungsziele erreicht werden. Die Schätzung setzt sich zusammen aus dem Zeitraum, 
der zur Umsetzung aller Programmmaßnahmen voraussichtlich benötigt wird, und dem Zeitraum, 
der für die Wirkung dieser Maßnahmen und damit die Erreichung der Bewirtschaftungsziele be-
nötigt wird (s. auch Maßnahmenprogramm). Bei langsam wirkenden Maßnahmen kann dieser 
Zeitraum viele Jahre umfassen. 

Das Maßnahmenprogramm NRW ist für alle behördlichen Entscheidungen verbindlich. Es ist da-
mit auch bei allen querschnittsorientierten Planungen und Fachplanungen zu beachten. Der Maß-
nahmenkatalog des Maßnahmenprogramms NRW enthält 20 Belastungsbereiche, für die jeweils 
meist mehrere Programmmaßnahmen vorgesehen sind. 

Der Schwerpunkt der Maßnahmen beinhaltet die Reduzierung von Stoffeinträgen durch Maß-
nahmen zu den Belastungsbereichen „Misch- und Niederschlagswasser“ und „Landwirtschaft – 
diffuse Quellen (OW/GW)“. Daneben sind die Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorpho-
logischen Verhältnisse und der Durchgängigkeit in vielen Wasserkörpern relevant. 
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Eine mittlere Häufigkeit haben Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffeinträgen durch Maßnah-
men im Belastungsbereich „Kommunen und Haushalte“ und Maßnahmen zur Minderung der 
Wasserentnahmen für die Landwirtschaft.  

Die Maßnahmen der übrigen Belastungsbereiche sind nur in wenigen Fällen vorgesehen oder 
sind nur regional aufgrund besonderer Belastungen, z. B. aus dem Braun- und Steinkohleberg-
bau oder wegen besonders dichter Besiedelung, bedeutsam.  

Ziele des Umweltschutzes 

Nach dem UVPG sind die für das Maßnahmenprogramm NRW „geltenden Ziele des Umwelt-
schutzes“ darzustellen. Die Ziele stellen den „Roten Faden“ im Umweltbericht dar, da sie bei 
sämtlichen Arbeitsschritten zur Erstellung des Umweltberichts herangezogen werden. 

Bei der Auswahl der Umweltziele wurde in Abhängigkeit von der Gesetzgebungskompetenz auf 
nordrhein-westfälische Gesetze und bundesweit gültige Rechtsnormen zurückgegriffen 
(Tabelle 79). 

Tabelle 79: Umweltziele der Schutzgüter (Übersicht) 

Schutzgut Kurzfassung Umweltziele 

Menschen Schutz der menschlichen Gesundheit 

Tiere und Pflan-
zen, biologische 
Vielfalt 

Schutz von Tieren, Pflanzen und deren Lebensräumen 

Sicherung und Wiederherstellung eines ausreichenden Biotopverbundes 

Schutz der biologischen Vielfalt 

Fläche Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Boden Schutz, Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen und 
der Bodenstruktur (Erosion, Verdichtung) 

 Senkung der Schadstoffbelastung 

 Schutz des Ertragspotenzials 

Wasser guter ökologischer Zustand Oberflächengewässer 

 guter chemischer Zustand Oberflächengewässer 

 guter chemischer Zustand Grundwasser 

 guter mengenmäßiger Zustand Grundwassers 

 guter Zustand der Meeresumwelt 

Klima/Luft Minderung der Treibhausgasemissionen 

 Erhalt und Entwicklung klimarelevanter Räume 

Landschaft Sicherung der Vielfalt, natur- und kulturräumlichen Eigenarten und Schönheit 

Kulturelles Erbe Erhalt schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler 

Sonstige Sachgü-
ter 

Schutz von Sachgütern 

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und Umweltprobleme 

Die Darstellung des Umweltzustandes wird aufgrund der Zielausrichtung des Maßnahmenpro-
gramms NRW, die Erhaltung und Entwicklung des ökologischen und chemischen Zustands der 
Gewässer sowie des guten mengenmäßigen und guten chemischen Zustands des Grundwassers 
in NRW zu gewährleisten, auf das Schutzgut Wasser fokussiert. Die Zustandsbeschreibung der 
Oberflächengewässer und des Grundwassers der nordrhein-westfälischen Einzugsgebiete wird 
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auf der Basis des aktuellen Bewirtschaftungsplans (MULNV 2021, Stand: November 2021) dar-
gestellt. 

Der ökologische Zustand der Fließgewässer in NRW ist in der Regel noch nicht als gut zu bewer-
ten. Insgesamt befinden sich nur 8 % der Fließgewässer in einem guten oder sehr guten ökolo-
gischen Zustand. 

Die meisten Fließgewässer in NRW (ca. 60 %) unterliegen einer intensiven Nutzung für unter-
schiedliche Zwecke, von der Landentwässerungsfunktion vieler Gewässer im ländlichen Raum 
bis hin zum schiffbaren Rhein. Diese Gewässer können als „erheblich verändert“ (HMWB = 
heavily modified Water Body) ausgewiesen werden, für die es das gute ökologische Potenzial zu 
erreichen gilt. 

Der chemische Zustand ist bei etwa 73,5 % aller bewerteten Fließgewässer gut, wenn die ubiqui-
tären Stoffe wie Quecksilber, PCB und einige weitere nicht berücksichtigt werden. Wird berück-
sichtigt, dass die Qualitätsnorm für Quecksilber in Fischen nach den derzeitigen Erkenntnissen 
in allen Oberflächengewässern überschritten ist, bedeutet dies nach dem Prinzip „one out, all out“ 
den schlechten chemischen Zustand. 

Die Saprobie ist bei 62,5 % der Gewässerlängen gut bis sehr gut. Die Fischfauna ist in 58 % der 
Gewässerlängen als nicht gut zu beurteilen. Mitteldistanzwanderfische (potamodrome Fischar-
ten) werden zwar in vielen Gewässern nachgewiesen. Es werden in der Regel aber nicht alle zu 
erwartenden Zielarten vorgefunden. Für die vom Meer aus aufsteigenden Fischarten Lachs, 
Fluss- und Meerneunauge und Maifisch wurden allerdings Verbesserungen erzielt. 

Die Pflanzen in und an den Gewässern, unterschieden nach Makrophyten (mit bloßem Auge er-
kennbare Pflanzen), Kieselalgen und sonstige Algen, spiegeln strukturelle Defizite wider. Insbe-
sondere zu hohe Phosphorkonzentrationen tragen zu Eutrophierungserscheinungen und damit 
zu Abweichungen vom guten ökologischen Zustand bei. 

Der ökologische Zustand kann darüber hinaus durch Überschreitung der UQN (nach Anlage 6 
Oberflächengewässerverordnung (OGewV)) bei den Metallen Zink und Kupfer in vielen Gewäs-
sern nur als mäßig bewertet werden. 

Etwa 7,1 % des Gewässernetzes in NRW sind mit Pflanzenschutzmitteln der Anlage 8 der 
OGewV belastet. Dies ist vor allem auf Belastungen aus der landwirtschaftlichen Produktions-
weise zurückzuführen. 

Der überwiegende Anteil der Grundwasserkörper ist bezüglich der Grundwassermenge in einem 
guten Zustand. In den bergbaulichen Regionen mit einer intensiven Wasserhaltung zur Trocken-
haltung der Tagebaue sind die Grundwasserkörper im schlechten Zustand. Dies betrifft überwie-
gend den großräumigen Bereich der Erft und der Rur. 

Der chemische Zustand ist bei 183 von 275 Grundwasserkörpern gut. Die Hauptbelastungsursa-
che sind Nitratbelastungen. Die Belastung des Grundwassers durch Nitrat konnte aber im Ver-
gleich zum 2. Bewirtschaftungszyklus deutlich von ca. 40 % auf ca. 26 % der Landesfläche ver-
ringert werden. 

Prognose bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms NRW 

Der Zeithorizont für die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des Zustands der Schutzgüter 
richtet sich mit dem Jahr 2027 bis Ende der Frist der EG-WRRL zur Umsetzung der Zielvorgaben. 

Auch ohne Durchführung des Maßnahmenprogramms NRW sind gewisse Minderungen einzelner 
Belastungen zu erwarten. Wesentliche Verbesserungen der hydromorphologischen Bedingungen 
sowie der Schad- und Nährstoffbelastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers 
sind allein durch die Umsetzung grundlegender Maßnahmen bzw. ohne die Durchführung des 
Maßnahmenprogramms 2021 bis zum Prognosehorizont 2022 bis 2027 nicht zu erwarten. 
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Die Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie hat bisher zu einer deutlichen Reduzierung der 
Schmutzfrachten aus kommunalen Kläranlagen geführt. In den letzten Jahren ist keine signifi-
kante Verbesserung der Reinigungsleistung bezüglich der Parameter TOC, Stickstoff und Phos-
phor bezogen auf ganz NRW feststellbar, da die Anforderungen der Kommunalabwasserrichtlinie 
bereits seit einigen Jahren in NRW erfüllt werden (MULNV 2018). Trotzdem ist eine 100-prozen-
tige Rückhaltung von Nähr- und Schadstoffen nicht möglich und durch Veränderungen in der 
Gesellschaft (demographischer Wandel) entstehen neue Belastungen durch Pharmaka. Im Ge-
gensatz zu früheren Auswertungen ist weiterhin ein höherer Anteil von Schmutzfrachten aus 
Trennsystemregenbecken im Vergleich zu Schmutzfrachten aus Mischsystemen zu beobachten. 
In Bezug auf die Stoffeinträge aus industriellen Direkteinleitern ist eine rückläufige Fracht-Ent-
wicklung zu verzeichnen (MULNV 2018). Es ist zu erwarten, dass auch weiterhin die Maßnahmen 
des integrierten Umweltschutzes sowohl zu rückläufigen Abwasserfrachten als auch zu geringe-
ren Abwassermengen führen. 

Belastungen durch den Braunkohlebergbau sind in den Flussgebietseinheiten Rhein und Maas 
bedeutsam. Die Grundwasserkörper in den Gebieten haben heute aufgrund der Sümpfungsmaß-
nahmen des Braunkohletagebaus einen schlechten mengenmäßigen Zustand, der auch über das 
Jahr 2027 noch bestehen bleibt. Die Wasserentnahmen wirken sich auf die Grundwasserabsen-
kung, die Grundwasserbeschaffenheit und die Oberflächengewässer durch thermische, mengen-
mäßige und stoffliche Belastungen aus. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kontrollen und Sanktionen bei Verstößen gegen 
Regelungen in den Bereichen Düngung und Pflanzenschutz im Rahmen des Cross-Compliance 
positiv hinsichtlich der Verringerung diffuser Stoffausträge wirken. Zudem haben der Anteil der 
ökologisch bewirtschafteten Flächen und die Beteiligung der Betriebe an den geförderten Agrar-
umweltmaßnahmen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Der ökologische Landbau und 
die Agrarumweltprogramme des Landes NRW tragen zu einem verringerten Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln bei. 

Trotz dieser Entwicklungen mit positiven Wirkungen hinsichtlich der Reduktion von Stoffeinträgen 
aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung wird der gute Zustand der Gewässer bis 2027 nicht 
erreicht werden können. Dies gilt insbesondere für das Grundwasser, da aufgrund der meist lan-
gen Fließzeiten des Sickerwassers die Wirkung der Maßnahmen nur verzögert eintritt. 

Seit dem ersten Bewirtschaftungszyklus wurden Maßnahmen zur Reduzierung von hydromor-
phologischen Belastungen an Oberflächengewässern umgesetzt bzw. begonnen. Trotzdem wird 
aktuell noch in über 80 % der Fließgewässerwasserkörper eine Belastung durch hydromorpholo-
gische Veränderungen erkannt. Dies sind sowohl Veränderungen der Gewässerstruktur (begra-
digte Gewässerverläufe, Uferverbau etc.), als auch Durchgängigkeitshindernisse. Nach wie vor 
ist aber die Frage der Flächenverfügbarkeit die herausragende Ursache für Verzögerungen bei 
der Umsetzung und somit für die Inanspruchnahme einer Fristverlängerung. Gegenüber dem 
Zeitpunkt der Erarbeitung der vorangehenden Bewirtschaftungspläne haben sich die Möglichkei-
ten zum Flächenerwerb oder zu anderweitiger Inanspruchnahme von Flächen, z. B. für die Ge-
wässerentwicklung, nicht verbessert. Nach wie vor steigt der Druck auf die Flächennutzung ins-
gesamt aufgrund des Ausbaus von Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsflächen und des Bedarfs 
z. B. an Ausgleichs- und Ersatzflächen. Die Folge sind erhebliche Steigerungen bei Kauf- und 
Pachtpreisen für Flächen.  

Bei dem Wasserbedarf für die Industrie und bei der Energieerzeugung wird keine relevante Ver-
änderung des Wasserbedarfs erwartet. Bei den privaten Haushalten ist voraussichtlich eine Stag-
nation bzw. leichte Abnahme des Wasserbedarfs zu erwarten. Die natürlichen Grundwasser-
stände werden durch Entwässerungsmaßnahmen, den Wasserbedarf der Landwirtschaft insbe-
sondere in Gebieten mit bewässerungsintensiven Kulturarten bzw. hoher Viehbesatzdichte oder 
durch die Hydromorphologie der Oberflächengewässer lokal oder regional beeinflusst. 
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Die Reduzierung der CO2-Emissionen infolge der Steigerung der Energieeffizienz und durch den 
Ausbau erneuerbarer Energien führt insgesamt zu einem Rückgang der Treibhausgasemissio-
nen. 

Die Flächenversiegelung infolge der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr ist zwar 
bereits gesunken, hat aber voraussichtlich auch künftig negative Wirkungen für das Schutzgut 
Tiere, Pflanzen und die Biodiversität, für das Schutzgut Wasser und für das Schutzgut Land-
schaft. 

Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen des Maßnahmenprogramms NRW auf die Um-
welt 

Das Maßnahmenprogramm NRW verfolgt Umweltziele, die auf eine Verbesserung des Umwelt-
zustands des Schutzgutes Wasser zielen. In der Regel sind damit auch für andere Schutzgüter 
positive Wirkungen zu erwarten. Dennoch können in Einzelfällen Zielkonflikte mit den Schutzzie-
len und Schutzzwecken von ökologisch bedeutsamen Gebieten oder aus Gründen des Denkmal-
schutzes auftreten. Dies gilt insbesondere bei baulichen Maßnahmen, wo den Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung von negativen Umweltauswirkungen besondere Beachtung ge-
schenkt werden muss. Bei Zielkonflikten sind Einzelfallbetrachtungen erforderlich und abge-
stimmte Lösungen zwischen Wasserwirtschaft und Natur- oder Denkmalschutz zu erarbeiten, die 
der Zielerreichung der jeweiligen Umweltziele möglichst umfassend gerecht werden. 

In Tabelle 80 sind die Umweltsteckbriefe, in denen die Ergebnisse der Auswirkungsprognose und 
-bewertung für die einzelnen Belastungsbereiche mit ihren vorgesehenen Programmmaßnahmen 
im Detail dokumentiert sind, zusammenfassend dargestellt. Folgende Ergebnisse sind festzuhal-
ten: 

• Es liegen zu allen Belastungsbereichen positive bis sehr positive Wirkungen hinsichtlich 
des Schutzgutes Wasser vor. Entsprechend der Zielsetzung des Maßnahmenpro-
gramms NRW sind insbesondere nachhaltige Verbesserungen des Schutzgutes Wasser 
im Bereich Oberflächengewässer und Grundwasser zu erwarten. Die vorgesehenen Maß-
nahmen verbessern die Qualität der Badegewässer, des Trinkwassers sowie die ökologi-
sche Qualität der Gewässersysteme mit ihren Auen und Einzugsgebieten einschließlich 
der Durchgängigkeit, wodurch der gewässerbezogene Biotopverbund profitiert. 

• Bei nahezu allen Belastungsbereichen liegen positive bis sehr positive Wirkungen für das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt vor. Dies ist auf die positiven 
Wirkungen auf die Gewässerbiozönose und auf die Aufwertung und ökologische Vernet-
zung von Auenlandschaften zurückzuführen. Das Maßnahmenprogramm NRW dient da-
mit auch den Erhaltungszielen geschützter Arten und deren Lebensräumen der Vogel-
schutz- bzw. FFH-Richtlinie, sofern die in den Steckbriefen dargestellten Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verringerung von Umweltauswirkungen fachgerecht umgesetzt werden. 

• Die vorgesehenen Maßnahmen führen für das Schutzgut Mensch durch die Reduktion 
von Schadstoffeinträgen und Keimbelastungen in Oberflächengewässern zu großräumi-
gen Verbesserungen der Qualität der Badegewässer und des Trinkwassers. Weiterhin 
bedingen Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern eine Steigerung des Erho-
lungswertes von Auenlandschaften. 

• Für das Schutzgut Fläche ergeben sich kleinräumig negative Effekte vor allem durch die 
Flächeninanspruchnahme aufgrund der Erweiterung oder des Neubaus von baulichen An-
lagen. Eine Minimierung der Eingriffe in qualitativ wertvolle Böden ist im Zuge der Zulas-
sungsverfahren durch eine entsprechende Standortauswahl sowie generell durch eine Mi-
nimierung der Flächeninanspruchnahme anzustreben.  

• Zahlreiche positive Umweltauswirkungen bestehen für das Schutzgut Boden u. a. durch 
Vermeidung von Bodenerosion und Reduzierungen von Schadstoffbelastungen. Kleinräu-
mige negative Effekte ergeben sich durch Schädigungen der Bodenstrukturen im Zuge 
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von Baumaßahmen. Bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen sind hier die technischen 
Regelwerke zu beachten und Bodenkundliche Baubegleitungen durchzuführen.  

• Beim Schutzgut Klima/Luft überwiegen neutrale Wirkungen. Einzelne positive Wirkun-
gen sind vor allem auf eine Minderung der N2O-Emissionen aus der Landwirtschaft zu-
rückzuführen. 

• Beim Schutzgut Landschaft liegen insbesondere in Zusammenhang mit hydromorpho-
logischen Maßnahmen positive Wirkungen vor, die durch Erhöhung des naturraumtypi-
schen Strukturreichtums von Gewässern und Auenlandschaften hervorgerufen werden. 
Punktuell können negative Beeinträchtigungen z. B. durch die Errichtung neuer Bauwerke 
in der freien Landschaft auftreten. 

• Für die Kulturgüter liegen überwiegend keine erheblichen Wirkungen vor. Bei den Kul-
turdenkmälern können aber andererseits auch negative Wirkungen insbesondere im Zu-
sammenhang mit Querbauwerken und bei hydromorphologischen Maßnahmen in Bezug 
auf in der Aue gelegenen Bodendenkmälern auftreten. Die in den Umweltsteckbriefen ge-
nannten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen sind da-
her jeweils im Einzelfall zu erarbeiten und fachgerecht umzusetzen. Da das Maßnahmen-
programm NRW keine flächenscharfen Maßnahmenplanungen beinhaltet, ist eine Be-
rücksichtigung der Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen im Zulassungsverfahren 
möglich. 

• Bei den sonstigen Sachgütern liegen im Wesentlichen positive Wirkungen vor, wenn 
durch die geplanten Maßnahmen auch der Hochwasserschutz verbessert wird. 

Für die Maßnahmen sind die Umweltauswirkungen im Rahmen nachfolgender Planungsebe-
nen bzw. möglicher Genehmigungsverfahren unter Berücksichtigung des räumlichen Bezugs 
und genauerer Planungsunterlagen auf ihre Umweltrelevanz vertiefend zu prüfen. Dabei sind 
die in den Umweltsteckbriefen aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
von Umweltauswirkungen zu beachten. 
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Tabelle 80: Zusammenfassung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des 
Maßnahmenprogramms auf die Schutzgüter 
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Oberflächengewässer 

Punktquellen             

Kommunen und Haushalte mittel + ++ o - ++ o - o o + ja 

Misch- und Niederschlagswasser hoch + ++ - - ++ o - o o + ja 

Industrie und Gewerbe gering + ++ o - ++ o - o o + ja 

Bergbau gering o ++ o + ++ o o o o ++ ja 

Wärmebelastung gering o + o o + o o o o + ja 

Sonstige Punktquellen gering o + o + ++ o o o o + ja 

Diffuse Quellen             

Landwirtschaft hoch + ++ o ++ ++ + + + + ++ nein 

Altlasten/Altstandorte gering + + o ++ + o o o o ++ ja 

Bergbau gering o + o + + o o o o + ja 

Bebaute Gebiete gering o o o o + o o o o + ja 

Sonstige diffuse Quellen gering + + o + ++ o o o o ++ ja 

Hydromorphologische Belastungen            

Durchgängigkeit hoch o ++ o o ++ o o - o + ja 

Morphologie hoch + ++ o + ++ + ++ - + ++ ja 

Wasserhaushalt gering + ++ o + ++ o + - + ++ ja 

Sonst. hydromorph. Belastungen Keine eigenständige Bewertung 

Wasserentnahmen             

Fischereiwirtschaft gering o + o o + o o o o + EF* 

Landwirtschaft mittel o + o o + o o o o + nein 

Industrie und Gewerbe gering o + o o + o o o o + nein 

Sonstige Wasserentnahmen gering o + o o + o o o o + EF* 

Sonstige anthropogene Belastungen            

Fischereiwirtschaft gering o ++ o o + o o o o + EF* 

Erholungsaktivitäten gering o + o o + o + o o + EF* 

Eingeschleppte Spezies gering + + o o + o + o o + nein 

Sonst. anthropogene Belastungen Keine eigenständige Bewertung 
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Grundwasser 

Punktquellen             

Altlasten/Altstandorte gering o + o ++ ++ o o o o ++ ja 

Bergbau gering o + o + ++ o o o o + ja 

Industrie und Gewerbe gering o + o + ++ o o o o + ja 

Diffuse Quellen             

Bergbau gering o + o + ++ o o o o + ja 

Bebaute Gebiete  gering o ++ o + ++ o o o o ++ ja 

Landwirtschaft hoch + + o ++ ++ o o o o ++ nein 

Sonstige diffuse Quellen gering o o o o + o o o o + ja 

Wasserentnahmen             

Bergbau gering o ++ o o ++ o + o o ++ ja 

Industrie und Gewerbe gering o + o o + o o o o + EF* 

Sonstige Wasserentnahmen gering o + o - ++ o o o o + ja 

Sonstige anthropogene Belastungen            

Sonstige anthropog. Belastungen gering o + o o ++ o o o o + nein 

EF*: Einzelfallbetrachtung erforderlich 
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Anhang 1: LAWA Maßnahmenkatalog WRRL, beschlossen 
auf der 159. LAWA-Vollversammlung am 
19. März 2020 in München (Telefonkonferenz) 
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Tabellenerläuterungen 

Spalte „Zuordnung Richtlinie“ 

• WRRL:  Wasserrahmenrichtlinie 

• OW:  Oberflächengewässer 

• GW:  Grundwasser 

• KONZ:  Konzeptionell 

Spalte “Relevanz WRRL – HWRM-RL“ - Bewertung der Relevanz der Maßnahmen der WRRL und der HWRM-RL hinsichtlich der Bewirtschaftungsziele der WRRL und den Zielen 
der HWRM-RL“  

• M1:  Maßnahmen, die die Ziele der jeweils anderen Richtlinie unterstützen 

• M2:  Maßnahmen, die ggf. zu einem Zielkonflikt führen können und einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen 

• M3:  Maßnahmen, die für die Ziele der jeweils anderen Richtlinie nicht relevant sind 
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Maßnahmen der WRRL 

1 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Neubau und Anpassung von kommunalen Klär-
anlagen 

Kläranlagenneubauten und Erweiterung bestehender Kläranlagen bezüglich der Reinigungs-
leistung (Erhöhung der Kapazität) 

M2 

2 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzie-
rung der Stickstoffeinträge  

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur gezielten Reduktion der Stickstofffracht, z. B. zusätzli-
che Denitrifikationsstufe 

M3 

3 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzie-
rung der Phosphoreinträge 

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur gezielten Reduktion der Phosphorfracht,  z. B. Phos-
phatfällung 

M3 

4 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzie-
rung sonstiger Stoffeinträge 

Technischer Ausbau (Aufrüstung) zur Reduktion sonstiger Stofffrachten,  z. B. Mikroschad-
stoffentfernung mittels geeigneter Verfahren 

M3 

5 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Optimierung der Betriebsweise kommunaler Klär-
anlagen 

Verbesserung der Reinigungseffizienz durch geänderte Steuerung oder Rekonstruktion (Um-
bau) einzelner Elemente (nicht Instandhaltung) bei gleichbleibender Kapazität 

M3 

6 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Interkommunale Zusammenschlüsse und Stillle-
gung vorhandener Kläranlagen 

Stilllegung und Ablösung von zumeist kleineren oder veralteten Kläranlagen M1 
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7 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen Verbesserung der dezentralen Abwasserentsorgung durch die Anpassung von Kleinkläranla-
gen an den Stand der Technik,  z. B. durch Neubau und Umrüstung bestehender Kleinkläran-
lagen 

M3 

8 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete 
an bestehende Kläranlagen 

Verbesserung der Abwasserentsorgung einer Kommune durch Anschluss von Haushalten 
und Betrieben an die bestehende zentrale Abwasserbehandlung 

M3 

9 WRRL/OW Punktquellen: Kommu-
nen/Haushalte 

Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stof-
feinträge durch kommunale Abwassereinleitun-
gen 

Maßnahmen im Bereich kommunaler Abwassereinleitungen, die nicht einem der vorgenann-
ten Teilbereiche (vgl. Nr. 1 bis 8) zuzuordnen sind,  z. B. Maßnahmen zur Fremdwasserbesei-
tigung 

M3 

10 WRRL/OW Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser 

Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ablei-
tung, Behandlung und zum Rückhalt von Misch- 
und Niederschlagswasser 

Neubau und Erweiterung bestehender Anlagen zur Ableitung, Behandlung ( z. B. bei hohen 
Kupfer- und Zinkfrachten u/o hohen Feinstsedimentgehalten im Niederschlagswasser) und 
zum Rückhalt von Misch- und Niederschlagswasser 

M1 

11 WRRL/OW Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser 

Optimierung der Betriebsweise von Anlagen zur 
Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von 
Misch- und Niederschlagswasser 

Geänderte Steuerung oder Rekonstruktion (Umbau) bestehender Anlagen für die Mischwas-
serbehandlung und Niederschlagswasserableitung zur Erreichung des Niveaus der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik 

M3 

12 WRRL/OW Punktquellen: Misch- und 
Niederschlagswasser 

Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stof-
feinträge durch Misch- und Niederschlagswas-
sereinleitungen 

Maßnahmen im Bereich der Misch- und Niederschlagswassereinleitungen, die nicht einem 
der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 10 & 11) zuzuordnen sind 

M3 

13 WRRL/OW Punktquellen: Industrie/Ge-
werbe 

Neubau und Anpassung von industriellen/ ge-
werblichen Kläranlagen 

Kläranlagenneubauten und die Erweiterung bestehender Kläranlagen bezüglich der Reini-
gungsleistung 

M2 

14 WRRL/OW Punktquellen: Industrie/Ge-
werbe 

Optimierung der Betriebsweise industrieller/ ge-
werblicher Kläranlagen 

Verbesserung der Reinigungseffizienz durch geänderte Steuerung oder Rekonstruktion (Um-
bau) einzelner Elemente (nicht Instandhaltung) 

M3 

15 WRRL/OW Punktquellen: Industrie/Ge-
werbe 

Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stof-
feinträge durch industrielle/gewerbliche Abwas-
sereinleitungen 

Maßnahmen im Bereich industriell/gewerblicher Abwassereinleitungen, die nicht einem der 
vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 13 & 14) zuzuordnen sind 

M3 

16 WRRL/OW Punktquellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffe-
inträge aus dem Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung oder optimierten Steuerung punktueller Stoffeinträge aus dem 
Bergbau (ausgenommen Abwasser, Niederschlagswasser und Kühlwasser),  z. B. Maßnah-
men zur Grubenwasserbehandlung, gütewirtschaftliche Steuerung der Abgaben von Gruben- 
oder Haldenwasser, Erstellung von Machbarkeitsstudien 

M3 
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17 WRRL/OW Punktquellen: Wärmebelas-
tung (alle Verursacherberei-
che) 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
durch Wärmeeinleitungen 

Maßnahmen zur Verringerung oder optimierten Steuerung von Wärmeeinleitungen,  z. B. 
Neubau von Kühlanlagen, Aufstellen von Wärmelastplänen 

M3 

18 WRRL/OW Punktquellen: Sonstige 
Punktquellen 

Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge 
aus anderen Punktquellen  

Maßnahmen zur Verringerung von Stoffeinträgen aus Punktquellen, die nicht einem der vor-
genannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 1 bis 17) zuzuordnen sind 

M3 

19 WRRL/GW Punktquellen: Industrie/Ge-
werbe 

Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffe-
inträge aus Industrie-/Gewerbestandorten 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen mit direkten Auswirkungen auf 
das GW (ausgenommen Abwasser, Niederschlagswasser und Kühlwasser),  z. B. behördliche 
Anpassung der Versenkgenehmigung für die Salzwasserentsorgung 

M3 

20 WRRL/GW Punktquellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffe-
inträge aus dem Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen aus dem Bergbau mit direkten 
Auswirkungen auf das GW (ausgenommen Abwasser, Niederschlagswasser und Kühlwasser) 

M3 

21 WRRL/GW Punktquellen: Altlasten/Alt-
standorte 

Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffe-
inträge aus Altlasten und Altstandorten 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen aus Altlasten mit direkten Aus-
wirkungen auf das GW,  z. B. Sanierung von Altlastenstandorten (inkl. weiterführende Unter-
suchungen gemäß BBodSchG) 

M3 

22 WRRL/GW Punktquellen: Abfallentsor-
gung 

Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffe-
inträge aus der Abfallentsorgung 

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen aus der Abfallentsorgung mit 
direkten Auswirkungen auf das GW,  z. B. Sanierung von Deponien 

M3 

23 WRRL/GW Punktquellen: Sonstige 
Punktquellen 

Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge 
aus anderen Punktquellen  

Maßnahmen zur Verringerung von punktuellen Stoffeinträgen mit direkten Auswirkungen auf 
das GW, die nicht einem der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 19 bis 22) zuzuord-
nen sind 

M3 

24 WRRL/OW Diffuse Quellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastun-
gen infolge Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter diffuser Belastungen ( z. B. Versalzung, Versau-
erung, Verockerung, Schwermetallbelastung) infolge Bergbau (inkl. Pilotvorhaben und spezifi-
schem Überwachungsmonitoring)  

M3 

25 WRRL/OW Diffuse Quellen: Altlas-
ten/Altstandorte 

Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffein-
träge aus Altlasten und Altstandorten 

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter diffuser stofflicher Belastung aus Altlasten,  z. B. 
Sanierung von Altlastenstandorten (inkl. weiterführender Untersuchungen gemäß BBodSchG) 

M3 

26 WRRL/OW Diffuse Quellen: Bebaute 
Gebiete 

Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Stoffein-
träge von befestigten Flächen 

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter diffuser stofflicher Belastungen von befestigten 
Flächen,  z. B. Abkopplung von versiegelten Flächen vom Kanalnetz, Entsiegelung von Flä-
chen zur Erhöhung der Versickerungsrate, Begrünung von Dachflächen 

M1 

27 WRRL/OW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nähr-
stoffeinträge aus der Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Umsetzung der „Guten fachlichen Praxis“ in der land-
wirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung. Dies umfasst keine Maßnahmen, die über gfP hin-
ausgehen ( z. B. Agrarumweltmaßnahmen). 

M3 
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28 WRRL/OW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein-
träge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen  

Anlage, Erweiterung sowie ggf. Extensivierung linienhafter Gewässerrandstreifen bzw. 
Schutzstreifen insbesondere zur Reduzierung der Phosphoreinträge und Feinsedimentein-
träge in Fließgewässer 
Hinweis: primäre Wirkung ist Reduzierung von Stoffeinträgen (Abgrenzung zu Maßnahme 73) 

M1 

29 WRRL/OW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und 
Feinmaterialeinträge durch Erosion und Ab-
schwemmung aus der Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Erosionsminderung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die über die 
gute fachliche Praxis hinausgehen,  z. B. pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung, erosi-
onsmindernde Schlagunterteilung, Hangrinnenbegrünung, Zwischenfruchtanbau 

M1 

30 WRRL/OW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein-
träge durch Auswaschung aus der Landwirt-
schaft 

Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus landwirtschaftlich genutzten Flächen,  z. B. 
durch Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau (Verringerung bzw. Änderung des Einsat-
zes von Düngemitteln, Umstellung auf ökologischen Landbau),  
Soweit eine Maßnahmen neben OW auch auf GW wirkt, kann diese auch bei Maßnahme 41 
eingetragen werden. 

M1 

31 WRRL/OW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein-
träge durch Drainagen 

Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffeinträgen aus Dränagen u. a. Änderung der Bewirt-
schaftung drainierter Flächen bzw. techn. Maßnahmen am Drainagesystem (Controlled Drai-
nage, spezielle Rohrmaterialien, Drainteiche, technische Filteranlagen usw.)  

M1 

32 WRRL/OW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von 
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung des Eintrags von PSM. Hier: konkrete Maßnahmen wie  z. B. 
Förderung von Ausbringtechnik, Ausbringverbote 
Hinweis: Beratungsmaßnahmen zu PSM sind unter konzeptionelle Maßnahmen zu verbu-
chen. 

M3 

33 WRRL/OW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein-
träge durch besondere Anforderungen in Was-
serschutzgebieten 

Maßnahmen in Wasserschutzgebieten mit Acker- oder Grünlandflächen, die über die gute 
fachliche Praxis hinausgehen und durch Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche Verein-
barungen zu weitergehenden Maßnahmen verpflichten.  
Entsprechend der Schutzgebietskulisse wird die Maßnahme nur dem OW zugeordnet. 

M1 

34 WRRL/OW Diffuse Quellen: Bodenver-
sauerung 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Bodenversauerung 

Maßnahmen zur Verminderung negativer Effekte auf das OW infolge von Bodenversauerung,  
z. B. Kalkungsmaßnahmen, naturnaher Waldumbau 

M3 

35 WRRL/OW Diffuse Quellen: Unfallbe-
dingte Einträge 

Maßnahmen zur Vermeidung von unfallbeding-
ten Einträgen 

Maßnahmen zur Vorbeugung von unfallbedingten Einträgen in das OW oder vorbereitende 
Maßnahmen zur Schadensminderung  

M3 

36 WRRL/OW Diffuse Quellen: Sonstige dif-
fuse Quellen 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
aus anderen diffusen Quellen 

Maßnahmen zur Verringerung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen, die nicht einem der 
vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 24 bis 35) zuzuordnen sind  

M3 

37 WRRL/GW Diffuse Quellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung der Versauerung 
infolge Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung der Versauerung des GW infolge Bergbau,  z. B. Zwischenbe-
grünung von Kippenflächen, Kalkung 

M3 
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38 WRRL/GW Diffuse Quellen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastun-
gen infolge Bergbau  

Maßnahmen zur Verringerung der GW-Belastung infolge Bergbau ( z. B. Schwermetalle, Sul-
fat) (inkl. Pilotvorhaben und spezifischem Überwachungsmonitoring)  

M3 

39 WRRL/GW Diffuse Quellen: Bebaute 
Gebiete 

Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge 
aus undichter Kanalisation und Abwasserbe-
handlungsanlagen 

Bauliche Maßnahmen zur Sanierung undichter Abwasseranlagen zur Reduzierung diffuser 
Stoffeinträge ins GW 

M3 

40 WRRL/GW Diffuse Quellen: Bebaute 
Gebiete 

Maßnahmen zu Reduzierung der Stoffeinträge 
aus Baumaterialien/Bauwerken 

Maßnahmen zur Verringerung der Stoffeinträge aus Baumaterialien und Bauwerken ( z. B. 
Zink, Kupfer, Sulfat, Biozide) 

M3 

41 WRRL/GW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein-
träge in GW durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft 

Maßnahmen zur Verminderung der GW-Belastung mit Nährstoffen aus landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen, die über die gute fachliche Praxis hinausgehen,  z. B. durch Zwischen-
fruchtanbau und Untersaatenanbau (inkl. Verringerung bzw. Änderung des Einsatzes von 
Düngemitteln, Umstellung auf ökologischen Landbau) 
Soweit eine Maßnahme neben GW auch auf OW wirkt, kann diese auch bei Maßnahme 30 
eingetragen werden. 

M3 

42 WRRL/GW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Einträge von 
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Verminderung der GW-Belastung mit Pflanzenschutzmitteln aus landwirt-
schaftlich genutzten Flächen 

M3 

43 WRRL/GW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein-
träge durch besondere Anforderungen in Was-
serschutzgebieten 

Maßnahmen in Wasserschutzgebieten mit Acker- oder Grünlandflächen, die über die gute 
fachliche Praxis hinausgehen und durch Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche Verein-
barungen zu weitergehenden Maßnahmen verpflichten 
Entsprechend der Schutzgebietskulisse wird die Maßnahme nur dem GW zugeordnet. 

M3 

44 WRRL/GW Diffuse Quellen: Sonstige dif-
fuse Quellen 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
aus anderen diffusen Quellen 

Maßnahmen zur Verminderung der GW-Belastung aus diffusen Quellen, die nicht einem der 
vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 37 bis 43) zuzuordnen sind 

M3 

45 WRRL/OW Wasserentnahmen: Indust-
rie/Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für Industrie/Gewerbe 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus OW und GW für Industrie und Ge-
werbe zur Verbesserung des Wasserhaushalts des OWK,  z. B. Anpassung der behördlichen 
Genehmigung 

M2 

46 WRRL/OW Wasserentnahmen: Indust-
rie/Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme infolge Stromerzeugung (Kühlwasser) 

Maßnahmen zur Verringerung der Kühlwasserentnahme aus OW zur Verbesserung des Was-
serhaushalts des OWK,  z. B. Anpassung der behördlichen Genehmigung 

M3 

47 WRRL/OW Wasserentnahmen: Indust-
rie/Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für Wasserkraftwerke 

Technische Maßnahmen, wie den Einsatz neuer Turbinen, die eine Reduzierung der Wasser-
entnahme bewirken, oder die zusätzliche Installation von Wasserkraftschnecken am Staubau-
werk, die eine Verringerung der Wassermenge, die über den eigentlichen Triebwerkkanal zu 
den Turbinen ausgeleitet wird, zu verringern (keine Festlegung von Mindestwasserabflüssen, 
vgl. Nr. 61)  

M3 
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48 WRRL/OW Wasserentnahmen: Land-
wirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für die Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus OW und GW für die Landwirtschaft 
zur Verbesserung des Wasserhaushalts des OWK,  z. B. technische Maßnahmen zur wasser-
sparenden Bewässerung  

M3 

49 WRRL/OW Wasserentnahmen: Fische-
reiwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für die Fischereiwirtschaft 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus OW und GW für die Fischereiwirt-
schaft zur Verbesserung des Wasserhaushalts des OWK,  z. B. Förderung einer naturschutz-
gerechten Teichbewirtschaftung mit Festlegungen zur Bewirtschaftungsintensität ( u. a. 
mehrjährige Bespannung der Teiche) 

M3 

50 WRRL/OW Wasserentnahmen: Wasser-
versorgung 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für die öffentliche Wasserversorgung 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus OW und GW für die öffentliche Was-
serversorgung zur Verbesserung des Wasserhaushalts des OWK,  z. B. Rückbau von För-
derbrunnen 

M3 

51 WRRL/OW Wasserentnahmen: Wasser-
versorgung 

Maßnahmen zur Reduzierung der Verluste in-
folge von Wasserverteilung 

Maßnahmen zur Verringerung der Verluste infolge von Wasserverteilung,  z. B. Sanierung 
des Versorgungsnetzes 

M3 

52 WRRL/OW Wasserentnahmen: Schiff-
fahrt 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für die Schifffahrt 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahmen aus OW für die Schifffahrt zur Verbes-
serung des Wasserhaushalts des OWK,  z. B. angepasste Steuerung der Wasserüberleitun-
gen in Schifffahrtskanäle 

M3 

53 WRRL/OW Wasserentnahmen: Sonstige 
Wasserentnahmen 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer Wasser-
entnahmen 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahmen aus OW und GW zur Verbesserung 
des Wasserhaushalts des OWK, die nicht einem der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. 
Nr. 45 bis 52) zuzuordnen sind 

M3 

54 WRRL/GW Wasserentnahmen: Indust-
rie/Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für Industrie/Gewerbe (IED)  

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für Industrie und Gewerbe (nur 
IED-Anlagen) zur Verbesserung des mengenmäßigen Zustands des GWK,  z. B. Anpassung 
der behördlichen Genehmigung 

M3 

55 WRRL/GW Wasserentnahmen: Indust-
rie/Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für Industrie/Gewerbe 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für Industrie und Gewerbe (exkl. 
IED-Anlagen) zur Verbesserung des mengenmäßigen Zustands des GWK,  z. B. Anpassung 
der behördlichen Genehmigung 

M3 

56 WRRL/GW Wasserentnahmen: Bergbau Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für den Bergbau 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für den Bergbau zur Verbesse-
rung des mengenmäßigen Zustands des GWK,  z. B. Anpassung der behördlichen Genehmi-
gung 

M3 

57 WRRL/GW Wasserentnahmen: Land-
wirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für die Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für die Landwirtschaft zur Ver-
besserung des mengenmäßigen Zustands des GWK,  z. B. Anpassung der behördlichen Ge-
nehmigung 

M3 
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58 WRRL/GW Wasserentnahmen: Wasser-
versorgung 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme für die öffentliche Wasserversorgung 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW für die öffentliche Wasserver-
sorgung zur Verbesserung des mengenmäßigen Zustands des GWK,  z. B. Anpassung der 
behördlichen Genehmigung 

M3 

59 WRRL/GW Wasserentnahmen: Sonstige 
Wasserentnahmen 

Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung zum 
Ausgleich GW- entnahmebedingter mengenmä-
ßiger Defizite  

Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung zum Ausgleich entnahmebedingter mengenmäßi-
ger Defizite des GWK,  z. B. durch zusätzliche Wasserzufuhr und Versickerung  

M3 

60 WRRL/GW Wasserentnahmen: Sonstige 
Wasserentnahmen 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer Wasser-
entnahmen 

Maßnahmen zur Verringerung der Wasserentnahme aus GW zur Verbesserung des mengen-
mäßigen Zustands des GWK, die nicht einem der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 
54 bis 58) zuzuordnen sind 

M3 

61 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Wasserhaushalt 

Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderli-
chen Mindestabflusses 

Maßnahmen zur Sicherstellung der ökologisch begründeten Mindestwasserführung im Be-
reich von Querbauwerken, Staubereichen etc. (Restwasser, Dotationsabfluss in Umgehungs-
gewässern) 
 z. B. durch behördliche Festlegung nach § 33 WHG (nicht Niedrigwasseraufhöhung) 

M3 

62 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Wasserhaushalt  

Verkürzung von Rückstaubereichen Maßnahmen zur Verkürzung von Rückstaubereichen an Querbauwerken,  z. B. Absenkung 
des Stauzieles 

M3 

63 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Wasserhaushalt  

Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
gewässertypischen Abflussverhaltens 

Maßnahmen des Wassermengenmanagements zur Wiederherstellung eines bettbildenden-
den oder in Menge und Dynamik gewässertypischen Abflusses (nicht Mindestabflüsse, vgl. 
Nr. 61) 

M2 

64 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Wasserhaushalt  

Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbe-
dingten Abflussspitzen 

Maßnahmen zur Reduzierung von hydraulischem Stress durch Abflussspitzen oder Stoßein-
leitungen (Schwallbetrieb),  z. B. durch streckenweise Aufweitung in Bereichen abschlagsbe-
dingter Abflussspitzen, Reduzierung der Auswirkungen von Schwallbetrieb bei 
Wasserkraftanlagen 

M1 

65 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Wasserhaushalt  

Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Was-
serrückhalts  

Maßnahmen zum natürlichen Wasserrückhalt,  z. B. durch Bereitstellung von Überflutungs-
räumen durch Rückverlegung von Deichen, Wiedervernässung von Feuchtgebieten, Moor-
schutzprojekte, Wiederaufforstung im EZG 

M1 
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66 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Wasserhaushalt  

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaus-
halts an stehenden Gewässern 

Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserstandsdynamik an stehenden Gewässern (betrifft 
ausschließlich Standgewässer, die als OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) gemeldet wur-
den),  z. B. die Einhaltung des gütewirtschaftlich bedingten Mindeststauraums, Ausrichtung 
der Wassermengenbewirtschaftung der Talsperre/des Speichers auf einen möglichst hohen 
Füllungsstand im Frühjahr und auf eine im Jahresverlauf möglichst späte Absenkung des 
Wasserspiegels sowie die Vermeidung der Absenkung in die Nähe oder unter das Absenkziel 

M2 

67 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Wasserhaushalt  

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Tidesperrwerke/-wehre bei Küsten- und 
Übergangsgewässern 

Maßnahmen zu Reduzierung der Belastungen durch Tidesperrwerke/-wehre  M2 

68 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Durchgängigkeit 

Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durch-
gängigkeit an Talsperren, Rückhaltebecken, 
Speichern und Fischteichen im Hauptschluss 

Maßnahmen an Talsperren, Rückhaltebecken und sonstigen Speichern (i.d.R. nach DIN 
19700 ausgenommen Staustufen, einschließlich Fischteichen im Hauptschluss) zur Herstel-
lung der linearen Durchgängigkeit,  z. B. Anlage eines passierbaren Bauwerkes (Umgehungs-
gerinne, Sohlengleite, Fischauf- und -abstiegsanlage) 

M3 

69 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Durchgängigkeit 

Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der 
linearen Durchgängigkeit an Staustufen/Fluss-
sperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen 
wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 
19700 Teil 13 

Maßnahmen an Wehren, Abstürzen und Durchlassbauwerken zur Herstellung/Verbesserung 
der linearen Durchgängigkeit,  z. B. Rückbau eines Wehres, Anlage eines passierbaren Bau-
werkes (Umgehungsgerinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage), Rück-
bau/Umbau eines Durchlassbauwerkes (Brücken, Rohr- und Kastendurchlässe, Düker, Siel- 
u. Schöpfwerke u. ä.), optimierte Steuerung eines Durchlassbauwerks (Schleuse, Schöpfwerk 
u. ä.), Schaffen von durchgängigen Buhnenfeldern 

M2 

70 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initi-
ieren/Zulassen einer eigendynamischen Gewäs-
serentwicklung 

Bauliche oder sonstige ( z. B. Flächenerwerb) Maßnahme mit dem Ziel, dass das Gewässer 
wieder eigenständig Lebensräume wie z. B. Kolke, Gleit- und Prallhänge oder Sand- bzw. 
Kiesbänke ausbilden kann. Dabei wird das Gewässer nicht baulich umverlegt, sondern u. a. 
durch Entfernung von Sohl- und Uferverbau und Einbau von Strömungslenkern ein solcher 
Prozess initiiert. 

M1 

71 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhan-
denen Profil 

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur, Breiten- und Tiefenvarianz ohne 
Änderung der Linienführung (insbesondere, wenn keine Fläche für Eigenentwicklung vorhan-
den ist),  z. B. Einbringen von Störsteinen oder Totholz zur Erhöhung der Strömungsdiversi-
tät, Erhöhung des Totholzdargebots, Anlage von Kieslaichplätzen 

M1 

72 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewäs-
ser durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlge-
staltung 

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur von Sohle und Ufer mit bauli-
cher Änderung der Linienführung  z. B. Maßnahmen zur Neutrassierung (Remäandrierung) 
oder Aufweitung des Gewässergerinnes. Geht im Gegensatz zu Maßnahme 70 über das Initi-
ieren hinaus. 

M1 
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73 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbe-
reich 

Anlegen oder Ergänzen eines standortheimischen Gehölzsaumes (Uferrandstreifen), dessen 
sukzessive Entwicklung oder Entfernen von standortuntypischen Gehölzen; Ersatz von tech-
nischem Hartverbau durch ingenieurbiologische Bauweise; Duldung von Uferabbrüchen 
Hinweis: primäre Wirkung ist Verbesserung der Gewässermorphologie (Abgrenzung zu Maß-
nahme 28) 

M1 

74 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Ver-
besserung von Habitaten 

Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten in der Aue,  z. B. Re-
aktivierung der Primäraue ( u. a. durch Wiederherstellung einer natürlichen Sohllage) , eigen-
dynamische Entwicklung einer Sekundäraue, Anlage einer Sekundäraue (u. a. durch 
Absenkung von Flussufern), Entwicklung und Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwassern in der 
Aue, Extensivierung der Auennutzung oder Freihalten der Auen von Bebauung und Infrastruk-
turmaßnahmen 

M1 

75 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Anschluss von Seitengewässern, Altarmen 
(Quervernetzung) 

Maßnahmen zur Verbesserung der Quervernetzung,  z. B. Reaktivierung von Altgewässern 
(Altarme, Altwässer), Anschluss sekundärer Auengewässer (Bodenabbaugewässer) 

M1 

76 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Technische und betriebliche Maßnahmen vorran-
gig zum Fischschutz an wasserbaulichen Anla-
gen 

Technische und betriebliche Maßnahmen zum Fischschutz an/für wasserbauliche/n Anlagen, 
außer Maßnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgängigkeit (siehe hierzu 
Nr. 68 und 69), wie z. B. optimierte Rechenanlagen, fischfreundliche Turbinen, auf das Fisch-
wanderverhalten bezogene Steuerung 

M3 

77 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebe-
haushaltes bzw. Sedimentmanagement 

Maßnahmen zur Erschließung von Geschiebequellen in Längs- und Querverlauf der Gewäs-
ser und des Rückhalts von Sand- und Feinsedimenteinträgen aus Seitengewässern,  z. B. 
Umsetzen von Geschiebe aus dem Stauwurzelbereich von Flussstauhaltungen und Talsper-
ren in das Unterwasser, Bereitstellung von Kiesdepots, Anlage eines Sand- und Sediment-
fangs, Installation von Kiesschleusen an Querbauwerken 

M2 

78 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
die aus Geschiebeentnahmen resultieren 

Maßnahmen zur Verminderung nachteiliger Effekte im Zusammenhang mit Geschiebeentnah-
men (Kiesgewinnung, Unterhaltungsbaggerung),  z. B. Einschränkung oder Einstellung von 
Baggerarbeiten  

M3 

79 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der 
Gewässerunterhaltung 

Anpassung/Optimierung/Umstellung der Gewässerunterhaltung (gemäß § 39 WHG) mit dem 
Ziel einer auf ökologische und naturschutzfachliche Anforderungen abgestimmten Unterhal-
tung und Entwicklung standortgerechter Ufervegetation 

M2 



Anhang 1 des Umweltberichts zum Maßnahmenprogramm NRW 2022-2027 

220 

N
u

m
m

er
ie

ru
n

g
  

d
er

 M
aß

n
ah

m
en

 
Zuord-
nung  

Richtli-
nie 

Belastungstyp Maßnahmenbezeichnung Erläuterung und Beschreibung 

R
el

ev
an

z 
 

W
R

R
L

 -
 H

W
R

M
-R

L
 

80 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie 
an stehenden Gewässern 

Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie stehender Gewässer,  z. B. Anlegen von 
Flachwasserzonen und Schaffung gewässertypischer Uferstrukturen, Entschlammung (betrifft 
ausschließlich Standgewässer, die als OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) gemeldet wur-
den) 

M3 

81 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Bauwerke für die Schifffahrt, Häfen, Werf-
ten, Marinas 

Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie sind z. B. eine naturnahe Gestaltung der ver-
schiedenen Anlagen wie die Anlage von Flachwasserbereichen oder die Umgestaltung unge-
nutzter Bereiche 

M3 

82 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der Geschiebe-/ 
Sedimententnahme bei Küsten- und Übergangs-
gewässern 

Maßnahmen zur Verminderung nachteiliger Effekt im Zusammenhang mit Geschiebeentnah-
men (Unterhaltungsbaggerung) bei Küsten- und Übergangsgewässern,  z. B. Reduzierung 
oder Einschränkung von Baggerarbeiten  

M1 

83 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
durch Sandvorspülungen bei Küsten- und Über-
gangsgewässern 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Sandvorspülungen sind z. B. eine sorg-
same Auswahl der überspülten Flächen, damit keine schützenswerten Arten oder Lebens-
räume in Anspruch genommen werden 

M3 

84 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Morphologie 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Landgewinnung bei Küsten- und Über-
gangsgewässern 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Landgewinnung sind z. B. eine sorg-
same Auswahl der zu gewinnenden Flächen, damit keine schützenswerten Arten oder Le-
bensräume in Anspruch genommen werden 

M3 

85 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Sonstige hydromorpho-
logische Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromor-
phologischer Belastungen 

Maßnahmen zur Verringerung hydromorphologischer Belastungen bei Fließgewässern, die 
nicht einem der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 61 bis 79) zuzuordnen sind,  z. B. Maß-
nahmen zur Reduzierung der Belastung aufgrund von Fischteichen im Hauptschluss, Vermin-
derung/Beseitigung der Verschlammung im Gewässerbett infolge Oberbodeneintrag 
(Feinsedimente, Verockerung) 

M1, 
M2, 

M3 (in 
Abh. 
von 

konkr. 
Maßn.) 

86 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Sonstige hydromorpho-
logische Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromor-
phologischer Belastungen bei stehenden Gewäs-
sern 

Maßnahmen zur Verringerung hydromorphologischer Belastungen bei stehenden Gewässern 
(betrifft ausschließlich Standgewässer, die als OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) gemeldet 
wurden), die nicht einem der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 66 & 80) zuzuordnen sind 

M2 

87 WRRL/OW Abflussregulierungen und 
morphologische Veränderun-
gen: Sonstige hydromorpho-
logische Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromor-
phologischer Belastungen bei Küsten- und Über-
gangsgewässern 

Maßnahmen zur Verringerung hydromorphologischer Belastungen bei Küsten- und Über-
gangsgewässern, die nicht einem der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 67, 81 bis 84) zuzu-
ordnen sind 

M2 
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88 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zum Initialbesatz bzw. zur Besatz-
stützung 

Maßnahmen zur Etablierung und Erhaltung von Fischpopulationen durch Besatz M3 

89 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Fischerei in Fließgewässern 

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung infolge fischereilicher Aktivitäten in Fließgewäs-
sern (Stoffhaushalt, Gewässerstruktur, Fischpopulationen) 

M3 

90 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Fischerei in stehenden Gewässern 

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung infolge fischereilicher Aktivitäten in stehenden 
Gewässern (Stoffhaushalt, Gewässerstruktur, Fischpopulationen),  z. B. Einhaltung von ver-
einbarten Grundsätzen zur fischereilichen Nutzung des jeweiligen Gewässers 
(betrifft ausschließlich Standgewässer, die als OWK (Talsperren und Seen > 50 ha) gemeldet 
wurden) 

M3 

91 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Fischerei in Küsten- und Übergangsge-
wässern 

Maßnahmen zur Verringerung der Belastung infolge fischereilicher Aktivitäten in Küsten- und 
Übergangsgewässern (Stoffhaushalt, Gewässerstruktur, Fischpopulationen) 

M3 

92 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Fischteichbewirtschaftung 

Maßnahmen zur Verringerung der von Fischteichen ausgehenden Belastung (insbesondere 
Stoffhaushalt) auf angrenzende OW (exkl. Wasserentnahme und Schwallwirkung, vgl. Nr. 49 
& 64) 

M3 

93 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Landentwässe-
rung 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge Landentwässerung 

Maßnahmen zur Verringerung von Belastungen durch Landentwässerung umfassen  z. B. 
den Verschluss und/oder Rückbau von Drainagen sowie Abschottung von Gräben, Laufver-
längerungen zur Verbesserung des Wasserrückhaltes. 

M1 

94 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Eingeschleppte 
Spezies 

Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter 
Spezies 

Maßnahmen zur Eindämmung bzw. der Verminderung nachteiliger Wirkungen invasiver (ge-
bietsfremder) Arten auf aquatische Ökosysteme einschließlich der direkt von ihnen abhängen-
den Landökosysteme und Feuchtgebiete; z. B. durch Förderung autochthoner 
Pflanzengemeinschaften, Bekämpfung besonders ökosystemar verschlechternd wirkender 
Neobiota sowie Schutz nativer Arten 

M1 

95 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Erholungsaktivi-
täten 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen 
infolge von Freizeit- und Erholungsaktivitäten 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Freizeitaktivitäten (exkl. Freizeitfischerei, 
vgl. Nr. 89 & 90) in sensiblen Bereichen (insbesondere FFH-Schutzgebiete, in denen wasser-
abhängige Lebensraumtypen oder Anhang II-Arten erhalten bleiben oder sich entwickeln sol-
len),  z. B. Verbot des Befahrens von Gewässern, Besucherlenkung/Regelung der 
Freizeitnutzung, Verbot des Lagerns/Zeltens/Feuermachens 

M3 
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96 WRRL/OW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Sonstige anthro-
pogene Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropo-
gener Belastungen 

Maßnahmen zur Verringerung anderer anthropogener Belastungen auf OWK, die nicht einem 
der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 1 bis 95) zuzuordnen sind, z. B. zur Restaurie-
rung von Seen (Belüftung des Freiwassers oder des Sediments, Tiefenwasserableitung, 
Pflanzenentnahme, chemische Fällung der Nährstoffe, Biomanipulation) 

M2 

97 WRRL/GW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Intrusionen 

Maßnahmen zur Reduzierung von Salzwasserin-
trusionen 

Maßnahmen zur Verringerung von Salzwasserintrusion insbesondere im küstennahen Be-
reich,  z. B. Anpassung der GW-Entnahme 

M3 

98 WRRL/GW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Intrusionen 

Maßnahmen zur Reduzierung sonstiger Intrusio-
nen 

Maßnahmen zur Verringerung sonstiger Intrusionen M3 

99 WRRL/GW Andere anthropogene Aus-
wirkungen: Sonstige anthro-
pogene Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropo-
gener Belastungen 

Maßnahmen zur Verringerung anderer anthropogener Belastungen auf GWK, die nicht einem 
der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. Nr. 19 bis 98) zuzuordnen sind,  z. B. Versaue-
rung durch Forstwirtschaft 

M3 

100 WRRL/OW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffein-
träge durch besondere Anforderungen in Über-
schwemmungsgebieten 

Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten mit Acker- oder Grünlandflächen, die über die 
gute fachliche Praxis hinausgehen und durch Nutzungsbeschränkungen oder vertragliche 
Vereinbarungen zu weitergehenden Maßnahmen verpflichten. 

M1 

101 WRRL/OW Diffuse Quellen Maßnahmen zur Reduzierung stofflicher Belas-
tungen aus Sedimenten 

Maßnahmen zur Verringerung ungesteuerter diffuser stofflicher Belastungen,  z. B. durch Ent-
nahme von Sedimenten, mit ggf. anschließender Behandlung, Verwertung und Entsorgung 

M3 

102 WRRL/GW Diffuse Quellen: Landwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung versauerungsbe-
dingter Stoffbelastungen (ohne Nährstoffe) im 
Grundwasser infolge Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Verringerung der Versauerung des Grundwassers mit nachfolgender Freiset-
zung von Metallen und Metalloiden infolge Landwirtschaft. Geeignete Maßnahmen sind z. B. 
Kalkung oder Reduzierung der Düngeintensität. 

M3 

Konzeptionelle Maßnahmen 

501 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten, Handlungsempfehlungen und Entschei-
dungshilfen für die Umsetzung der WRRL entsprechend der Belastungstypen, die Umsetzung 
der HWRM-RL für APSFR-unabhängige Gebiete entsprechend der EU-Arten und/oder für die 
Umsetzung der MSRL entsprechend der Umweltziele der MSRL ( z. B. Machbarkeitsstudien) 

M1 

502 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- 
und Demonstrationsvorhaben 

 z. B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstützung des Wissens- und Erfahrungstransfers/For-
schungs- und Entwicklungsverfahren, um wirksame Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL, 
der MSRL und/oder zum vorbeugenden Hochwasserschutz zu entwickeln, standortspezifisch 
anzupassen und zu optimieren/Beteiligung an und Nutzung von europäischen, nationalen und 
Länderforschungsprogrammen und Projekten zur Flussgebietsbewirtschaftung, zum Meeres-
schutz und/oder zum Hochwasserrisikomanagement 

M1 
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503 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Informations- und Fortbildungsmaßnahmen WRRL:  z. B. Maßnahmen zur Information, Sensibilisierung und Aufklärung zum Thema 
WRRL  z. B. durch die gezielte Einrichtung von Arbeitskreisen mit den am Gewässer tätigen 
Akteuren wie z. B. den Unterhaltungspflichtigen, Vertretern aus Kommunen und aus der 
Landwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Wettbewerbe, Gewässertage) oder Fort-
bildungen  z. B. zum Thema Gewässerunterhaltung. 

M1 

504 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Beratungsmaßnahmen WRRL: u. a. Beratungs- und Schulungsangebote für landwirtschaftliche BetriebeHWRM-RL 
APSFR-unabhängig: Beratung von Betroffenen zur Vermeidung von Hochwasserschäden, zur 
Eigenvorsorge, Verhalten bei Hochwasser, Schadensnachsorge WRRL und HWRM-RL: Be-
ratung von Land- und Forstwirten zur angepassten FlächenbewirtschaftungMSRL: Beratungs-
angebote ergeben sich besonders in den Bereichen Müll im Meer und Fischerei, sowie zum 
Thema Eutrophierung (neue Beratungskonzepte zum besseren Know-how-Transfer in den 
Landwirtschaftsbereich) 

M1 

505 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogram-
men 

WRRL: z. B. Anpassung der Agrarumweltprogramme, Einrichtung spezifischer Maßnahmen-
pläne und -programme zur Umsetzung der WRRL (z. B. Förderprogramme mit einem Schwer-
punkt für stehende Gewässer oder speziell für kleine Maßnahmen an Gewässern) im 
Rahmen von europäischen, nationalen und Länderförderrichtlinien 

M1 

506 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Freiwillige Kooperationen WRRL: z. B. Kooperationen zwischen Landwirten und Wasserversorgern mit dem Ziel der ge-
wässerschonenden Landbewirtschaftung, um auf diesem Weg das gewonnene Trinkwasser 
reinzuhalten 

M1 

507 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Zertifizierungssysteme WRRL:  z. B. freiwillige Zertifizierungssysteme für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Le-
bensmittel, insb. für die Bereiche Umweltmanagement, Ökolandbau sowie nachhaltige Res-
sourcennutzung/Umweltschutz unter Berücksichtigung der Mitteilung der KOM zu EU-
Leitlinien für eine gute fachliche Praxis (2010/C 314/04; 16.12.2010) und nationaler oder regi-
onaler Zertifizierungssysteme 

M1 

508 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen WRRL:  z. B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von Belastungsursachen sowie zur 
Wirksamkeit vorgesehener Maßnahmen in den Bereichen Gewässerschutz 

M1 

509 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Untersuchungen zum Klimawandel WRRL: Untersuchungen zum Klimawandel hinsichtlich der Erfordernisse einer künftigen Was-
serbewirtschaftung,  z. B. Erarbeitung überregionaler Anpassungsstrategien an den Klima-
wandel 
HWRM-RL APSFR-unabhängig: Ermittlung der Auswirkungen des Klimawandels,  z. B. Erar-
beitung von Planungsvorgaben zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels für 
den technischen Hochwasserschutz 

M1 
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510 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Weitere zusätzliche Maßnahmen nach Artikel 11 
Abs. 5 der WRRL 

Erforderliche Zusatzmaßnahmen zur Erreichung der festgelegten Ziele die ergriffen werden, 
wenn aus den Überwachungsdaten oder sonstigen Daten hervorgeht, dass die gem. Art. 4 
der WRRL für den Wasserkörper festgelegten Ziele voraussichtlich nicht erreicht werden, ggf. 
einschl. der Erstellung strengerer Umweltqualitätsnormen 

M3 

511 KONZ - Unterstützung eines kommunalen Starkregenrisi-
komanagements 

HWRM-RL: Bereitstellung von Unterstützungsangeboten für die Kommunen zur Erarbeitung 
und Umsetzung von kommunalen Konzepten zum Starkregenrisikomanagement auf der 
Grundlage der LAWA-Strategie für ein effektives Starkregenrisikomanagement. In diesen 
Konzepten werden die Gefahren und Risiken aufgrund von Starkregen und Sturzfluten analy-
siert und dokumentiert sowie Maßnahmen zum Umgang mit den erkannten Risiken erarbeitet 

M3 

512 KONZ Alle Belastungstypen mög-
lich 

Abstimmung von Maßnahmen in oberliegenden 
und/oder unterhalb liegenden Wasserkörpern 

Abstimmung von Maßnahmen in oberliegenden und/oder unterhalb liegenden Wasserkör-
pern, z. B. Reduzierung einer Belastung mit einem Stoff, der über einen oder mehrere ober-
halb liegende/n Wasserkörper eingetragen wird; Herstellung der Durchgängigkeit in einem 
oder mehreren unterliegenden Wasserkörpern, damit die Anbindung des Oberstroms ermög-
licht wird 

M1 
oder 
M3 

 


	Titelseite SUP
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1 Einführung
	2 Gegenstand des Maßnahmenprogramms NRW
	2.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Maßnahmenprogramms NRW
	2.2 Beziehungen zu anderen relevanten Plänen und Programmen

	3 Methodisches Vorgehen
	4 Geltende Ziele des Umweltschutzes
	5 Darstellung der Merkmale der Umwelt und des derzeitigen Umweltzustandes sowie der Umweltprobleme
	5.1 Landesweite Situation zum Schutzgut Wasser
	5.1.1 Flussgebietseinheit Rhein
	5.1.2 Flussgebietseinheit Weser
	5.1.3 Flussgebietseinheit Ems
	5.1.4 Flussgebietseinheit Maas

	5.2 Umweltzustand der Schutzgüter

	6 Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung des Maßnahmenprogramms
	7 Voraussichtlich erhebliche Auswirkungen des Maßnahmenprogramms NRW auf die Umwelt
	7.1 Vorgehensweise zur Prüfung von Umweltauswirkungen
	7.2 Umweltsteckbriefe
	7.2.1 Maßnahmen zur Minderung von Oberflächengewässerbelastungen
	7.2.1.1 Punktquellen
	7.2.1.2 Diffuse Quellen
	7.2.1.3 Hydromorphologische Belastungen
	7.2.1.4 Wasserentnahme
	7.2.1.5 Sonstige anthropogene Belastungen

	7.2.2 Maßnahmen zur Minderung von Grundwasserbelastungen
	7.2.2.1 Punktquellen
	7.2.2.2 Diffuse Quellen
	7.2.2.3 Wasserentnahmen
	7.2.2.4 Sonstige Belastungen



	8 Zusammenfassende Bewertung der Umweltwirkungen des Maßnahmenprogramms NRW
	9 Angaben zur Alternativenprüfung
	10 Überwachungsmaßnahmen
	11 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben
	12 Allgemein verständliche nichttechnische Zusammenfassung
	13 Quellenverzeichnis
	Anhang 1: LAWA Maßnahmenkatalog WRRL, beschlossen auf der 159. LAWA-Vollversammlung am 19. März 2020 in München (Telefonkonferenz)

